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I. Einleitung

Mit dem im Neunten Teil der Insolvenzordnung geregelten
Verbraucherinsolvenzverfahren1) sollte ein besonderes Ver-
fahren geschaffen werden, das den Bedürfnissen von Verbrau-
chern und Kleingewerbetreibenden angepasst ist und nicht zu
einer übermäßigen Belastung der Gerichte führt. Auch wenn
dieses Verfahren primär dazu dient, das Vermögen des
Schuldners zur Befriedigung seiner Gläubiger unter Wahrung
der Gleichbehandlung heranzuziehen, ist es für den in § 304
Abs. 1 InsO genannten Personenkreis letztlich die unabding-
bare Vorstufe zur endgültigen Befreiung von den gegenüber
den Insolvenzgläubigern bestehenden Verbindlichkeiten auf
Grund des Restschuldbefreiungsverfahrens2). Während sich in
der Abwicklung von Unternehmensinsolvenzverfahren trotz
zahlreicher Neuerungen wie dem Insolvenzplanverfahren oder
der Eigenverwaltung bislang Grundlegendes nicht verändert
hat, stellt sich die Situation für die Verbraucherschuldner we-
sentlich ungünstiger dar. Hier rächt sich, dass die Vorschriften
des Neunten Teils der Insolvenzordnung im Schnelldurchgang
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den Weg in die Insolvenzordnung gefunden haben. Das, was
der Gesetzgeber als Entlastung der Justiz verstanden wissen
wollte, kehrt sich bei der täglichen Anwendung der Vorschrif-
ten eher ins Gegenteil um. Das gerichtliche Schuldenbereini-
gungsverfahren ist wenig effizient3) und bindet die Arbeits-
kraft der damit befassten Richter über Gebühr. Der Streit um
die Zulässigkeit von Null-Plänen und die Bewilligung von
Prozesskostenhilfe runden dieses wenig optimistisch stim-
mende Bild ab. Soweit allerdings Stimmen in der Literatur den
Gerichten eine Widerstandshaltung gegen die Umsetzung der
Insolvenzordnung im Bereich des privaten Entschuldungsver-
fahrens attestieren und gar ein Bemühen unterstellen, das Ver-
fahren möglichst schon im Keim zu ersticken4), schießt diese
Kritik weit über das Ziel hinaus und verschließt sich damit
einer sachlichen Diskussion über die Problematik der Prozess-
kostenhilfe für das Verbraucherinsolvenzverfahren. Schließ-
lich ergeben sich auch für das eröffnete „vereinfachte“ Insol-

1) Vallender, DGVZ 1997, 53 ff.; ders. DGVZ 1997, 97 ff.
2) Vgl. § 289 Abs. 3 S. 1 InsO; Gottwald/Riedel, Praxishandbuch

Insolvenzrecht, Teil 10/3.1; Ahrens, VuR 2000, 8, 11, spricht insoweit
von einer „Konkordanz der Ziele“.

3) Siehe dazu auch Grote, ZinsO 1999, 383 ff., der zutreffend dar-
auf hinweist, dass nicht das Schuldenbereinigungsverfahren geschei-
tert sei, sondern der Zwang zum Schuldenbereinigungsverfahren.

4) Pape, ZIP 1999, 2037. Die Bundesjustizministerin in einem In-
terview mit der Zeitschrift Finanztest 7/99, S. 77: „Es ist widersinnig,
wenn Gerichte durch die Ablehnung von Prozesskostenhilfe gerade
die ärmsten Schuldner, die ja die Verfahrenskosten nicht zahlen kön-
nen, wieder ausschließen“.
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venzverfahren zahlreiche Fragen, die nicht ohne weiteres einer
einfachen und praktikablen Lösung zugänglich sind. Aus
räumlichen Gründen ist es nicht möglich, auf sämtliche aktu-
ellen Probleme des Verbraucherinsolvenzverfahrens einzuge-
hen. Der nachfolgende Beitrag widmet sich vor allem den Fra-
gestellungen, denen in der täglichen Praxis eine erhöhte Be-
deutung zukommt.

II. Zahlenmäßige Entwicklung

Da nach neuesten Untersuchungen die Anzahl verschulde-
ter Privatpersonen bei ca. 2,6 Millionen liegt5), wurde vor In-
krafttreten der Insolvenzordnung im Hinblick auf die den
Schuldnern erstmals eingeräumte Möglichkeit der Erlangung
von Restschuldbefreiung mit einer wahren Flut von Insolvenz-
anträgen verschuldeter Verbraucher und Kleingewerbetrei-
bender gerechnet. Bislang ist jedoch der erwartete Ansturm
auf die Insolvenzgerichte ausgeblieben. Zwar existiert noch
keine offizielle Statistik zu Anträgen auf Eröffnung eines Ver-
braucherinsolvenzverfahrens. Schätzungen zufolge dürfte die
Zahl der Anträge bis Ende 1999 unter 10 000 gelegen haben6).
Bis November 1999 wurden ca. 850 Verbraucherinsolvenz-
verfahren eröffnet7). Auch in den ersten Monaten dieses Jahres
ist noch kein dramatischer Anstieg von Schuldneranträgen auf
Eröffnung des Verbraucherinsolvenzverfahrens über ihr Ver-
mögen zu verzeichnen.

1. Mögliche Gründe für die bisherige Entwicklung

Die Gründe für die bislang eher moderate Anzahl der bei
den Insolvenzgerichten eingereichten Anträge auf Eröffnung
eines Verbraucherinsolvenzverfahrens sind mannigfach. Sie
reichen von Finanzierungsproblemen der Schuldnerberatungs-
stellen bis zum „Widerspruch zwischen der von Politik und
Medien vermittelten Vision einer Restschuldbefreiung und der
komplizierten gesetzlichen Regelung“8).

a. Finanz- und Personalprobleme der Schuldnerberatungs-
stellen

Vor allem von Seiten der Schuldnerberatung wird die un-
zureichende Finanz-, Personal- und Sachausstattung bei den
geeigneten Stellen infolge zu geringer Fördermittel der Bun-
desländer beklagt9). So sollen bei einem Bedarfsschlüssel von
zwei Beratern pro 50 000 Einwohner nach Angaben der Ar-
beitsgemeinschaft der Schuldnerberatung der Wohlfahrtsver-
bände bundesweit ca. 2 300 Stellen in der Schuldnerberatung
fehlen10). Demzufolge sind Wartezeiten von mehr als 8 Mona-
ten bei öffentlich geförderten Beratungsstellen keine Selten-
heit.

b. Geringes Interesse der Anwaltschaft

Soweit verschuldete Verbraucher nicht bereit sind, die vie-
lerorts beklagten langen Wartezeiten bei Schuldnerberatungs-

stellen in Kauf zu nehmen, bietet sich Ihnen als Alternative die
Vertretung durch einen Anwalt, der auf jeden Fall befugt ist,
eine Bescheinigung i. S. d. § 305 Abs. 1 Nr. 1 InsO auszustel-
len. Das Interesse der Anwaltschaft an einer Beratung und
Vertretung verschuldeter Verbraucher beim außergerichtli-
chen Einigungsversuch ist jedoch angesichts der meist desola-
ten finanziellen Situation dieser Personen nicht stark ausge-
prägt. Selbst der Hinweis auf die Möglichkeit von Bewilligung
von Beratungshilfe für die außergerichtliche Streitschlichtung
stellt keinen besonderen finanziellen Anreiz dar, sich der An-
liegen dieses Personenkreises anzunehmen11). Denn nach all-
gemeiner Auffassung decken die Gebühren der Beratungshilfe
nicht einmal die laufenden Kosten der Anwälte. Etwas anderes
gilt allenfalls dann, wenn Schuldner auf Grund von Zuwen-
dungen aus der Familie oder dem Freundeskreis in der Lage
sind, mit dem Anwalt eine besondere Honorarvereinbarung zu
treffen12).

c. Ungeklärte Prozeßkostenhilfesituation

Als wenig ermutigend erweist sich darüber hinaus für viele
Schuldner die derzeit ungeklärte Rechtslage zur staatlichen Fi-
nanzierung des gerichtlichen Verbraucherinsolvenzverfah-
rens13). Weder der Berater des Schuldners noch der Betroffene
selbst können die Risiken und Chancen des Verfahrens sicher
kalkulieren. Dies gilt um so mehr, als an manchen Insolvenz-
gerichten selbst innerhalb der Richterschaft keine Einigkeit
darüber besteht, ob für das Verbraucherinsolvenz- und Rest-
schuldbefreiungsverfahren Prozesskostenhilfe bewilligt wer-
den kann oder nicht.

d. Überzogene Erwartungen

Berücksichtigt man schließlich, dass der Weg zur Erteilung
der Restschuldbefreiung mit zahlreichen Hindernissen verse-
hen ist, erscheint fraglich, ob die Mehrzahl der verschuldeten
Verbraucher für das Verfahren geeignet sind. Denn es bedarf
einer erheblichen Disziplin und eines ausgeprägten Durchhal-
tevermögens eines Antragstellers, um die gesetzlichen Erfor-
dernisse bis zur ersehnten Restschuldbefreiung zu erfüllen.
Hinzu kommt, dass nicht jeder Schuldner bereit sein dürfte, sich
über einen Zeitraum von 5 bzw. 7 Jahren der Kontrolle durch
einen Treuhänder und die Gläubiger auszusetzen14). Diese Ein-
schätzung deckt sich im übrigen mit den bislang veröffentlich-
ten Erfahrungen mit Verbraucherinsolvenzberatung15). Danach
ist die Zahl der zu bearbeitenden Fälle relativ gering.

2. Der außergerichtliche Einigungsversuch

Den Zugang zum gerichtlichen Verfahren findet nur der
Schuldner, der zuvor eine außergerichtliche Einigung mit den
Gläubigern über die Schuldenbereinigung auf der Grundlage
eines Plans innerhalb der letzten sechs Monate vor dem Eröff-
nungsantrag erfolglos versucht hat (§ 305 Abs. 1 Nr. 1 InsO).
Bislang hat dieses obligatorisch vorrangig zu durchlaufende

5) Korczak, GP-Forschungsgruppe, Überschuldungssituation in
Deutschland im Jahre 1997.

6) Grote, VuR 2000, 3; siehe auch Beule, in Kölner Schrift zur In-
solvenzordnung, 2. Aufl., 2000, Rdnr. 136, 137. Beim Amtsgericht
Köln, dem größten Insolvenzgericht in Nordrhein-Westfalen, wurden
1999 insgesamt 417 IK-Verfahren registriert.

7) Quelle: ZinsO-Insolvenzreport, Stand: 9. 11. 1999. AG Köln
(85 Verfahren).

8) Beule, a. a. O., Rdnr. 139
9) Hofmeister, ZinsO 1999, 503, 504, Grote, a. a. O.

10) Arbeitsgemeinschaft der Schuldnerberatung der Verbände,
BAG-SB Informationen 1/1999, 18.

11) Das AG Köln, Rpfleger 1999, 497, bewilligt dem Schuldner
Beratungshilfe für ein außergerichtliches Schuldenbereinigungsver-
fahren im Vorfeld des Verbraucherinsolvenzverfahrens. Siehe dazu
auch Vallender, MDR 1999, 598; Fuchs/Bayer, Rpfleger 2000, 1;
Kohte, VuR 2000, 22.

12) Vallender, a. a. O., 598; Hofmeister, a. a. O., 504.
13) Siehe dazu näher die Ausführungen auf S. 100 ff.
14) Bindemann, Handbuch Verbraucherkonkurs, 2. Aufl., 1999,

S. 23, befürchtet gar, dass die Verbraucherinsolvenzreform scheitern
werde, wenn nicht „zumindest die unsinnig lange Treuhandphase auf
maximal vier Jahre begrenzt“ werde.

15) Illmann, ZinsO 1999, 146; Haarmeyer, ZinsO 1999, 153; Hof-
meister, ZinsO 1999, 503 ff.
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außergerichtliche Einigungsverfahren nicht die gewünschte
Wirkung einer Bewältigung der Überschuldung von Verbrau-
chern durch einvernehmliche Schuldenbereinigung gezeigt.
Schuldnerberater führen dies vor allem auf mangelnde Eini-
gungsbereitschaft der Gläubiger, namentlich der Gläubiger öf-
fentlichrechtlicher Forderungen, aufgrund überzogener Er-
wartungen an die außergerichtlichen Regulierungsangebote
zurück16).  Gläubiger beanstanden ihrerseits mangelnde Infor-
mationsbereitschaft der Schuldner über ihre Vermögensver-
hältnisse. Darüber hinaus ist gelegentlich der Vorwurf zu
hören, dass die Angaben des Schuldners unzutreffend seien
und von einem ernsthaften Bemühen um eine außergerichtli-
che Einigung keine Rede sein könne.

Auch wenn das außergerichtliche Einigungsverfahren qua-
si als Spiegelbild des gerichtlichen Schuldenbereinigungsver-
fahren anzusehen ist, dürfen insoweit nicht dieselben Anforde-
rungen an die Informationspflichten des Schuldners wie im
gerichtlichen Verfahren gestellt werden. Zu berücksichtigen
ist in diesem Zusammenhang, dass es für den außergerichtli-
chen Einigungsversuch an einer dem § 21 Abs. 2 Nr. 3 InsO
entsprechenden Regelung fehlt. Wäre der Schuldner gezwun-
gen, seinen Gläubigern ein der Vorschrift des § 305 Abs. 1
Nr. 2 InsO entsprechendes Vermögensverzeichnis zu unter-
breiten, könnte dies bei noch „freien“ Vermögenswerten zu
Einzelzwangsvollstreckungsmaßnahmen verleiten, die einen
erfolgreichen außergerichtlichen Einigungsversuch von vorn-
herein zum Scheitern verurteilen. Deshalb bedarf es nicht
einer umfassenden, aufwendigen Datenoffenbarung mit den
dazugehörigen Verzeichnissen und Belegen. Gleichwohl muß
es dem Gläubiger erlaubt sein, unzureichende Angaben, die in
keiner Weise geeignet sind, eine sachgerechte Beurteilung des
vom Schuldner angestrebten Schuldenerlasses oder Forde-
rungsteilverzichtes vorzunehmen, zu beanstanden und ent-
sprechende Nachweise zu fordern.

III. Der Personenkreis

Das Verbraucherinsolvenzverfahren ist nach § 304 Abs. 1
InsO für natürliche Personen vorgesehen, die keine oder nur eine
geringfügige selbständige wirtschaftliche Tätigkeit ausüben. In
der täglichen Praxis führt vor allem die weitere Regelung in
Absatz 2 dieser Vorschrift, nach der von einer entsprechenden
Tätigkeit insbesondere dann auszugehen ist, wenn sie nach Art
und Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten
Geschäftsbetrieb erfordert, zu Abgrenzungsschwierigkeiten17).
Erste Gerichtsentscheidungen zu diesem für den Betroffenen
wichtigen Problemkreis sind mittlerweile ergangen.

1. Abgrenzungskriterien

Nach Auffassung des AG Köln18) können die von Literatur
und Rechtsprechung für die Abgrenzung in § 4 Abs. 1 HGB
a. F. angewandten Kriterien auch auf § 1 Abs. 2 HGB n. F.
und damit auch auf § 304 Abs. 2 InsO übertragen werden19).
Als grobe Richtschnur zur Abgrenzung bietet sich die „Fün-
fer-Regel“ an, bei der es sich um eine Kombination aus § 23
KschG und § 141 AO (unter teilweiser Rundung der Beträge
aus § 141 AO) handelt. Soweit der Schuldner mehr als fünf
Arbeitnehmer beschäftigt, mehr als 500 000 DM Umsatz im

Jahr erzielt und sich sein Jahresgewinn auf mehr als 50 000,–
DM beläuft20), ist für die Anwendung der Vorschriften des
Neunten Teils der Insolvenzordnung kein Raum. Weitere Kri-
terien, die bei der Abgrenzung heranzuziehen sind, können die
Vielfältigkeit der erbrachten Leistungen und der Geschäftsbe-
ziehungen, die Inanspruchnahme von Krediten, die Teilnahme
am Wechselverkehr, die Struktur des Betriebes und die Eigen-
art der Branche sein21). Allein durch die Stilllegung seines Be-
triebs erlangt der zuvor umfangreich selbständig wirtschaft-
lich tätige Schuldner nicht die Eigenschaft eines „Verbrau-
cherschuldners“. Solange der Betrieb noch abgewickelt und
insbesondere noch eine Vielzahl von Arbeitnehmern beschäf-
tigt wird, sind die Voraussetzungen des § 304 InsO nicht er-
füllt. Dies ist erst dann der Fall, wenn der Betrieb vollkommen
stillgelegt ist22) und nur noch die Schulden des Unternehmens-
trägers Gegenstand des Verfahrens sind23).

Dagegen eröffnet eine große Anzahl der vom Schuldner
benannten Gläubiger ohne Hinzutreten weiterer Umstände
nicht den Zugang zum Regelinsolvenzverfahren24). Es ist
indes nicht zu verkennen, dass dies in Einzelfällen zu nicht
mehr justiziablen Verfahren führen kann. Beispielhaft er-
wähnt sei nur der Fall eines Schuldners, der seine selbständige
wirtschaftliche Tätigkeit schon seit geraumer Zeit aufgegeben
hat und sich den Forderungen von 1 500 Gläubigern ausge-
setzt sieht. Nach dem Wortlaut des § 304 Abs. 1 InsO unter-
liegt dieser Schuldner den Regeln des Verbraucherinsolvenz-
verfahrens. Gelingt es ihm nicht, die ladungsfähigen Anschrif-
ten sämtlicher Gläubiger zu ermitteln, läuft er Gefahr, bereits
an der Hürde des § 305 Abs. 1 Nr. 3 InsO zu scheitern. Selbst
wenn er ein vollständiges Gläubigerverzeichnis vorzulegen in
der Lage ist, erscheint es angesichts der unverhältnismäßig ho-
hen Kopier- und Zustellkosten nicht mehr vertretbar, das ge-
richtliche Schuldenbereinigungsplanverfahren durchzuführen.

Das Verbraucherinsolvenzverfahren erweist sich vor allem
dann als ungeeignet, wenn ein Kleinbetrieb des Schuldners
fortgeführt werden soll. Der außergerichtliche Einigungsver-
such, der die Insolvenz des Schuldners offenlegt, dürfte in den
meisten Fällen dazu führen, dass Lieferanten und andere Gläu-
biger des Schuldners nicht mehr bereit sind, die geschäftlichen
Kontakte aufrechtzuerhalten25).

Die Vorschriften über das Verbraucherinsolvenzverfahren
finden auf keinen Fall Anwendung, wenn der Insolvenzantrag
das Vermögen einer juristischen Person, einer Gesellschaft ohne
Rechtspersönlichkeit oder eines Vollkaufmanns betrifft26).

2. Zeitpunkt für die Bestimmung der Verbrauchereigenschaft
Welcher Zeitpunkt für die Feststellung der nicht nur gering-

fügigen selbständigen wirtschaftlichen Tätigkeit maßgeblich
ist, wird ebenfalls unterschiedlich beurteilt. Nach einer Mei-
nung ist der Zeitpunkt vor Eintritt der Insolvenz entschei-
dend27). Eine weitere Ansicht hält den Zeitpunkt der Entschei-
dung des Insolvenzgerichts über den Eröffnungsantrag für maß-
geblich28). Das AG Hamburg29) stellt darauf ab, aus welchem

16) Vgl. Hofmeister, ZinsO 1999, 503 ff.
17) Zu den Missbrauchsmöglichkeiten bei Wahl des Verfahrens

siehe die Ausführungen von Fuchs, in: Kölner Schrift zur Insolvenz-
ordnung, 2. Aufl., 2000, Rdnr. 19 ff.

18) AG Köln NZI 1999, 241, 242.
19) vgl. Kirchhof, ZinsO 1998, 54; Karsten Schmidt, NJW 1998,

2161.

20) Fuchs, a. a. O., Rdnr. 11.
21) Klaas, ZinsO 1999, 545; FK-InsO/Kohte, § 304 Rdnr. 12 ff;

Kögel, DZWIR 1999, 235 ff.
22) Fuchs, a. a. O., Rdnr. 22 m.w.N.
23) Pape, ZIP 1999, 2037, 2038.
24) A. A. Pape, a. a. O., 2039.
25) Grote, VuR 2000, 3, 5.
26) So Haarmeyer, NWB, Fach 19, S. 2369, 2370 = 1998, S. 2495.
27) LG Kassel ZinsO 1999, 421; HK-InsO/Landfermann, § 304

Rdnr. 4.
28) FK-InsO/Kohte, § 304 Rdnr. 17; Bork, ZIP 1999, 301, 304;

Fuchs, ZinsO 1999, 185, 1888.
29) ZIP 2000, 323.
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Zeitraum die Schulden stammen. Nach zutreffender Ansicht ist
für die Abgrenzung von Verbraucher- und Regelinsolvenzver-
fahren auf den Zeitpunkt der Antragstellung abzustellen30), so
dass auch natürliche Personen, die erhebliche Schulden aus
früherer unternehmerischer Betätigung haben, dem Anwen-
dungsbereich der §§ 304 ff. InsO zuzuordnen sind, wenn sie bei
Antragstellung keine oder nur eine geringfügige selbständige
wirtschaftliche Tätigkeit ausüben. Woher die Verbindlichkei-
ten des Schuldners stammen und welche Höhe sie erreichen, ist
unerheblich, weil es sich insoweit um vergangenheitsbezogene
Merkmale handelt, im Rahmen des § 304 InsO aber alleine auf
die aktuelle Geschäftstätigkeit im Zeitpunkt der Antragstellung
abzustellen ist. Allein ein etwa bestehendes praktisches Bedürf-
nis, das Unternehmen einer natürlichen Person mit einer beson-
deren Höhe von Verbindlichkeiten und einer großen Zahl von
Gläubigern nach den Vorschriften der Regelinsolvenz abzu-
wickeln, vermag de lege lata einen Ausschluss aus dem Perso-
nenkreis des § 304 InsO nicht zu rechtfertigen.

3. Gerichtliche Feststellung der zulässigen Verfahrensart
Die Einordnung des Regel- und Verbraucherinsolvenzver-

fahrens als selbständige Verfahrensarten und der vom Gesetz-
geber durch die Legaldefinition in § 304 InsO vorgegebene
Anwendungsbereich bedingen, dass der Antragsteller nicht al-
lein durch seinen Antrag das einzuschlagende Verfahren vor-
geben kann. Nach Auffassung des AG Köln31) hat das Gericht
unter Anwendung des § 304 InsO die zulässige Verfahrensart
zu ermitteln. Es ist aber an das im Antrag gegebenenfalls
durch Auslegung zu ermittelnde Begehren des Antragstellers
gebunden und darf nicht von sich aus die für zulässig erachtete
Verfahrensart dem weiteren Verfahren zugrunde legen32). Be-
hält der zuvor angehörte Schuldner seinen ursprünglichen An-
trag aufrecht, ist der Antrag des Schuldners auf Eröffnung des
Regelinsolvenzverfahrens als unzulässig zurückzuweisen33).
Dagegen ist nach Auffassung des AG Frankfurt34) analog
§ 17a Abs. 3 S. 2 GVG vorab durch Beschluss zu entscheiden,
ob es sich um ein Verbraucherinsolvenzverfahren oder ein
Regelinsolvenzverfahren handelt.

IV. Eröffnungsantrag des Schuldners, § 305 InsO
Der Schuldner ist verpflichtet, seinem Antrag auf Eröff-

nung des Verbraucherinsolvenzverfahrens die in § 305 Abs. 1
Nr. 1 bis 4 InsO genannten Unterlagen beizufügen. Kommt er
dieser Verpflichtung nicht nach, hat das Gericht ihm aufzuge-
ben, das Fehlende unverzüglich zu ergänzen (§ 305 Abs. 3
S. 1 InsO).

1. Umfang der Prüfungspflicht
In welchem Umfang dem Insolvenzgericht dabei eine Prü-

fungskompetenz zukommt, ist umstritten35). Dies gilt insbeson-

dere für die Anforderungen an die Bescheinigung des Schei-
terns eines außergerichtlichen Einigungsversuchs gemäß § 305
Abs. 1 Nr. 1 InsO36). Nach zutreffender Ansicht sind an den In-
halt der Bescheinigung keine hohen Anforderungen zu stellen.
Nach dem unmissverständlichen Wortlaut des § 305 Abs. 1
Nr. 1 InsO bezieht sich die Überprüfungspflicht des Insolvenz-
gerichts nur darauf, ob eine formal richtige Bescheinigung vor-
liegt. Gerade durch das Merkmal der „Geeignetheit“ hat der
Gesetzgeber die Insolvenzgerichte von einer erheblichen Prü-
fungspflicht entbunden. Das Tatbestandsmerkmal würde seine
Bedeutung verlieren, wenn man das Gericht gleichwohl für ver-
pflichtet halten würde, eine inhaltliche Prüfung der bescheinig-
ten Tatsachen vorzunehmen37). Etwas anderes gilt unter Um-
ständen dann, wenn eine Bescheinigung, die den formalen Ge-
sichtspunkten des § 305 Abs. 1 Nr. 1 InsO entspricht, weder
eine schlüssige Erklärung eines Einigungsversuchs beinhaltet,
noch den gesetzlichen Anforderungen entspricht38).

2. Ergänzungsaufforderung und Rechtsmittel

Die Ergänzungsaufforderung gemäß § 305 Abs. 3 Satz 1
InsO stellt mangels eines bedeutsamen Eingriffs in die Rechte
des Schuldners nach dem System der Insolvenzordnung regel-
mäßig keine förmliche Nichteröffnungsentscheidung i. S. d.
§ 34 Abs. 1 InsO dar, so dass im Regelfall die sofortige Be-
schwerde nicht statthaft ist39). Nach zutreffender Auffassung
des BayObLG ist aber dann eine andere rechtliche Beurteilung
geboten, wenn das Insolvenzgericht gemäß § 305 Abs. 1 Nr. 1
bis 4, Abs. 3 InsO zur Vorlage von Unterlagen einer bestimmten
inhaltlichen Qualität auffordert, die es als unverzichtbare Vor-
aussetzung eines zulässigen Eröffnungsantrags ansieht, deren
Beibringung dem Schuldner aus tatsächlichen Gründen, auch
für das Gericht von vornherein eindeutig erkennbar, auf Dauer
nicht möglich ist. Fordert das Insolvenzgericht in einem solchen
Fall dennoch gemäß § 305 Abs. 3 Satz 1 InsO zur Ergänzung der
Unterlagen auf, so ist gegen diese Entscheidung das Rechtsmit-
tel der sofortigen Beschwerde nach § 34 InsO gegeben40).

Die Rücknahmefiktion des § 305 Abs. 3 S. 2 InsO tritt
kraft Gesetzes ein. Eines gerichtlichen Beschlusses bedarf es
insoweit nicht. Die Monatsfrist des § 305 Abs. 3 S. 2 InsO ist
zwingend und läßt eine verspätete Einreichung der Unterlagen
nicht zu41).

V. Prozesskostenhilfe

Neben dem Problem der Zulässigkeit von Null-Plänen
stellt die Frage nach der Zulässigkeit von Prozesskostenhilfe
im Verbraucherinsolvenzverfahren eine der „Kardinalfragen“
des Gelingens der Insolvenzrechtsreform dar42).

30) OLG Celle, Beschl. v. 28. 2. 2000 – 2 W 9/2000, das allerdings
bei Teilaufgabe einer vollkaufmännischen Tätigkeit unmittelbar vor
Antragstellung, die zumindest in einem eingeschränkten Umfang wei-
tergeführt wird, von der Einschlägigkeit des Regelinsolvenzverfah-
rens ausgeht. AG Köln NZI 1999, 241, 242; AG Frankfurt, InVo 1999,
313; Vallender, ZIP 1999, 125, 129; Bork ZIP 1999, 301; Wenzel, in:
Kübler/Prütting, InsO, § 304 Rdnr. 4; offengelassen von OLG Schles-
wig, NZI 2000, 164.

31) NZI 1999, 241, 242.
32) Bork, ZIP 1999, 301, 303; FK-InsO/Kohte, § 304 Rdnr. 28 ff.

hält einen Antrag des Schuldners auf Umstellung des Antrags für er-
forderlich und wendet sodann § 17a Abs. 2 und Abs. 3 GVG analog
an.

33) Im Ergebnis ebenso OLG Schleswig, NZI 2000, 164.
34) InVo 1999, 313.
35) Siehe hierzu näher Klass, ZinsO 1999, 620 ff.

36) Vgl. BayObLG NJW 2000, 221=NZI 1999, 451; BayObLG
NJW-RR 1999, 1570=NZI 1999, 412; OLG Schleswig NZI 2000,
165 ff.; LG Schwerin DZWIR 1999, 296 ff.; FK-InsO/Grote, § 305
Rdnr. 13; Vallender/Fuchs/Rey, NZI 1999, 218, 220; Vallender,
EWiR 1999, 955 ff.; Vallender, ZIP 1999, 125 ff.; Smid, DZWIR
1999, 298 ff.

37) OLG Schleswig, a. a. O., 166; Vallender, EWiR 1999, 956;
FK-InsO/Grote, § 305 Rdnr. 13.

38) So BayObLG NJW 2000, 221=NZI 1999, 451; BayObLG NZI
1999, 412; a. A. Klass, ZinsO 1999, 620, 622.

39) BayObLG ZIP 1999, 1767; OLG Frankfurt NZI 2000, 137;
OLG Köln Beschl. v. 21. 6. 1999 – 2 W 142/99; OLG Naumburg
Beschl. v. 15. 3. 2000 – 5 W 28/00.

40) BayObLG ZIP 2000, 320; OLG Celle Beschl. v. 28. 2. 2000 – 2
W 9/2000; Vallender, EWiR 1999, 955.

41) LG Göttingen DZWIR 2000, 119, 120.
42) So Pape, VuR 2000, 13.
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1. Zustand der Rechtszersplitterung

In der Literatur und Rechtsprechung sind die Meinungen
über die Zulässigkeit der Bewilligung von Prozesskostenhilfe
für eine natürliche Person, die mit Hilfe eines Eigenantrags die
Durchführung eines Insolvenzverfahrens und anschließende
Restschuldbefreiung begehrt, sehr geteilt43). Die meisten Ent-
scheidungen beziehen sich auf den Verfahrensabschnitt vor
der Eröffnung, vor allem auf das Zwischenverfahren über den
Schuldenbereinigungsplan (§§ 305 bis 310 InsO). Teilweise
wird die Bewilligung von Prozesskostenhilfe generell abge-
lehnt, teilweise wird sie nur für das Verfahren über den Schul-
denbereinigungsplan für zulässig gehalten, nicht dagegen für
das übrige Verfahren vor oder nach der Eröffnung, teilweise
wird ihre Zulässigkeit für alle Verfahrenabschnitte bejaht.
Eine deutlich überwiegende Ansicht hat sich noch nicht her-
ausgebildet. Nicht selten bestehen sogar grundlegende Mei-
nungsunterschiede unter den Richtern desselben Insolvenz-
gerichts.

2. Rechtsmittel im Prozesskostenhilfeverfahren

In einer Entscheidung vom 23. 6. 1999 hat das OLG
Köln44) nach erneuter Prüfung an seiner bereits in dem Be-
schluss vom 23. 3. 199945) geäußerten Auffassung festgehal-
ten, dass im Prozesskostenhilfeverfahren die weitere sofortige
Beschwerde gegen eine Beschwerdeentscheidung des Land-
gerichts auch in einer Insolvenzsache nicht statthaft ist46).

Dagegen vertritt das OLG Karlsruhe47) die Auffassung,
dass gegen eine Beschwerdeentscheidung, mit der das Land-
gericht die Ablehnung von Prozesskostenhilfe für den Schuld-
ner bestätigt hat, die sofortige weitere Beschwerde stattfindet.

Der Bundesgerichtshof hat unter diese Diskussion einen
Schlussstrich gezogen, indem er durch Beschluss vom 16. 3.
2000 – IX ZB 2/00 – entschieden hat, dass eine im Insolvenz-
verfahren ergangene Prozesskostenhilfeentscheidung nicht
mit den besonderen insolvenzrechtlichen Rechtsmitteln der
§§ 6, 7 InsO, sondern nur mit der einfachen Beschwerde nach
§ 127 Abs. 2, 3 ZPO angefochten werden kann48). Damit dürf-
te die Auffassung des LG Kassel49), das unter Hinweis auf die
zwingende Vorschrift des § 6 InsO ein Rechtsmittel gegen Be-
schlüsse des Insolvenzgerichts, die die Bewilligung von Pro-
zesskostenhilfe ablehnen, für unzulässig hält, wohl endgültig
der Vergangenheit angehören.

3. Ausstehende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts

Mit der Begründung, dass die Vorschriften über die Pro-
zesskostenhilfe von den vorrangigen besonderen Regelungen
der §§ 26, 207 InsO verdrängt werden, hat das Amtsgericht
Duisburg50) durch Beschluß vom 15. 6. 1999 ein Verbraucher-
insolvenzverfahren ausgesetzt und eine Entscheidung des

Bundesverfassungsgerichts nach Art. 100 Abs. 1 GG darüber
eingeholt, ob § 26 Abs. 1 InsO mit dem Grundgesetz unverein-
bar und deshalb ungültig ist, soweit die Vorschrift es verbietet,
einer natürlichen Person, die als Schuldner einen Antrag auf
Eröffnung des Insolvenzverfahrens über ihr Vermögen gestellt
und bereits Restschuldbefreiung beantragt hat, zu der für die
Restschuldbefreiung erforderlichen Eröffnung und Durchfüh-
rung des Insolvenzverfahrens Prozesskostenhilfe zu bewilli-
gen51). Das Bundesverfassungsgericht (Az.: 1 BvL 14/99) hat
inzwischen die schriftliche Anhörung der Beteiligten gemäß
§ 82 Abs. 3 BVerfGG eingeleitet. Die Äußerungsfrist endet
am 30. 6. 200052).

Bereits mit Beschluss des sog. Dreierausschusses vom 9. 8.
1999 hatte das Bundesverfassungsgericht53) eine Verfassungs-
beschwerde vom 1. 4. 1999 gegen einen Beschluss des LG
Dortmund, in dem die den Antrag auf Bewilligung von PKH
zurückweisende Entscheidung des AG Dortmund vom 14. 1.
1999 bestätigt wurde, ohne jede Begründung nicht zur Ent-
scheidung angenommen54).

4. Politische Aktivitäten

Auch die Politik sieht die Notwendigkeit, dass Zulässigkeit
und Umfang der PKH dringend klargestellt werden müssen.
So haben die Konferenzteilnehmer auf der 70. Konferenz der
Justizministerinnen und -minister vom 7. bis 9. 6. 1999 in
Baden-Baden zu den Tagesordnungspunkten „Auswirkungen
der Insolvenzrechtsreform“ und „Gesetzliche Regelung der
Bewilligung von Prozesskostenhilfe für das Verbraucherinsol-
venz- und Restschuldbefreiungsverfahren“ beschlossen, dass
eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe die Probleme der prakti-
schen Anwendungen und Schwachstellen des neuen Insol-
venzrechts, besonders des Verbraucherinsolvenzverfahrens,
analysieren und Änderungsmöglichkeiten aufzeigen soll. Der
Bericht liegt inzwischen vor. Auch die SPD sieht Handlungs-
bedarf. Am 17. 8. 1999 hat in Berlin eine Anhörung von Sach-
verständigen vor der SPD-Bundestagsfraktion zum Insolvenz-
recht stattgefunden, die im Beisein der SPD-Mitglieder des
Rechtsausschusses des Bundestages sowie der gesamten Spit-
ze des BMJ erfolgte55).

VI. Null-Plan oder flexibler Null-Plan

Die Insolvenzordnung enthält keine Regelung zu der Frage,
welchen Prozentsatz oder Geldbetrag der Schuldner seinen
Gläubigern im Schuldenbereinigungsplan mindestens anbieten
muss. Diese Unklarheit hat bereits vor Inkrafttreten der Insol-
venzordnung zu heftigen Diskussionen geführt. Auch seit dem
1. 1. 1999 wird die Frage, ob es zulässig ist, dass der Schuldner
seinen Gläubigern entweder keinerlei Leistungen zur Tilgung
ihrer Forderungen anbietet, sondern ihnen den vollständigen
Verzicht auf ihre Forderungen vorschlägt, oder ihnen einen
flexiblen Null-Plan anbietet, weiterhin kontrovers diskutiert.
Die Gegner des sogen. „Null-Plans“ vertreten den Standpunkt,
ein Schuldenbereinigungsplan dürfe nicht nur Vorschläge zur
Befreiung des Schuldners von seinen Verbindlichkeiten im
Auge haben, sondern müsse notwendig entsprechend dem in
§ 1 InsO festgelegten primären Ziel des Insolvenzverfahrens
zumindest auch auf die (teilweise) Befriedigung der Gläubiger

43) Vgl. hierzu die Leitsatzübersicht von Pape, ZinsO 1999, 602
ff.; ders. VuR 2000, 13 ff.

44) NZI 1999, 415=ZinsO 1999, 542 (LS)=ZIP 1999,
1714=DZWIR 1999, 460=InVo 1999, 378.

45) NZI 1999, 198.
46) Ebenso BayObLG NZI 1999, 497=ZinsO 1999, 659=InVo

2000, 49; OLG Frankfurt NZI 1999, 453; OLG Hamburg Beschl.
v. 8. 11. 1999 – 6 W 95/99; OLG Saarbrücken Beschl. v. 8. 12. 1999 –
5 W 186/199-46.

47) ZIP 2000, 465.
48) A. A. Vallender, ZIP 1999, 125, 127; Prütting, NZI 2000, 145,

148.
49) NZI 1999, 276 ff.
50) ZIP 1999, 1399 ff. m. Anm. v. Pape in EWiR 2000, 239.

51) Ähnlich LG Bonn ZIP 2000, 367.
52) Vgl. ZIP-aktuell, 12/2000 Nr. 57.
53) 1 BvR 564/99.
54) Siehe dazu Henning, ZinsO 1999, 399 ff.
55) siehe dazu Hauschild, ZinsO 1999, 564.
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abzielen56). Demgegenüber sind die Befürworter eines „Null-
Plans“ der Auffassung, der Schuldner sei befugt, seinen Gläu-
bigern im Rahmen des Schuldenbereinigungsplans als Lösung
seiner finanziellen Schwierigkeiten einen vollständigen ver-
traglichen Schuldenerlass anzutragen57).

Dieser Auffassung ist zuzustimmen. Nach § 305 Abs. 1
Nr. 4 InsO kann ein Plan alle Regelungen enthalten, die unter
Berücksichtigung der Gläubigerinteressen sowie der Vermö-
gens-, Einkommens- und Familienverhältnisse des Schuldners
geeignet sind, zu einer angemessenen Schuldenbereinigung zu
führen. Tatsächlich schreibt das Gesetz für den Plan einen
bestimmten Mindestinhalt nicht vor. Es verlangt auch keine
Mindestquote zur Tilgung der Schulden. Eine solche Quote
müsste aus Gründen der Rechtssicherheit eindeutig gesetzlich
bestimmt sein. Dies ist an keiner Stelle geschehen. Zwar hat es
entsprechende Vorschläge der Justizministerkonferenz vom
Juni 1997 gegeben58). Diese sind bei der Novellierung der In-
solvenzordnung im Dezember 199859) nicht in das Gesetz auf-
genommen worden. Mit Recht weist das AG Duisburg in sei-
nem Vorlagebeschluss vom 15. 6. 1999 an das Bundesverfas-
sungsgericht60) darauf hin, dass der Inhalt des Schuldenberei-
nigungsplans vollständig der Privatautonomie des Schuldners
und seiner Gläubiger unterliegt. Die Beteiligten sind bei der
Gestaltung frei und können in den Plan jede rechtlich zulässige
Regelung aufnehmen61). Hierzu gehören nicht nur Vereinba-
rungen über Modalitäten der Tilgung der Verbindlichkeiten,
sondern auch Bestimmungen über ihren teilweisen oder voll-
ständigen Erlass (vgl. § 397 Abs. 1 BGB). Der Schuldner ist
deshalb befugt, seinen Gläubigern im Rahmen des Schulden-
bereinigungsplans als Lösung seiner finanziellen Schwierig-
keiten einen vollständigen vertraglichen Schuldenerlass anzu-
tragen.

VII. Das Schuldenbereinigungsplanverfahren

Das Insolvenzgericht stellt nach Prüfung der Zulässigkeit
des Insolvenzantrags den vom Schuldner genannten Gläubi-
gern das Vermögensverzeichnis, das Gläubigerverzeichnis,
das Forderungsverzeichnis sowie den Schuldenbereinigungs-
plan zu und fordert die Gläubiger zugleich auf, binnen einer
Notfrist von einem Monat zu den Verzeichnissen und dem

Schuldenbereinigungsplan Stellung zu nehmen (§ 307 Abs. 1
S. 1 InsO).

Das gerichtliche Schuldenbereinigungsverfahren ist von
der Vorstellung bestimmt, eine Restschuldbefreiung für über-
schuldete Verbraucher mit einer möglichst geringen Belastung
der Gerichte zu erreichen62). Es unterliegt keinem Zweifel, daß
der von den Gläubigern übereinstimmend angenommene oder
der mittels Ersetzung fehlender Zustimmungen gemäß § 309
Abs. 1 InsO zustande gekommene Plan für alle Beteiligten
Vorteile mit sich bringt. Gläubiger nichttitulierter Forderun-
gen erlangen innerhalb kürzester Zeit einen Vollstreckungsti-
tel; der Schuldner erspart sich den mühsamen und kostenträch-
tigen Weg des eröffneten Insolvenzverfahrens mit der Verwer-
tung seines – der Zwangsvollstreckung unterliegenden (§§ 35,
36 InsO) – Vermögens sowie die sich an das Insolvenzverfah-
ren anschließende fünf- bzw. siebenjährige Wohlverhaltens-
periode. Da nach Annahme des Schuldenbereinigungsplans
die Anträge auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens und auf
Erteilung der Restschuldbefreiung als zurückgenommen gel-
ten, führt die gütliche Einigung des Schuldners mit seinen
Gläubigern auch zu einer erheblichen Entlastung der Insol-
venzgerichte63).

1. Anspruch und Wirklichkeit

Tatsächlich belastet die strikte Befolgung der Vorschriften
über das gerichtliche Schuldenbereinigungsverfahren Schuld-
ner, Gerichte und Gläubiger in zahlreichen Fällen in einem
nicht mehr vertretbaren Umfang. Angesichts der geringen
Zahl bestätigter Schuldenbereinigungspläne steht die mit der
ordnungsgemäßen Durchführung des Verfahrens einherge-
hende arbeits- und kostenmäßige Belastung der Beteiligten in
keinem annehmbaren Verhältnis zu den erhofften Resultaten.
So wurden beim Amtsgericht Köln, einem der größten Insol-
venzgerichte in der Bundesrepublik, im Jahre 1999 in 412
Verfahren lediglich 5 Schuldenbereinigungspläne bestätigt.
Auch wenn diese Zahl nicht repräsentativ für den gesamten
Anwendungsbereich des Verbraucherinsolvenzverfahrens ist,
so zeigt sie gleichwohl eine Tendenz auf: Gläubiger, die sich
bereits dem außergerichtlichen Einigungsversuch des Schuld-
ners widersetzt haben, sind regelmäßig nicht bereit, einem
gerichtlichen Schuldenbereinigungsplan zuzustimmen, der
allenfalls in Nuancen von dem außergerichtlichen Plan ab-
weicht.

2. Der Zustellungszwang

Als besonders kontraproduktiv hat sich in der bisherigen
gerichtlichen Praxis die Vorschrift des § 307 Abs. 1 InsO er-
wiesen. Auch wenn abzusehen ist, dass der vom Schuldner
eingereichte Plan keine Aussicht auf Annahme hat, ist der ko-
stenintensive und mühsame Weg der förmlichen Zustellung zu
beschreiten. Die Fragwürdigkeit einer solchen Verfahrenswei-
se wird besonders bei einer hohen Zahl von Gläubigern deut-
lich. Nicht selten sehen sich Schuldner den Forderungen von
mehr als 50 Gläubigern ausgesetzt. Verfügt einer dieser Gläu-
biger über mehr als die Hälfte der Summe der Ansprüche der
genannten Gläubiger und hat dieser Gläubiger bereits den au-
ßergerichtlichen Einigungsvorschlag abgelehnt, ist auch das
Scheitern des gerichtlichen Schuldenbereinigungsverfahrens

56) AG Würzburg ZIP 1999, 319 und 454; AG Baden-Baden NZI
1999, 125; AG Essen ZinsO 1999, 239; AG Nürnberg Rpfleger 1999,
348; AG Stendal ZIP 1999, 929; Arnold, DGVZ 1996, 129, 133 ff.;
Thomas, in: Kölner Schrift zur Insolvenzordnung, 1997, S. 1205, 1209
ff.; Behr, JurBüro 1998, 513, 516; Henckel, in: Festschrift Gaul,
S. 199, 204; differenzierend Graf-Schlicker/Livonius, a. a. O.,
Rdnr. 59, die verlangen, dass der Plan zumindest die Verpflichtung
des Schuldners enthalten müsse, im Altfall für die nächsten fünf Jahre,
ansonsten für die nächsten sieben Jahre, sein pfändbares Einkommen
an die Gläubiger zu verteilen (sogen. flexibler Nullplan).

57) OLG Köln ZIP 1999, 1929; BayObLG ZIP 1999, 1926; ZIP
2000, 320, 322; LG Hamburg ZIP 1999, 809, 812; LG Essen NZI
1999, 1137; LG Würzburg ZIP 1999, 1718; AG Duisburg NZI 1999,
373 ff.; AG München ZIP 1998, 2172; AG Hamburg ZinsO 1999, 236,
240; AG Göttingen NZI 1999, 124; AG Wolfratshausen ZIP 1999,
721; AG Offenbach/Main ZinsO 1999, 297; Heyer, a. a. O.; G. Pape,
Rpfleger 1997, 237, 241; Krug, Der Verbraucherkonkurs, 1998,
S. 113; Vallender, DGVZ 1997, 97, 100; ders. InVo 1998, 169, 171.

58) Vgl. Beule, InVo 1997, 197, 203; Thomas, in: Kölner Schrift
zur Insolvenzordnung, 1997, S. 1205, 1212 ff.

59) Gesetz zur Änderung des Einführungsgesetzes zur Insolvenz-
ordnung und anderer Gesetze vom 19. 12. 1998, BGBl. I S. 3836

60) NZI 1999, 373 ff.
61) Vgl. Heyer, JR 1996, 314, 316; R. Schmidt-Räntsch, in: Kölner

Schrift zur Insolvenzordnung, S. 1177, 1195.

62) BT-Drucks. 12/7302 S. 154; Pick, NJW 1995, 992, 997.
63) Es ist allerdings nicht auszuschließen, dass der Streit über den

Inhalt und die Wirksamkeit bestätigter Schuldenbereinigungspläne in
Zukunft in zunehmendem Maße die Vollstreckungs- und Zivilgerichte
aufgrund von Erinnerungen gemäß § 766 ZPO bzw. Vollstreckungs-
gegenklagen gemäß § 767 ZPO beschäftigen wird.
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vorprogrammiert. Gleichwohl ist es dem Gericht verwehrt, so-
gleich eine Entscheidung über den Insolvenzantrag zu treffen.

a. Kein Verzicht auf das Schuldenbereinigungsplanverfahren

Soweit das AG Hamburg64) die Auffassung vertritt, das ge-
richtliche Schuldenbereinigungsverfahren sei im Falle eines
flexiblen Nullplans nicht durchzuführen, wenn bereits vorher
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststehe,
dass die gemäß § 309 Abs. 1 InsO erforderliche Mehrheit dem
Schuldenbereinigungsplan nicht zustimmen werde, kann dem
nicht gefolgt werden. Sie steht nicht in Einklang mit dem ein-
deutigen Wortlaut des § 307 Abs. 1 InsO („stellt .. zu“). Ein
Ermessensspielraum ist dem Gericht insoweit nicht einge-
räumt. Es liegt auch keine Regelungslücke des Gesetzes, die
im Wege der teleologischen Reduktion geschlossen werden
müsste, vor. Die Entscheidung stellt im Ergebnis eine Umge-
hung zwingender gesetzlicher Bestimmungen dar. Abhilfe
kann nur der Gesetzgeber schaffen65).

b. „Formularzwang“

Bereits der von der Projektgruppe für die Umsetzung der
Insolvenzrechtsreform des Justizministeriums des Landes
NRW entwickelte „Grundantrag“ umfasst ca. 30 Seiten. Fer-
ner sind für jeden Gläubiger eine Formularseite für das Gläu-
biger- und Forderungsverzeichnis sowie je zwei Seiten für den
Schuldenbereinigungsplan vorgesehen. Der Schuldner hat
demnach bei Antragstellung oft tausende von Kopien zwecks
Zustellung an die Gläubiger einzureichen oder die Gerichte
müssten dieselbe Zahl anfertigen, falls der Schuldner seinem
Antrag keine oder nur eine unzureichende Zahl an Durch-
schriften beifügt. Die insoweit entstehenden Kosten beein-
trächtigen die ohnehin geringen Befriedigungsaussichten der
Gläubiger um ein weiteres. Schließlich bedarf es vor Zustel-
lung noch der Beglaubigung dieser Unterlagen, weil die
Zustellungserleichterungen des § 8 InsO im Schuldenbereini-
gungsverfahren keine Anwendung finden. Gerade bei einer
Vielzahl von benannten Gläubigern wird allein durch diese
Tätigkeit die Arbeitskraft der mit der Zustellung befassten
Bediensteten unnötig gebunden. Mit Recht wird die Frage auf-
geworfen, ob nicht die Zustellerleichterungen auch auf das
Schuldenbereinigungsverfahren ausgedehnt werden und die
Verzeichnisse erheblich verkürzt werden sollten66). Anderer-
seits zeigt die tägliche Praxis, dass vom „halbamtlichen For-
mular“ abweichende Anträge häufig nicht den Erfordernissen
des § 305 Abs. 1 InsO entsprechen und aus diesem Grunde zu
beanstanden sind, so dass die durch einen weniger umfangrei-
chen Antrag gewonnene Zeit des Aktenstudiums aufgrund der
Beanstandungsverfügung wieder kompensiert wird. Soweit
vorgeschlagen wird, das Formular auf die Angaben des
Schuldners zu seinem tatsächlich vorhandenen Vermögen,
den bestehenden Verbindlichkeiten, den persönlichen Verhält-
nissen und den Regelungen des Schuldenbereinigungsplans zu
beschränken und im Übrigen die Anlagen auf der Geschäfts-
stelle des Insolvenzgerichts zur Einsicht der Beteiligten aus-
zulegen67), dürfte damit kein wesentlicher Einspareffekt er-
zielt werden.

c. Zustellungsprobleme

Ein weiteres Erschwernis bildet schließlich der Umstand,
dass häufig nicht allen vom Schuldner genannten Gläubigern
die Unterlagen zugestellt werden können, sei es, dass die vom
Schuldner mitgeteilte Anschrift unzutreffend ist, der Gläubi-
ger unbekannt verzogen, verstorben oder eine Firma zwi-
schenzeitlich liquidiert ist. Oft vergehen Monate, bis nach ent-
sprechender Mitteilung der ladungsfähigen Anschriften der
Gläubiger eine wirksame Zustellung an sämtliche Genannten
erfolgen kann. Selbst wenn vor Zustellung an sämtliche ge-
nannten Gläubiger mehr als die Hälfte der genannten Gläubi-
ger dem Schuldenbereinigungsplan zugestimmt hat und die
Summe der Ansprüche dieser Gläubiger mehr als die Hälfte
der Summe der Ansprüche der genannten Gläubiger ausmacht,
ist es dem Gericht verwehrt, bereits zu diesem Zeitpunkt eine
Entscheidung über den Antrag des Schuldners oder eines
Gläubigers, Einwendungen eines Gläubigers gegen den Schul-
denbereinigungsplan durch eine Zustimmung zu ersetzen, zu
treffen (§ 309 Abs. 1 S. 1 InsO). Die Unterlassung der Zustel-
lung der in § 307 Abs. 1 S. 1 InsO aufgeführten Unterlagen
verletzt das verfassungsrechtlich garantierte Recht des Betrof-
fenen auf Gehör (Art. 103 GG) und stellt einen Verfahrens-
mangel dar, der zur Aufhebung der Entscheidung führt68).
Nichts anderes gilt für den Fall, dass vor Zustellung an sämtli-
che genannten Gläubiger bereits mehr als die Hälfte der Gläu-
biger den Plan abgelehnt hat.

3. Einführung eines fakultativen Schuldenbereinigungsver-
fahrens

Soll das Schuldenbereinigungsverfahren nicht zu einem
sinnlosen Durchgangsstadium für die Entscheidung über die
Durchführung des vereinfachten Insolvenzverfahrens und
eines sich eventuell anschließenden Restschuldbefreiungsver-
fahren nach §§ 286 ff. InsO degradiert werden, vermag allein
die fakultative Gestaltung des Schuldenbereinigungsverfah-
rens Abhilfe zu schaffen69). Dem Schuldner sollte es überlas-
sen bleiben zu entscheiden, ob er nach einem erfolglosen
außergerichtlichen Einigungsversuch noch eine Chance zur
Annahme seines Plans in einem gerichtlichen Verfahren sieht.
§ 305 InsO wäre danach um eine Bestimmung zu ergänzen,
dass der Schuldner – ähnlich wie dies § 305 Abs. 1 Nr. 2 InsO
für das Restschuldbefreiungsverfahren vorsieht – seinen Insol-
venzantrag um den Antrag auf Durchführung des Schulden-
bereinigungsverfahrens zu ergänzen oder die Erklärung abzu-
geben hätte, dass ein Schuldenbereinigungsverfahren nicht
durchgeführt werden soll.

Ein Antrag des Schuldners auf Durchführung des gerichtli-
chen Schuldenbereinigungsverfahren bietet sich beispielswei-
se an, wenn das Scheitern des Plans auf das obstruktive Ver-
halten nur eines Gläubigers oder einiger weniger Gläubiger
zurückzuführen und eine Kopf- und Summenmehrheit zu er-
warten ist. Einwendungen der Gläubiger gegen den Schulden-
bereinigungsplan könnten unter den Voraussetzungen des
§ 309 InsO ersetzt werden.

VIII. Sicherungsmaßnahmen im Eröffnungsverfahren

Nach § 306 Abs. 1 InsO ruht das Verfahren über den An-
trag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens bis zur Entschei-

64) ZIP 2000, 32 mit Anm. von Voß, EWiR 2000, 345.
65) Ebenso Voß, a. a. O.
66) Grote, ZinsO 1999, 57, 62.
67) Pape, ZIP 1999,2037, 2042.

68) Vallender, in: Kölner Schrift zur Insolvenzordnung, 2. Aufl.,
S. 255 Rdnr. 14.

69) Ebenso Grote, ZinsO 1999, 383, 385; Wehr, ZIP 1999, 2000,
2002; Pape, ZIP 1999, 2037, 2042; kritisch Krüger, NZI 2000, 151,
160.
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dung über den Schuldenbereinigungsplan. Durch das Ruhen
des Verfahrens wird die Anordnung von Sicherungsmaßnah-
men gemäß § 21 InsO nicht ausgeschlossen (Abs. 2). Als sinn-
volle Sicherungsmaßnahme im Insolvenzeröffnungsverfahren
über das Vermögen eines Verbraucherschuldners kann sich
die Untersagung oder einstweilige Einstellung der Zwangs-
vollstreckung gemäß § 21 Abs. 2 Nr. 3 InsO erweisen, weil sie
für den Zeitraum des Ruhens des Verfahrens ein geeignetes In-
strument ist, um pfändbares Einkommen des verschuldeten
Verbrauchers vor dem Zugriff einzelner Gläubiger zu schüt-
zen. Gleichzeitig ist sie geeignet dazu beizutragen, die Mög-
lichkeiten einer vergleichsweisen Regelung zu erhöhen70). Für
die Einstellung oder Untersagung der Zwangsvollstreckung in
das unbewegliche Vermögen des Schuldners gelten die Vor-
schriften der §§ 30 d ff., 153 b. ff. ZVG. Zuständig ist insoweit
das Vollstreckungsgericht.

1. Untersagung der Zwangsvollstreckung
Durch eine Untersagung der Zwangsvollstreckung wird die

Wirkung des Vollstreckungsverbotes, das erst mit der Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens eintritt (§ 89 InsO), in das Er-
öffnungsverfahren vorgezogen. Eine generelle Untersagung
der Zwangsvollstreckung kommt bereits deshalb nicht in Be-
tracht, weil das Gericht vor der Anordnung eine Interessen-
abwägung vorzunehmen hat. Sicherungsmaßnahmen gemäß
§ 21 Abs. 2 Nr. 3 InsO beeinträchtigen nämlich den Anspruch
des Gläubigers auf effiziente Rechtsverwirklichung, der aus
dem Grundsatz der staatlichen Justizgewährung folgt71). Des-
halb bietet sich eine Untersagung der Zwangsvollstreckung
nur im Einzelfall an, etwa wenn Gläubiger versuchen, den
Schuldner mit sinnlosen Zwangsvollstreckungsmaßnahmen
unter Druck zu setzen oder durch Pfändungsmaßnahmen die
Existenz des Schuldners gefährdet ist72). Im Übrigen dürfte be-
reits wegen der Rückschlagsperre gemäß § 88 InsO ein erhöh-
tes Sicherungsbedürfnis nicht bestehen. Maßgeblich für das,
was in die Rückschlagssperrfrist fällt, ist der Erwerbszeit-
punkt73). Mithin ist bei der Forderungspfändung auf den Zeit-
punkt der Zustellung des Pfändungsbeschlusses an den Dritt-
schuldner abzustellen (§§ 829 Abs. 2 S. 1, Abs. 3 ZPO).

2. Einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung
Die einstweilige Einstellung von Zwangsvollstreckungs-

maßnahmen im Insolvenzeröffnungsverfahren erfasst nur die
Untersagung künftiger Vollstreckungsmaßnahmen74). Sie er-
scheint dann sinnvoll, wenn zumindest die Möglichkeit be-
steht, die zu sichernden Werte später zur Masse zu ziehen. Dies
ist grundsätzlich bei allen Zwangsvollstreckungsmaßnahmen
der Fall, die im letzten Monat vor dem Antrag auf Eröffnung
des Insolvenzverfahrens oder nach diesem Antrag erfolgt sind,
§ 88 InsO75). Eine einstweilige Einstellung kann insbesondere
geboten sein, wenn ein Gläubiger vollstreckt, der unbeachtli-
che Einwendungen gegen den Schuldenbereinigungsplan er-
hebt oder dessen Einwendungen gegen den Plan gemäß § 309
Abs. 1 S. 1 InsO durch eine Zustimmung des Gerichts ersetzt
werden könnten76). Sie kommt ferner in Betracht, wenn die

Gläubiger aufgrund der ihnen gemäß § 307 Abs. 1 InsO zuge-
stellten Unterlagen erstmals davon Kenntnis erlangen, dass der
Schuldner Ansprüche aus einem Arbeitsverhältnis hat und
durch einen Pfändungs- und Überweisungsbeschluss Zugriff
auf die pfändbaren Bezüge zu nehmen versuchen.

Die einstweilige Einstellung beseitigt zwar die Vollstreck-
barkeit des Titels, nicht aber die bereits erfolgten Vollstre-
ckungsmaßnahmen, so dass der Rang des durch eine Pfändung
begründeten Pfandrechts gewahrt bleibt. Erst der Ausgang des
Insolvenzeröffnungsverfahrens entscheidet darüber, ob der
Betrag zur gemeinsamen Befriedigung der Insolvenzgläubiger
verwendet werden kann oder nicht.

Nach § 21 Abs. 2 Nr. 3 InsO ist das Gericht auch zur einst-
weiligen Einstellung oder Untersagung der Zwangsvollstrek-
kung aus einem Räumungstitel befugt77). Die Vorschrift dient
nämlich nicht nur dazu, die Entstehung von Pfändungspfand-
rechten zu verhindern, sondern soll auch dazu beitragen, dass
dem vorläufigen Insolvenzverwalter/Treuhänder die sachli-
chen Mittel für eine Betriebsfortführung nicht entzogen wer-
den.

Nach Auffassung des LG Würzburg78) hindert die einst-
weilige Einstellung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen
nach § 21 Abs. 2 Nr. 3 InsO nicht die Erzwingung der eides-
stattlichen Versicherung des Schuldners gemäß § 807 ZPO.
Dem ist zuzustimmen. Denn die Untersagung von Maßnah-
men der Individualvollstreckung dient dazu, eine nachteilige
Veränderung in der Vermögenslage des Schuldners zu verhin-
dern. Dem läuft die Abnahme der eidesstattlichen Versiche-
rung durch den Gerichtsvollzieher nicht entgegen, weil damit
lediglich der Vermögensbestand des Schuldners für alle Gläu-
biger festgestellt werden soll, ohne dass diese Vollstreckungs-
maßnahme die Durchführung des Verfahrens beeinträchtigt79).

3. Erinnerungsbefugnis und sachliche Zuständigkeit

Sachlich und funktionell zuständig für die Entscheidung
über die Erinnerung gemäß § 766 ZPO gegen Zwangsvoll-
streckungsmaßnahmen nach Anordnung der einstweiligen
Einstellung oder Untersagung der Zwangsvollstreckung ge-
mäß §§ 306 Abs. 2, 21 Abs. 2 Nr. 3 InsO ist entsprechend dem
Rechtsgedanken des § 89 Abs. 3 InsO das Insolvenzgericht80).
Soweit das AG Köln81) die Ansicht vertritt, dass für Einwen-
dungen, die aufgrund einer Anordnung des Vollstreckungs-
verbotes gemäß § 21 Abs. 2 Nr. 3 InsO erhoben werden, das
Vollstreckungsgericht zuständig sei, kann dem nicht gefolgt
werden. Die Systematik des Gesetzes und die Sachnähe stehen
der Annahme einer Entscheidung i. S. des § 775 ZPO entge-
gen82).

IX. Fazit

18 Monate nach Inkrafttreten der Insolvenzordnung ist es
zweifellos verfrüht, von einem Scheitern des Verbraucher-
insolvenzverfahrens zu sprechen. Gleichwohl muß die Fest-
stellung erlaubt sein, dass die Erwartungen, die an den sogen.
„Verbraucherkonkurs“ geknüpft worden sind, sich bei weitem

70) Uhlenbruck, InVo 1996, 85, 91; Nerlich/Römermann/Römer-
mann, § 306 Rdnr. 7; Smid/Krug/Haarmeyer, InsO, § 306 Rdnr. 4.

71) Vallender, ZIP 1997, 1993, 1996; a. A. Schmidt, ZIP 1999,
915, 916.

72) FK-InsO/Grote, § 306 Rdnr. 10.
73) FK-InsO/App, § 88 Rdnr. 16.
74) AG Hamburg ZinsO 1999, 659.
75) FK-InsO/Grote, § 306 Rdnr. 11.
76) Vallender, DGVZ 1997, 97, 100; Nerlich/Römermann/Römer-

mann, § 306 Rdnr. 7; Fuchs, in: Kölner Schrift zur Insolvenzordnung,
2. Aufl., 2000, Rdnr. 73.

77) AG Köln NZI 1999, 333.
78) NZI 1999, 504; ebenso AG Rostock NZI 2000, 142.
79) Vgl. zur früheren Rechtslage AG München DGVZ 1985, 158.
80) Vallender, ZIP 1997, 1993, 1996; Hintzen, ZinsO 1999, 174,

175; Prütting, NZI 2000, 145, 147; FK-InsO/Schmerbach, § 21
Rdnr. 83b; HK-InsO/Kirchhof, § 21 Rdnr. 21; Kübler/Prütting/Pape,
§ 21 Rdnr. 20.

81) NZI 1999, 381.
82) Prütting, a. a. O.
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nicht erfüllt haben. Das aufwendige außergerichtliche Eini-
gungsverfahren führt nicht in dem erhofften Umfang zu einer
einvernehmlichen Schuldenregulierung. Ein Ausbau der
Schuldnerberatungsstellen, die Einführung eines sechsmonati-
gen Moratoriums (Vollstreckungsverbot entsprechend § 21
Abs. 2 Nr. 3 InsO) und eine größere „Vergleichsbereitschaft“
der Gläubiger korrespondierend mit einer transparenteren
Datenoffenbarung durch die Schuldner könnten zu einer Ver-
besserung der bestehenden Lage beitragen. Der Zugang zum
gerichtlichen Verfahren ist mit zu hohen Hindernissen verbun-
den. Die bislang ungeklärte Prozesskostenhilfesituation, das in
vielen Fällen sinnlose gerichtliche Schuldenbereinigungsver-
fahren und die zu lange Wohlverhaltensperiode tragen mit
dazu bei, dass sich für viele verschuldete Verbraucher der
Weg zur Restschuldbefreiung als äußerst mühsam und unge-

wiss erweist. Bedauerlich ist, dass die „klassischen Verbrau-
cherschuldner“, an die der Gesetzgeber bei Schaffung des Ver-
braucherinsolvenzverfahrens vornehmlich gedacht haben
dürfte, im gerichtlichen Verfahren eine Minderheit darstellen.
Hauptsächlich gelingt den früher unternehmerisch Tätigen der
Schritt ins Verbraucherinsolvenz- und anschließende Rest-
schuldbefreiungsverfahren. Für diese Personengruppe böte
sich jedoch aus den bereits dargestellten Gründen das Unter-
nehmensinsolvenzverfahren als die geeignetere Alternative
zur Bewältigung der Insolvenz an. Gelingen kann die Reform
nur bei einer Stärkung der außergerichtlichen Einigung, Ver-
besserungen bei der gerichtlichen Schuldenbereinigung und
dem vereinfachten Verfahren sowie einer einheitlichen Um-
setzung der maßgeblichen Bestimmungen in allen Bundeslän-
dern. Dazu bedarf es auch der Initiative des Gesetzgebers.

Ratenzahlungsvereinbarung bei Gläubigermehrheit
– ein Leitfaden zu §§ 806 b, 813 a, 900 Abs. 3 ZPO bei konkurrierenden Vollstreckungsaufträgen –

Von Prof. G. Helwich, Nds. Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege – FB Rechtspflege, Hildesheim

„Die am 1. Januar 1999 in Kraft getretenen vollstre-
ckungsrechtlichen Änderungen durch die 2. Zwangsvollstre-
ckungsnovelle1) ermächtigen den/die Gerichtsvollzieher/in, in
jeder Lage des Vollstreckungsverfahrens auf eine gütliche und
zügige Befriedigung des Gläubigers bei gleichzeitiger Scho-
nung des vorhandenen Schuldnervermögens hinzuwirken2).
Insbesondere die erweiterten Bestimmungen der §§ 806 b,
813 a, 900 Abs. 3 ZPO, die Geldforderung des Gläubigers
ratenweise einziehen zu können, sollen es dem/der Gerichts-
vollzieher/in erleichtern, den dauernden Interessenkonflikt
zwischen Gläubiger und Schuldner teilweise zu entschärfen.

Die Umsetzung dieser gesetzlichen Normen in der Voll-
streckungspraxis bereitet jedoch dann erhebliche Probleme,
wenn eine bereits getroffene Teilzahlungsvereinbarung mit
weiteren Vollstreckungsaufträgen kollidiert, nur von einem
der Gläubiger widerrufen wird oder im eidesstattlichen Ver-
sicherungsverfahren nach Vertagung des OV-Termins weitere
Anträge auf Abgabe der eidesstattliche Versicherung ein-
gehen.“

I. Gläubigerkonkurrenz in der Zwangsvollstreckung

Im Gegensatz zum gesamtvollstreckungsrechtlichen Insol-
venzverfahren, bei der gemäß §§ 1, 38 InsO eine quotenmäßi-

ge Befriedigung aller Gläubiger vorgesehen ist3), erwartet der
Gläubiger, der die Zwangsvollstreckung wegen einer Geldfor-
derung in körperliche Sachen gemäß §§ 803, 808 ZPO durch
den/die Gerichtsvollzieher/in betreibt, im Rahmen des voll-
streckungsrechtlichen „Prioritätsprinzips“ gemäß § 804 Abs. 3
ZPO die vollständige Befriedigung seiner titulierten Forde-
rung4). Mit seinem Auftrag auf Durchführung einer Pfän-
dungsmaßnahme beim Schuldner gemäß §§ 753, 754 ZPO will
der Vollstreckungsgläubiger insoweit durch eine Geldzahlung
des Vollstreckungsschuldners befriedigt werden. Die Pfän-
dung beim Schuldner reicht hierfür jedoch allein nicht aus;
denn der gepfändete Gegenstand muss noch zu Geld gemacht
werden, d. h. er muss durch den/die Gerichtsvollzieher/in
gemäß §§ 813 a ff. ZPO versteigert werden. Leider zeigt die
gegenwärtige Vollstreckungspraxis, dass die Befriedigung des
Gläubigers durch Verwertung von körperlichen Sachen im
Rahmen der Mobiliarvollstreckung lediglich bei ca. 0,3 % al-
ler Vollstreckungsaufträge liegt5). Die Bedeutung der Sach-
pfändung selbst ist insbesondere wegen des ausufernden Voll-
streckungsschutzes gemäß § 811 ZPO daher als gering anzu-
sehen. Die Forderungspfändung durch das Vollstreckungsge-
richt, insbesondere die Pfändung des Arbeitseinkommens oder
die Ratenzahlungsvereinbarungen durch Vermittlung des/der
Gerichtsvollziehers/in verschaffen dem Gläubiger häufig die
einzig konkrete Befriedigungsmöglichkeit seiner Forderung.
Um nämlich seinen Arbeitsplatz durch eine (oder eine erneute)
Lohnpfändung nicht zu verlieren, bietet der Schuldner nicht
selten Teilzahlungen aus seinem pfandfreien Vermögen (z. B.
durch Geldzahlungen der Familienangehörigen) an6).

Die Neugliederung der Vollstreckungsabläufe durch die
2. Zwangsvollstreckungsnovelle wird die Ergebnisse in Bezug
auf die „Crux der erfolglosen Verwertung“ zwar nicht auf den

1) BGBl. I. 1997 S. 3039;
a) Eine Zusammenstellung der geänderten Vorschriften ist zu

finden bei: Kreutzkam, JurBüro 1998, 122 ff.
b) Eine synoptische Gegenüberstellung alten und neuen Rechts

ist aufgelistet bei: Steder, RpflStud. 1998, 73 ff.
c) Eine verfahrensrechtliche Übersicht zum Thema: „Ratenin-

kasso durch den Gerichtsvollzieher unter Berücksichtigung
der neuen GVGA“ ist zusammengestellt von: Harnacke,
DGVZ 1999, 81 ff.

d) Eine Abhandlung der „ Neuerungen im Ablauf künftiger
Vollstreckungsverfahren“ unter Berücksichtigung der er-
sten gesetzlichen Korrekturen der 2. Zwangsvollstreckungs-
novelle findet sich bei: Helwich, RpflStud. 1999, 37 ff.

2) Hornung, Die 2. Zwangsvollstreckungsnovelle, Rpfleger
1998, 381 ff. (391), der sogar von einer Amtspflicht des Gerichtsvoll-
ziehers ausgeht.

3) Helwich, Die Vereinbarkeit von Einzelzwangsvollstreckungs-
maßnahmen mit dem künftigen Insolvenzrecht, DGVZ 1998, 50 ff.

4) Helwich, Grundbegriffe der Zwangsvollstreckung, RpflStud.
1995, 91 ff.

5) Behr, Mobiliarvollstreckung 1996 – Agonie einer Institution,
RpflStud. 1996, 33 ff.

6) Seip, Das Zweite Gesetz zur Änderung zwangsvollstreckungs-
rechtlicher Vorschriften, DGVZ 1998, 1 ff.
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Kopf stellen und die Mobiliarvollstreckung in körperliche Sa-
chen für den Gläubiger kaum effizienter machen, aber die neu-
en gesetzlichen Bestimmungen, die sich mit der Einziehung
von Teilbeträgen durch den/die Gerichtsvollzieher/in in den
verschiedenen Verfahrensabschnitten der Vollstreckung be-
fassen, werden den praktischen Bedürfnissen der Gläubiger-
schaft im besonderem Maße entgegenkommen.

Jeder Gläubiger als „Herr des Vollstreckungsverfahrens“
kann jetzt im Rahmen seiner Dispositionsmaxime bei Voll-
streckungshandlungen durch den/die Gerichtsvollzieher/in
ohne Einschaltung des Vollstreckungsgerichts selbstständig
entscheiden, ob seine titulierte Forderung entweder

● bei erfolgloser Pfändung nach § 806 b ZPO

● nach einer Pfändung nach § 813 a ZPO

● oder im eidesstattlichen Versicherungsverfahren gemäß
§ 900 Abs. 3 ZPO

durch eine angebotene Ratenzahlung des Schuldners begli-
chen wird7).

Da fast regelmäßig mehrere Gläubiger vorhanden sind, die
den/die Gerichtsvollzieher/in mit Vollstreckungshandlungen
gegen den Schuldner beauftragt haben, stellt sich die Frage,
wie bei gleichzeitiger oder nachträglicher Beauftragung zu
verfahren ist und insbesondere ob eine bereits getroffene Teil-
zahlungsvereinbarung aufrecht erhalten werden kann, wenn
weitere Vollstreckungsaufträge eingehen, in denen

● keine Teilzahlungsvereinbarung zu Stande kommt,

● der Ratenzahlung durch einzelne Gläubiger widersprochen
wird

● oder wenn ein weiterer Auftrag zur Abgabe der eidesstatt-
lichen Versicherung eingeht und keine fristgemäße Til-
gung dieser Gläubigerforderung glaubhaft gemacht wer-
den kann.

Dieses Sonderproblem der Ratenzahlung bei dem Vorhan-
densein mehrerer Vollstreckungsgläubiger ist gesetzlich nicht
geregelt. Lediglich in den §§ 114 a, 168, 185 GVGA finden
sich für den/die Gerichtsvollzieher/in in Ansätzen verfahrens-
rechtliche Regelungen zur Problematik der Teilzahlung bei
einer Gläubigermehrheit. Damit jedoch Schuldner und Gläu-
biger sicher sein können, dass die getroffenen Vereinbarungen
über die Ratenzahlung gesetzmäßigen Bestand haben und sich
für den/die Gerichtsvollzieher/in durch sein/ihr vermitteltes
Ratenzahlungsverfahren kein zusätzliches Haftungsrisiko ge-
mäß Art. 34 GG, § 839 BGB ergibt, gilt es in jedem der neu
geregelten Sachverhalte einzeln zu untersuchen, welche recht-
lichen Konsequenzen sich für die Beteiligten ergeben, wenn
die Einziehung von Teilbeträgen durch den/die Gerichtsvoll-
zieher/in von einigen Gläubigern befürwortet von anderen
allerdings abgelehnt wird.

II. Teilzahlungsvereinbarungen gemäß § 806 b ZPO bei
Gläubigermehrheit

Durch die Neuregelung eröffnen sich gemäß § 806 b Satz 2
ZPO für den/die Gerichtsvollzieher/in neue rechtliche Hand-
lungsmöglichkeiten, wenn die Sachpfändung beim Schuldner
gänzlich erfolglos verlaufen ist oder nur teilweise8) erfolgreich

war. Danach ist der/die Gerichtsvollzieher/in ermächtigt, unter
folgenden Bedingungen9) vom Schuldner angebotene Teil-
beträge zur Tilgung des titulierten Gäubigeranspruchs einzu-
ziehen:

● der/die Gerichtsvollzieher/in findet pfändbare Gegenstän-
de nicht vor,

● der Schuldner versichert glaubhaft, dass er im zeitlichen
Rahmen des § 806 b Satz 3 ZPO die Forderung des Gläu-
bigers tilgen wird und

● der Vollstreckungsgläubiger zur ratenweisen Tilgung sei-
ner gesamten Ansprüche sein Einverständnis erklärt hat.

Damit ist eindeutig klargestellt, dass die Zwangsvollstre-
ckungsmaßnahme mit der Feststellung der Unpfändbarkeit
nicht zu Ende ist, sondern der Vollstreckungsauftrag des Gläu-
bigers und das sich anschließende Rateneinzugsverfahren
durch den/die Gerichtsvollzieher/in in den gesetzlichen Nor-
men der allgemeinen Sachpfändung bewegt. Insoweit ist ein
Gläubigerantrag, der allein auf die Einziehung der angebo-
tenen Teilzahlungen gemäß § 806 b ZPO gerichtet ist, dann
zurückzuweisen, wenn die zwangsvollstreckungsrechtlichen
Voraussetzungen (Vorlage von Titel, Klausel, Zustellung
pp.10)) nicht erfüllt sind oder eine Vollstreckung nur in den
Grenzen der §§ 720a, 750 Abs. 3 ZPO (Sicherungsvollstre-
ckung) oder der §§ 928 ff. ZPO (Arrestvollziehung) möglich
ist11); gerade die im Rahmen der Sicherungs- und Arrestvoll-
streckung gestattete Pfändung ist gemäß § 806 b ZPO ausge-
schlossen und eine Befriedigung des Gläubigers – auch durch
Teilzahlung – steht dem Sicherungszweck dieser „Vollstre-
ckungsarten“ entgegen. Weiter wird dann dem Schuldner-
begehren auf Ratenzahlung gemäß § 806 b ZPO nicht zu ent-
sprechen sein, wenn der Gläubiger seinen Zwangsvollstre-
ckungsauftrag mit dem Antrag auf sofortige Abnahme der
eidesstattlichen Versicherung gemäß § 900 Abs. 2 ZPO (sog.
„kombinierter“ Auftrag12)) verbindet, da durch den erfolg-
losen Pfändungsversuch der präventiv gestellte Antrag auf
Offenbarungsversicherung zum Tragen kommt. Damit zeigt
der Gläubiger immanent, dass er mit einer Ratenzahlung durch
den Schuldner nach fruchtloser Pfändung nicht einverstanden
ist und daher die Voraussetzungen für eine Anwendung des
§ 806 b Abs. 2 letzter Halbsatz ZPO nicht gegeben sind13).
Dem Schuldner bleibt dann jedoch die Möglichkeit, durch eine
Ratenzahlung gemäß § 900 Abs. 3 ZPO die Abgabe der eides-
stattlichen Versicherung zu verhindern.

Das erforderliche Einverständnis des Gläubigers ist im
Rahmen der Teilzahlungsvereinbarung gemäß § 806 b ZPO
eine notwendige Vollstreckungshandlung und durch den/die
Gerichtsvollzieher/in restriktiv zu beachten. Grundsätzlich
kann der/die Gerichtsvollzieher/in aber davon ausgehen, dass
der „isolierte“ Sachpfändungsantrag des Gläubigers auch ein
Einverständnis zur Teilzahlung concludent für den Fall mit-
beinhaltet, dass die Pfändung erfolglos verlaufen ist und der
Schuldner eine glaubwürdige ratenweise Tilgung der Forde-
rung beantragt hat. Der/die Gerichtsvollzieher/in wird die vom
Schuldner gezahlte 1. Rate an den Gläubiger abführen. Ist der

7) Schilken, Die Einziehung von Teilbeträgen durch den Ge-
richtsvollzieher gemäß §§ 806 b, 813 a, 900 Abs. 3 ZPO n. F., DGVZ
1998, 145 ff.

8) Thomas/Putzo, ZPO 21. Auflage, § 806 b Rdnr. 2.

9) Thomas/Putzo, ZPO 21. Auflage, § 806 b Rdnr. 3 ff.
10) Helwich, Grundbegriffe der Zwangsvollstreckung, RpflStud.

1995, 91 ff.
11) So auch: Schilken, Die Einziehung von Teilbeträgen durch den

Gerichtsvollzieher gemäß §§ 806 b, 813 a, 900 Abs. 3 ZPO n. F.,
DGVZ 1998, 145 ff.

12) Helwich, Neuerungen im Ablauf künftiger Vollstreckungsver-
fahren, RpflStud. 1999, 37 ff.

13) So auch: Hornung, Die 2. Zwangsvollstreckungsnovelle,
Rpfleger 1998, 381 ff.
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Gläubiger zur Entgegennahme der Ratenzahlung bereit, liegt
hierin eine Erteilung seiner Genehmigung für diese Verfah-
rensweise14). Hat der Gläubiger bereits im Vollstreckungsauf-
trag sein Einverständnis für eine ratenweise Tilgung seiner
vollstreckbaren Ansprüche durch den Schuldner erklärt, so
sind konkrete Bedingungen der Ratenzahlung, die sich auf
Grund des Gläubigerantrages ergeben, von dem Schuldner zu
erfüllen15); ansonsten läuft der Schuldner Gefahr, dass der
Gläubiger den Ratenzahlungsantrag ablehnt und das Offenba-
rungsversicherungsverfahren in Gang setzt. Den Inhalt dieses
Gläubigerauftrages hat auch der/die Gerichtsvollzieher/in zu
beachten; denn der Gläubiger bleibt stets Herr des Vollstre-
ckungsverfahrens.

Erfüllt der Schuldner auf Grund der getroffenen Vereinba-
rungen regelmäßig seine Verpflichtung auf Teilzahlung, muss
der Gläubiger dies auch gegen sich gelten lassen und kann von
dem/der Gerichtsvollzieher/in Vollstreckungshandlungen nur
dann wieder verlangen, wenn der Schuldner mit der Ratenzah-
lung in Verzug kommt. Auch ein Widerruf des Gläubigers ist
dann durch die einmal gewährte Teilzahlungsvereinbarung im
Rahmen des § 806 b ZPO nicht mehr möglich und auch nicht
nötig, da das Rechtsschutzinteresse des Gläubigers durch die
ratenweise Erfüllung der Gläubigerforderung nicht mehr
tangiert wird. Rechtliche Probleme tauchen allerdings dann
auf, wenn dem/der Gerichtsvollzieher/in mehrere Pfändungs-
anträge verschiedener Gläubiger gleichzeitig vorliegen, die
Pfändung erfolglos verläuft und der Schuldner gemäß § 806 b
ZPO eine Ratenzahlungslösung für alle beteiligten Gläubiger
(z. B. prozentual gleichmäßig hohe Tilgungsleistungen für alle
titulierten Ansprüche) vorschlägt. Erklärt einer der Gläubiger
schon in seinem Pfändungsantrag oder nachträglich, dass er mit
der angeboten Teilzahlung des Schuldners nicht einverstanden
sei, kann diese Gläubigererklärung nicht dazu führen, dass die
mit den übrigen Gläubigern getroffene Vereinbarung nicht zu
Stande kommt oder gar gegenstandslos wird16). Derartiges sieht
das Gesetz nicht vor. Vielmehr muss gerade aufgrund der Tat-
sache, dass im Rahmen der „Singularvollstreckung“ jeder
Gläubiger für sich allein entscheidet, ob er das Ratenzahlungs-
angebot des Schuldners annimmt oder nicht, auch jeder Sach-
verhalt für sich isoliert betrachtet werden.

Wenn die Pfändung durch den/die Gerichtsvollzieher/in
erfolglos bleibt und die Mehrheit der Gläubiger für eine Teil-
zahlungslösung gemäß § 806 b ZPO stimmt, wird der/die
Gerichtsvollzieher/in für diese Gläubiger konsequenter Weise
auch die vereinbarten Raten einziehen. Der Gläubiger, der
dem Angebot des Schuldners auf Ratenzahlung in den Gren-
zen des § 806 b ZPO die Zustimmung versagt hat, hat durch
den erfolglosen Pfändungsversuch des/der Gerichtsvollzie-
hers/in kein Pfändungspfandrecht gemäß § 804 ZPO erlangt
und muss sich daher selbstständig überlegen, welche Voll-
streckungsmaßnahmen von ihm jetzt einzuleiten sind, um sei-
ne Forderungen erfolgreich einzutreiben. Regelmäßig wird er
das Offenbarungsversicherungsverfahren einleiten, um aus
eventuell vorhanden Forderungen, die dem Schuldner zuste-
hen, eine Befriedigung zu erlangen. Ein Vollstreckungszugriff
auf die an den/die Gerichtsvollzieher/in geleisteten Raten
besteht selbstverständlich nicht, da die wirksam vereinbarte
Teilzahlungslösung die Vollstreckungshandlung des/der Ge-
richtsvollziehers/in erst mit Zahlung der letzten Rate an die

Gläubiger beendet und damit dem vollstreckungsrechtlichen
Schutzgedanken des § 806 b ZPO unterliegen. Weiter rühren
die Ratenzahlungsbeträge gerade nicht aus dem pfändbaren,
sondern dem pfandfreien Vermögen des Schuldners her und
damit kann der Schuldner (oder z. B. der tatsächlich zahlende
Verwandte) sicher sein, dass die von ihm gemäß der getroffe-
nen Vereinbarung an den/die Gerichtsvollzieher gezahlten
Raten auch an den Gläubiger weitergeleitet werden, für den sie
bestimmt sind.

Durch die Versagung einer Teilzahlungslösung im Rahmen
des § 806 b ZPO nur eines Gläubigers ist für diesen Gläubiger
die Sachpfändung zu Ende und er erhält von dem/der Gerichts-
vollzieher/in seine Vollstreckungsunterlagen ohne eine Zah-
lung auf seine Forderung zurück. Selbstverständlich kann die-
ser weitere Gläubiger an Stelle erneuter Vollstreckungs-
maßnahmen auch außerhalb der Zwangsvollstreckung mit dem
Schuldner privatrechtliche Regelungen über eine Teilzah-
lungsvereinbarung treffen, die z. B. wegen des sechsmonati-
gen Zeitrahmens des § 806 b Satz 3 ZPO nicht gedeckt sind.
Hierbei kommt es allerdings allein auf den Leistungswillen
und die Bereitschaft des Schuldners an und es ist davon auszu-
gehen, dass nach einer erfolglosen Pfändung eine solche frei-
willige Leistung des Schuldners nicht zum Normalfall gehören
wird. Sie ist jedoch im Einzelfall denkbar und bewirkt eine
materiell-rechtliche Erfüllung der Gläubigerforderung gemäß
§§ 362 ff. BGB ohne Einschaltung des/der Gerichtsvoll-
ziehers/in, da die Ratenzahlung nicht über den/die Gerichts-
vollzieher/in an den Gläubiger weitergeleitet werden, sondern
vom Schuldner direkt an den Gläubiger zu zahlen sind.

Nichts anderes kann für den Fall gelten, dass eine Raten-
zahlungsvereinbarung gemäß § 806 b ZPO zwischen Schuld-
ner und Gläubiger bereits durch Vermittlung des/der Gerichts-
vollziehers/in zustande gekommen ist und weitere Vollstre-
ckungsaufträge anderer Gläubiger nachfolgen. Eine Ver-
pflichtung des/der Gerichtsvollziehers/in den Gläubiger, für
den schon eine Ratenzahlungsvereinbarung getroffen wurde,
von diesen weiteren Sachpfändungsanträgen zu unterrichten,
besteht grundsätzlich nicht und daher führt der/die Gerichts-
vollzieher/in die geleisteten Geldbeträge des Schuldners ver-
einbarungsgemäß an den Gläubiger weiterhin ab. Ist der wei-
tere nachrangige Gläubiger ebenfalls an einer Teilzahlungs-
vereinbarung im Rahmen des § 806 b ZPO interessiert, besteht
für den Schuldner selbstverständlich die Möglichkeit, auch für
diesen Gläubiger eine entsprechende Vereinbarung zu errei-
chen. Hierbei muss jedoch gewährleistet sein, dass der Schuld-
ner auch die Raten an den „Erstgläubiger“ weiter erfüllen
kann. Sollte dies nicht der Fall sein, muss der/die Gerichtsvoll-
zieher/in den „Zweitantrag“ auf Teilzahlung mangels konkre-
ter Darlegung, wie die Teilzahlung zur Tilgung führen kann17),
zurückweisen. Kommt auch mit dem „Zweitgläubiger“ eine
wirksame Vereinbarung gemäß § 806 b ZPO zustande, so hat
der/die Gerichtsvollzieher/in für beide Gläubiger solange
Ratenzahlungsbeträge vom Schuldner entgegenzunehmen, bis
die jeweilige Gläubigerforderung getilgt ist. In solchen Fällen
kann von der zügigen generellen Tilgung innerhalb von sechs
Monaten gemäß § 806 b Satz 3 ZPO mit Einverständnis der
Gläubiger selbstverständlich abgewichen werden18).

Ist der „Zweitgläubiger“ mit der Einziehung der angebo-
tenen Teilbeträge nicht einverstanden, ist die mit dem „Erst-
gläubiger“ bereits getroffene wirksame Vereinbarung unter

14) Thomas/Putzo, ZPO 21. Auflage, § 806 b Rdnr. 5.
15) Harnacke, Rateninkasso durch den Gerichtsvollzieher unter

Berücksichtigung der neuen GVGA, DGVZ 1999, 81 ff.
16) Anders (unter Hinweis auf § 168 Abs. 1 GVGA): Schilken, Die

Einziehung von Teilbeträgen durch den Gerichtsvollzieher gemäß
§§ 806 b, 813 a, 900 Abs. 3 ZPO n. F., DGVZ 1998, 145 ff. (148).

17) Thomas/Putzo, ZPO 21. Auflage, § 806 b Rdnr. 4.
18) Schilken, Die Einziehung von Teilbeträgen durch den Ge-

richtsvollzieher gemäß §§ 806 b, 813 a, 900 Abs. 3 ZPO n. F., DGVZ
1998, 145 ff. (148).
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dem Zweckgedanken des § 806 b ZPO zu beurteilen. Der „Erst-
gläubiger“ hat von weiteren Vollstreckungsmaßnahmen des-
halb Abstand genommen und damit auf eine eventuelle erfolg-
reiche andere Verwertungsart verzichtet, weil seine Ansprüche
vom Schuldner glaubhaft ratenweise getilgt werden. Unter
Vermittlung des/der Gerichtsvollziehers/in als Vollstre-
ckungsorgan ist diese Teilzahlungsvereinbarung in den Gren-
zen des § 806 b ZPO zustandegekommen und der „Erstgläu-
biger“ kann unter dem Gesichtspunkt der analogen Anwendung
des Prioritätsprinzips des § 804 Abs. 3 ZPO auch darauf
vertrauen, dass die Teilzahlungslösung mit dem Schuldner
rechtlichen Bestand hat. Der/die Gerichtsvollzieher/in kann
daher für nachfolgende Gläubiger eine wirksame Pfändung der
einzuziehenden Ratenbeträge nicht vornehmen, sondern muss
diese weiterhin vereinbarungsgemäß an den „Erstgläubiger“
abführen. Der nachweislich erfolglose Pfändungsversuch des/
der Gerichtsvollziehers/in macht im Übrigen klar, dass pfänd-
bare Geldbeträge bei dem Schuldner nicht vorhanden sind und
somit die Tilgungsleistungen aus dem pfändungsfreien Vermö-
gen des Schuldners beglichen werden19). Wie der Gleichrang-
gläubiger hat auch der Nachranggläubiger jetzt die Möglich-
keit, an Stelle weiterer Vollstreckungshandlungen eine Teil-
zahlungsvereinbarung gemäß bürgerlichem Recht unter Aus-
schluss des/der Gerichtsvollziehers/in mit dem leistungs-
willigen Schuldner zu erreichen. Hierbei muss allerdings
gewährleistet sein, dass die Teilzahlungsansprüche des „Erst-
gläubigers“ durch diese Vereinbarung nicht tangiert werden.

III. Ratenzahlungsvereinbarung gemäß § 813 a ZPO bei wei-
teren Pfändungsaufträgen

Wie in der Rechtslage des § 806 b Satz 2 und 3 ZPO ist auch
für eine Teilzahlungslösung gemäß § 813 a ZPO gesetzlich das
Problem nicht gelöst, wie der/die Gerichtsvollzieher/in vorzu-
gehen hat, wenn sich ein Konkurrenzverhältnis mit anderen
Gläubigern ergibt. Insbesondere stellt sich für die Praxis die

Fazit zur Teilzahlungsvereinbarung gemäß § 806 b
ZPO:
1. Mit der Feststellung der Unpfändbarkeit ist die

Vollstreckungshandlung nicht zu Ende. Das Raten-
einzugsverfahren richtet sich nach dem 8. Buch der
ZPO.

2. Sicherungsvollstreckung gemäß § 720a ZPO und
Arrestvollziehung gemäß §§ 928, 930 ZPO sind
nicht möglich.

3. Bei einem „kombinierter“ Sachpfändungsauftrag
mit sofortiger Abnahme der eidesstattlichen Versi-
cherung ist § 806 b ZPO ausgeschlossen.

4. Ein „isolierter Sachpfändungsauftrag“ beinhaltet
concludent auch das Einverständnis des Gläubi-
gers zur ratenweisen Tilgung seiner Forderung.

5. Haben mehrere Gläubiger gleichzeitig oder nach-
rangig erfolglos gepfändet, so ist eine Ratenzah-
lungsvereinbarung für alle Gläubiger möglich.

6. Ein Vollstreckungszugriff auf die vereinbarte Ra-
tenzahlung durch Gläubiger, die der Teilzahlung
nicht zustimmen, besteht nicht.

7. Eine Verpflichtung, den ersten Gläubiger von wei-
teren Vollstreckungsaufträgen zu benachrichtigen,
beinhaltet § 806 b ZPO nicht.

8. Ist der nachrangige Gläubiger mit einer Teilzah-
lungslösung nicht einverstanden, hat die Ratenzah-
lungsvereinbarung mit dem „Erstgläubiger“ den-
noch Bestand.

Frage, ob eine bereits getroffene Teilungsvereinbarung gemäß
§ 813 a ZPO aufrecht zu erhalten ist, wenn gegen den Schuld-
ner weitere Zwangsvollstreckungsaufträge eingehen, in denen
eine Ratenzahlungsvereinbarung nicht zustande kommt.

Im Gegensatz zu § 806 b ZPO setzt § 813 a ZPO eine wirk-
same Sachpfändung durch den/die Gerichtsvollzieher/in voraus
und verpflichtet den/die Gerichtsvollzieher/in, bei dem Vorlie-
gen der gesetzlichen Voraussetzungen den Versteigerungster-
min aufzuschieben und eine Bewilligung von Ratenzahlungen
zu verfügen20). Diese Maßnahme trifft der/die Gerichtsvollzie-
her/in hoheitsrechtlich und setzt dabei Raten nach Höhe und
Zeitpunkt für den konkreten Einzelfall fest. Insgesamt hat er/sie
allerdings darauf zu achten, dass zur Befriedigung der Voll-
streckungsforderung des Gläubigers dessen Einverständnis
vorliegt oder zumindest concludent unterstellt werden kann und
die vorgegebene Jahresfrist des § 813 a ZPO nicht überschritten
wird21). Anders als bei § 806 b ZPO ist ein Ermessensspielraum
für den/die Gerichtsvollzieher/in zur Fristsetzung hier unzuläs-
sig; es sei denn der Gläubiger gestattet ausdrücklich eine Über-
schreitung der gesetzlichen Jahresfrist22).

Soweit das Einverständnis des Gläubigers zu einem Ver-
wertungsaufschub durch Ratenzahlung seitens des Schuldners
vorliegt, ist es Aufgabe des/der Gerichtsvollziehers/in, die je-
weilig vereinbarte Rate einzuziehen und an den Gläubiger ab-
zuliefern. Auch hier ist die Zustimmungserklärung des Gläu-
bigers eine notwendige Vollstreckungshandlung und damit die
Anwendung des § 813 a ZPO für den/die Gerichtsvollzieher/
in unzulässig, wenn der Gläubiger bereits im Vollstreckungs-
antrag eine Ratenzahlungslösung ausgeschlossen hat. Im Ge-
gensatz zu § 806 b ZPO ist jedoch das Einverständnis des
Gläubigers stillschweigend zu unterstellen und damit § 813 a
ZPO auch dann anwendbar, wenn der Gläubiger seinen Sach-
pfändungsauftrag mit dem Antrag auf Abnahme der eidesstatt-
lichen Versicherung verbunden hat; denn durch das entstan-
dene Pfändungspfandrecht ist eine Sicherung des Gläubigers
vorhanden und die Voraussetzungen für die Abnahme der
eidesstattlichen Versicherung gemäß §§ 807, 899 ff. ZPO
(erfolgloser Vollstreckungsversuch) ist regelmäßig gerade
nicht gegeben. Über den Verwertungsaufschub ist der Gläu-
biger durch den/die Gerichtsvollzieher/in zu informieren.

Gemäß § 813 a Abs. 2 Satz 2 ZPO kann der Gläubiger im
Rahmen seiner Dispositionsbefugnis durch Erklärung dem/der
Gerichtsvollzieher/in gegenüber der angeordneten Ratenzah-
lung durch den Schuldner ohne Begründung widersprechen.
Damit endet der Verwertungsaufschub und der/die Gerichts-
vollzieher muss einen Versteigerungstermin festsetzen.
Soweit der Gläubiger der Ratenzahlungsbestimmung des/der
Gerichtsvollziehers/in und einem Verwertungsaufschub zu-
gestimmt hat, ist dieses Einverständnis als Vollstreckungs-
handlung unwiderruflich23) und der Schuldner kann insoweit
darauf vertrauen, dass der/die Gerichtsvollzieher/in die ge-
zahlten Raten an den Gläubiger weiterleitet und die Versteige-
rung des gepfändeten Gegenstandes bei Erfüllung der Zah-
lungspflichten unterbleibt24).

Pfändet der/die Gerichtsvollzieher/in für einen weiteren
Gläubiger im Rahmen der Anschlusspfändung gemäß § 826

19) Nies, Ratenzahlungsmodalitäten in der Mobiliar-Zwangsvoll-
streckung nach neuem Recht, MDR 1999, 659 ff.

20) Hornung, Die 2. Zwangsvollstreckungsnovelle, Rpfleger
1998, 381 ff. (394/395).

21) Schilken, Die Einziehung von Teilbeträgen durch den Ge-
richtsvollzieher gemäß §§ 806 b, 813 a, 900 Abs. 3 ZPO n. F., DGVZ
1998, 145 ff. (149).

22) Stein/Jonas/Münzberg, ZPO 21. Auflage, Rdnr. 9 zu § 754.
23) Thomas/Putzo, ZPO 21. Auflage, § 813 a Rdnr. 10.
24) Hornung, Die 2. Zwangsvollstreckungsnovelle, Rpfleger

1998, 381 ff. (395).
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ZPO ebenfalls denselben Gegenstand gleichzeitig oder nach,
so ist auch für diese Gläubiger eine Ratenzahlungslösung ge-
mäß § 813 a ZPO denkbar. Soweit der/die Gerichtsvollzieher/
in für konkurrierende Gläubiger dieselbe Sache gleichzeitig
gepfändet hat, steht ihnen auch der Gleichrang gemäß § 804
Abs. 3 ZPO zu und damit ist der zu erwartende Erlös im Ver-
hältnis der vollstreckbaren Gläubigerforderungen gleichmäßig
zu verteilen25). Diese Lösung wird man dann auf § 813 a ZPO
entsprechend übertragen müssen, wenn alle gleichzeitig pfän-
denden Gläubiger mit einer Ratenzahlungstilgung des Schuld-
ners einverstanden sind. Die vom Schuldner an den/die Ge-
richtsvollzieher/in jeweilig gezahlte Geldrate wird insoweit
verhältnismäßig an die entsprechenden Gläubiger verteilt26).
Derartiges sieht das Gesetz allerdings hier nicht vor und ist da-
her auch nicht zwingend vorgeschrieben, da der konkrete In-
halt der Ratenzahlungsvereinbarung letztendlich von der Zu-
stimmung des Schuldners abhängt. Will dieser nämlich bei
gleichzeitiger Pfändung von einer verhältnismäßigen Vertei-
lung der Raten an die Gläubiger abweichen, so ist dieser Lö-
sung zu entsprechen, wenn alle Gläubiger ihr Einverständnis
hierzu erklärt haben. Ansonsten kommt die Ratenzahlungslö-
sung mit dem beabsichtigten Verwertungsaufschub für den
Schuldner nicht zu Stande und der/die Gerichtsvollzieher/in
muss den Versteigerungstermin anberaumen.

Pfändet der/die Gerichtsvollzieher/in für einen weiteren
Gläubiger nicht gleichzeitig, sondern erst nachfolgend im
Rahmen der Anschlusspfändung gemäß § 826 ZPO, so ent-
steht für diesen Gläubiger gemäß dem Prioritätsgrundsatz des
§ 804 Abs. 3 ZPO auch nur ein nachrangiges Pfändungspfand-
recht. Grundsätzlich ist für das Entstehen des Pfandrechts al-
lein die Beschlagnahme durch die Pfändungsmaßnahme
(Wegnahme oder Pfandsiegel) des/der Gerichtsvollziehers/in
gemäß §§ 803 ff. ZPO entscheidend; auf den unterschiedli-
chen Eingang der Sachpfändungsaufträge kommt es nicht an,
da fehlerhafte Gläubigeranträge im Rahmen einer „Aufklä-
rungsverfügung“ des/der Gerichtsvollziehers/in erst voll-
streckbar gemacht werden müssen (z. B: Nachholung einer
Rechtsnachfolgeklausel, einer Zustellung pp.), ohne dass eine
Rangwahrung bereits durch Antragstellung eintritt.

Selbstverständlich kann auch für den „Zweitgläubiger“
eine Ratenzahlungsvereinbarung gemäß § 813 a ZPO in Be-
tracht kommen, wenn der Schuldner im Rahmen seiner Lei-
stungsmöglichkeit hierzu in der Lage ist und dieses im Zusam-
menhang mit der weiteren Pfändung plausibel anbietet.

Der Verwertungsaufschub für den „ersten“ Gläubiger wird
hierdurch in keiner Weise berührt und eine Benachrichtigung
an ihn von einem weiteren Vollstreckungsauftrag hat zu unter-
bleiben. Der/die Gerichtsvollzieher/in hat jetzt solange für den
Erst- und Zweitgläubiger Tilgungsbeträge einzuziehen, bis die
vereinbarte Zahlungsfrist abgelaufen ist oder der Verwer-
tungsaufschub durch begründeten Widerspruch aller Gläubi-
ger (z. B. Nichteinhaltung der Zahlungsmodalitäten durch den
Schuldner) gemäß § 813 a Abs. 2 ZPO beendet wird.

Ist jedoch der „Zweitgläubiger“ mit einer Ratenzahlung
durch den Schuldner nicht einverstanden oder widerruft er
allein den Verwertungsaufschub und beauftragt den/die
Gerichtsvollzieher/in mit der Verwertung des gepfändeten
Gegenstandes, so wird die Rechtsposition des „Erstgläubi-
gers“ dadurch zunächst nicht tangiert. Die einmal getroffene
Ratenzahlungsvereinbarung hat solange Bestand, wie der
Schuldner die vereinbarten Raten zahlt und der zuerst pfän-
dende Gläubiger die Vereinbarung nicht selbst widerruft.
Auch mit dieser Ablehnung des Verwertungsaufschubs durch

den nachrangigen Gläubiger bleibt das vorrangige Pfandrecht
des „Erstgläubigers“ erhalten und in analoger Anwendung zu
§ 804 Abs. 3 ZPO kann dieser darauf vertrauen, dass eine
Vollstreckung in die vom Schuldner an den/die Gerichtsvoll-
zieher/in gemäß § 813 a ZPO geleisteten Ratenbeträge durch
Nachranggläubiger nicht möglich ist27).

Für den weiteren Bestand der Teilzahlungsvereinbarung
gemäß § 813 a ZPO hinsichtlich des „Erstgläubigers“ entste-
hen erst dann Schwierigkeiten, wenn auf Antrag des „Zweit-
gläubigers“ der gepfändete Gegenstand tatsächlich auch ver-
steigert wird und der vorhandene Erlös von dem/der Gerichts-
vollzieher/in an den Gläubiger auszuzahlen ist.

Das Pfändungspfandrecht des zuerst pfändenden Gläubi-
gers ist kraft Gesetzes mit der Verwertung der Sache erloschen
und setzt sich als Surrogat am Erlös fort28). Damit wird deut-
lich, dass durch den Wegfall des Pfändungspfandrechts und
die Beendigung der Sachpfändung durch Versteigerung die für
den „Erstgläubiger“ vereinbarten Ratenzahlungsansprüche,
die an der Pfandsache bestanden, nicht mehr im Rahmen einer
Vollstreckungshandlung durch den/die Gerichtsvollziehers/in
durchsetzbar sind. Sie sind allerdings auch nicht gänzlich un-
tergegangen, sondern erstrecken sich weiter am vorhandenen
Versteigerungserlös und daher hat der/die Gerichtsvollzieher/
in der Reihenfolge des Entstehens der Pfandrechte den Ver-
steigerungserlös an den vorrangig pfändenden Gläubiger auch
zuerst auszuzahlen29).

Ist durch Einziehung eines Teils des Erlöses zusammen mit
den vom Schuldner bereits geleisteten Ratenzahlungsbeträgen
die gesamte vollstreckbare Forderung des „Erstgläubigers“ er-
füllt und ist dann noch ein weiterer Betrag des Versteigerungs-
erlöses vorhanden, so wird dieser Teilbetrag an den „Zweit-
gläubiger“ verteilt.

Fazit zur Ratenzahlungsvereinbarung gemäß § 813 a
ZPO:
1. Im Gegensatz zu § 806 b ZPO setzt § 813 a ZPO eine

wirksame Sachpfändung voraus.
2. Eine Ratenzahlung durch den Schuldner ist nicht mög-

lich, wenn der Gläubiger im Pfändungsantrag eine ra-
tenweise Tilgung ausgeschlossen hat.

3. Das Einverständnis des Gläubigers zur Ratenzahlung
ist unwiderruflich.

4. Bei gleichzeitiger oder nachrangiger Pfändung ist
eine Ratenzahlung für alle Gläubiger möglich.

5. Bei gleichzeitiger Pfändung ist die Geldrate regelmä-
ßig im Verhältnis der Gläubigerforderung aufzuteilen.

6. Hat ein Gläubiger nachrangig gepfändet und ist dieser
mit der Ratenzahlung nicht einverstanden, so hat die
mit dem „Erstgläubiger“ getroffene Teilzahlungsver-
einbarung solange Bestand, wie der Schuldner die Ra-
ten zahlt.

7. Bei Ablehnung des Verwertungsaufschubs durch den
Nachranggläubiger ist eine Pfändung der Ratenbeträ-
ge nicht möglich.

8. Wird der gepfändete Gegenstand auf Antrag des nach-
rangigen Gläubigers versteigert, ist die Raten-
zahlungsvereinbarung mit dem „Erstgläubiger“ erlo-
schen.

9. Der Versteigerungserlös wird in der Reihenfolge des
„Prioritätsgrundsatzes“ verteilt.

25) Thomas/Putzo, ZPO 21. Auflage, § 804 Rdnr. 10.
26) Stein/Jonas/Münzberg, ZPO 21. Auflage, Rdnr. 9 zu § 754.

27) So auch: Schilken, Die Einziehung von Teilbeträgen durch den
Gerichtsvollzieher gemäß §§ 806 b, 813 a, 900 Abs. 3 ZPO n. F.,
DGVZ 1998, 145 ff. (152).

28) Brox/Walker, Zwangsvollstreckungsrecht, 6. Auflage,
Rdnr. 452.

29) Schilken, Die Einziehung von Teilbeträgen durch den Ge-
richtsvollzieher gemäß §§ 806 b, 813 a, 900 Abs. 3 ZPO n. F., DGVZ
1998, 145 ff. (152).
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IV. Vertagung des Offenbarungstermins bei konkurrierenden
Gläubigeranträgen

Zusätzlich zur Einführung der Ratenzahlungsmöglichkei-
ten gemäß §§ 806 b, 813 a ZPO ist im Zusammenhang mit der
Übertragung des Verfahrens der eidesstattlichen Versicherung
gemäß §§ 807, 899 ff. ZPO auf den/die Gerichtsvollzieher/
in30) auch in diesem Verfahren ein ratenweiser Forderungs-
einzug gesetzlich geregelt.

Gemäß § 900 Abs. 3 ZPO muss für einen zahlungswilligen
Schuldner der/die Gerichtsvollzieher/in vorerst von der Ab-
nahme der eidesstattlichen Versicherung gemäß § 900 ZPO
absehen und den Offenbarungstermin vertagen. Schwierigkei-
ten ergeben sich allerdings bereits bei der Frage der Vorausset-
zungen für eine solche Terminsvertagung31); denn es wird
vielfach übersehen, dass zur Vertagungsentscheidung durch
den/die Gerichtsvollzieher/in das Einverständnis des Gläubi-
gers nicht erforderlich ist32). Lediglich zur Einziehung von
Ratenzahlungen bedarf der/die Gerichtsvollzieher/in einer Zu-
stimmung des Gläubigers33). Im Gegensatz zu § 806 b ZPO
setzt § 900 Abs. 3 ZPO ratenweise Tilgungsbeträge durch den
Schuldner nicht zwingend voraus und somit hat der/die Ge-
richtsvollzieher/in auch dann den Offenbarungstermin zu ver-
tagen, wenn der Gläubiger sich im Antrag „expressiv verbis“
mit einer Teilzahlungslösung nicht einverstanden erklärt.
Hieran ist der/die Gerichtsvollzieher/in nach dem eindeutigen
Wortlaut des Gesetzestextes zu § 900 Abs. 3 ZPO nämlich
nicht gebunden. Für eine Terminsverlegung entscheidet der/
die Gerichtsvollzieher/in eigenständig und für ihn reicht es
aus, wenn der Schuldner glaubhaft34) macht, dass er die Gläu-
bigerforderung innerhalb einer Frist von sechs Monaten be-
gleichen werde.

Liegt ein Einverständnis des Gläubigers zum Einzug von
Raten durch den/die Gerichtsvollzieher/in nicht vor und hat
der/die Gerichtsvollzieher/in auf Grund eines glaubhaften
Ratenzahlungsangebotes des Schuldners dennoch den Offen-
barungstermin mit der gesetzlichen Frist von sechs Monaten
wirksam vertagt, so kann der/die Gerichtsvollzieher/in nicht
selbstständig die angebotenen Ratenbeträge einziehen, son-
dern muss den Schuldner darauf hinweisen, dass dieser die
Tilgungsbeträge direkt an den Gläubiger zu zahlen hat. In die-
sem Falle liegt es allein an dem Gläubiger, den/die Gerichts-
vollzieher/in von der Nichteinhaltung der Ratenzahlung zu
unterrichten, damit der vertagte Offenbarungstermin mit der
Abnahme der eidesstattlichen Versicherung auch durch-
geführt werden kann.

Bei Einverständniserklärung des Gläubigers zur raten-
weisen Tilgung seiner Forderung zieht der/die Gerichtsvoll-
zieher/in gemäß § 900 Abs. 3 letzter Halbsatz ZPO die vom
Schuldner gezahlten Beträge ein und führt sie an den Gläubi-
ger ab. Hierbei hat der/die Gerichtsvollzieher/in darauf zu ach-
ten, dass die Tilgung der titulierten Gläubigerforderung in

sechs Monaten erledigt sein muss, es sei denn, die Vorausset-
zungen für eine weitere Vertagung um 2 Monate gemäß § 900
Abs. 3 Satz 2 ZPO werden vom Schuldner in dem angesetzten
Vertagungstermin nachgewiesen.

Sowohl die gesetzliche Sechs-Monatsfrist als auch die
vollstreckungsrechtliche Verfahrensweise bei einverständli-
cher Ratenzahlungslösung gemäß § 900 Abs. 3 ZPO zeigt die
Parallelität zu § 806 b ZPO. In beiden Fällen geht es darum,
dass der Gläubiger nach einem erfolglosen Pfändungsversuch
sich damit einverstanden erklärt, dass der/die Gerichtsvollzie-
her/in ratenweise Geldbeträge beim Schuldner einzieht und
diese zur Forderungstilgung an den Gläubiger weiterleitet.
Dieses rechtliche Ergebnis zeigt sich besonderes gut im Falle
des „kombinierten Auftrags“ des § 900 Abs. 2 ZPO, bei dem
sich die Anwendung des § 806 b ZPO automatisch zu § 900
Abs. 3 ZPO verlagert. Dadurch, dass nach der erfolglosen
Sachpfändung der bedingt gestellte Offenbarungsantrag zum
Tragen kommt, sollen dem Schuldner die identisch gleichen
Rechte verbleiben, wie sie § 806 b ZPO (Rateneinzug durch
den/die Gerichtsvollzieher/in) vorsieht. Die allgemeinen
Grundsätze des § 806 b ZPO sind daher auch auf das Verfah-
ren zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung zu übertra-
gen; denn das Offenbarungsversicherungsverfahren gemäß
§§ 899 ff. ZPO ist wie die Zwangsvollstreckung in körperliche
Sachen gemäß §§ 808 ff. ZPO ebenfalls eine Singularvoll-
streckung und daher sind die Belange jedes einzelnen Gläu-
bigers auch dann getrennt zu betrachten, wenn nach Vertagung
des Offenbarungstermins gemäß § 900 Abs. 3 ZPO ein wei-
terer Auftrag zwecks Abgabe der eidesstattlichen Ver-
sicherung eingeht.

Liegen die Voraussetzungen des § 900 Abs. 3 ZPO für
mehrere Gläubiger vor und sind auch alle Gläubiger mit dem
Einzug entsprechender Ratenzahlungen durch den/die Ge-
richtsvollzieher/in einverstanden, wird der Offenbarungster-
min vertagt und der Schuldner kann davon ausgehen, dass eine
Abgabe der eidesstattlichen Versicherung nicht zu erfolgen
hat, wenn die angebotenen Ratenbeträge pünktlich an den/die
Gerichtsvollzieher/in gezahlt werden.

Schwierigkeiten ergeben sich dann, wenn der/die Gerichts-
vollzieher/in für einen Gläubiger die Vertagung des Offenba-
rungstermins und den Rateneinzug gemäß § 900 Abs. 3 ZPO
mit Einverständnis des Gläubigers entschieden hat und an-
schließend ein weiterer Auftrag zur Abgabe der eidesstattli-
chen Versicherung eingeht und für diesen Gläubiger keine
fristgemäße Tilgung glaubhaft gemacht werden kann. Da je-
des Verfahren für sich abgewickelt wird, darf der/die Gerichts-
vollzieher/in die Vertagung des Offenbarungstermins für den
„Erstgläubiger“ von Amts wegen keinesfalls aufheben, es sei
denn der Schuldner hat sein Zahlungsversprechen für diesen
Gläubiger nicht eingehalten. Das Verfahren für den „Zweit-
gläubiger“ wird auf seinen Antrag hin mit einer Terminsanbe-
raumung zur Offenbarungsversicherung gemäß § 900 ZPO
fortgesetzt. Hierbei hat der Schuldner noch diverse Möglich-
keiten, die eigentliche Abgabe der eidesstattlichen Versiche-
rung dadurch zu verhindern, dass er gemäß § 900 Abs. 4 ZPO
erfolgreich Widerspruch einlegt oder mit dem Gläubiger
direkt Teilzahlungsvereinbarungen trifft, die dem/der Ge-
richtsvollzieher/in aufgrund des vorgegebenen Zeitrahmens
des § 900 Abs. 3 ZPO nicht ausreichen. Auch kann es der
Schuldner im Offenbarungsverfahren bis zum Haftbefehl ge-
mäß § 901 ZPO kommen lassen und dann noch beim Gerichts-
vollzieher die „Zweitgläubigerforderung“ begleichen, weil er
zu diesem Zeitpunkt Geldbeträge in Aussicht hat.

Dies zeigt deutlich, dass es für den/die Gerichtsvollzieher/in
keinen Anlass gibt, nach einer wirksamen Vertagung mit
Rateneinzug für den „Erstgläubiger“ das Offenbarungsverfah-

30) Behr, Übertragung des Offenbarungsverfahrens auf den Ge-
richtsvollzieher durch die 2. Zwangsvollstreckungsnovelle, JuBüro
1998, 231 ff.

31) Thomas/Putzo, ZPO 21. Auflage, § 900 Rdnr. 19 ff.
32) a) Nies, nicht ganz eindeutig: Ratenzahlungsmodalitäten in der

Mobiliar-Zwangsvollstreckung nach neuem Recht, MDR 1999,
659 ff. (661).

b) Thomas/Putzo, ZPO 21. Auflage, § 900 Rdnr. 24.
33) So auch: Schilken, Die Einziehung von Teilbeträgen durch den

Gerichtsvollzieher gemäß §§ 806 b, 813 a, 900 Abs. 3 ZPO n. F.,
DGVZ 1998, 145 ff. (153).

34) Gilleßen/Polzius, Die eidesstattliche Versicherung in der Hand
des Gerichtsvollziehers, DGVZ 1998, 97 ff. (107).
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ren fortzusetzen und den Gläubiger von weiteren Offenba-
rungsaufträgen gegen den Schuldner zu benachrichtigen, wenn
der Schuldner pünktlich die vereinbarten Raten an den/die Ge-
richtsvollzieher/in zahlt. Der einmal getroffene Rateneinzug
durch den/die Gerichtsvollzieher/in gemäß § 900 Abs. 3 ZPO
hat für den „Erstgläubiger“ daher weiterhin Bestand unabhän-
gig davon, ob weitere Vollstreckungsaufträge mit oder ohne
Tilgungslösungen folgen.

Fazit zum Rateneinzug gemäß § 900 Abs. 3 ZPO:
1. Für eine Vertagungsentscheidung durch den/die

Gerichtsvollzieher/in gemäß § 900 Abs. 3 ZPO ist
das Einverständnis des Gläubigers nicht erforder-
lich.

2. Lediglich zur Einziehung der vereinbarten Raten-
beträge bedarf der/die Gerichtsvollzieher/in einer
Zustimmung des Gläubigers.

3. Für eine Vertagung gemäß § 900 Abs. 3 ZPO muss
der Schuldner glaubhaft nachweisen, dass die
Gläubigerforderung innerhalb sechs Monaten be-
glichen wird.

4. Liegt das Einverständnis des Gläubigers zum Ein-
zug der Raten nicht vor und ist dennoch der Offen-
barungstermin wirksam vertagt worden, muss der
Schuldner die Tilgungsbeträge direkt an den Gläu-
biger zahlen.

5. Bei Einverständniserklärung des Gläubigers zieht
der/die Gerichtsvollzieher/in die Ratenbeträge ein
und führt sie an den Gläubiger ab.

6. Sind mehrere Gläubiger vorhanden und alle mit ei-
nem Rateneinzug gemäß § 900 Abs. 3 ZPO einver-
standen, wird der Offenbarungstermin vertagt und
die entsprechenden Raten von dem/der Gerichts-
vollzieher/in eingezogen.

7. Nach einer wirksamen Vertagung mit Rateneinzug
für den „Erstgläubiger“ darf der/die Gerichtsvoll-
zieher/in von Amts wegen die Vertagung des Offen-
barungstermins auch dann nicht aufheben, wenn
ein weiterer Auftrag eingeht, bei dem keine fristge-
mäße Tilgung glaubhaft gemacht wird.

IV. Zusammenfassung

● Hat der/die Gerichtsvollzieher/in für mehrere Gläubiger ei-
nen erfolglosen Zwangsvollstreckungsversuch unternom-
men und sind gemäß § 806 b ZPO Teilzahlungsvereinba-
rungen getroffen worden oder sind für mehrere Gläubiger
nach einer erfolgten wirksamen Sachpfändung Ratenzah-
lungen gemäß § 813 a ZPO oder im Offenbarungsverfah-
ren der Rateneinzug gemäß § 900 Abs. 3 ZPO bewilligt
worden, so ist jeder Vollstreckungsauftrag grundsätzlich
getrennt zu betrachten und die für den Schuldner erzielte
Teilzahlungslösung solange rechtswirksam, wie der
Schuldner seine Ratenzahlungsverpflichtung erfüllt.

● Gehen weitere Vollstreckungsaufträge anderer Gläubiger
ein, in denen keine Teilzahlungsvereinbarung zu Stande
kommt, so bleibt die bereits getroffene ratenweise Til-
gungslösung aufrecht erhalten; denn die nachträgliche
Erklärung eines Gläubigers, dass er mit einer Ratenzah-
lung durch den Schuldner nicht einverstanden ist oder
den Verwertungsaufschub widerruft, kann nicht dazu
führen, dass die Vereinbarung für alle Gläubiger gegen-
standslos wird.

● Damit ist für alle Beteiligten sichergestellt, dass nach In-
krafttreten der 2. Zwangsvollstreckungsnovelle das gesam-
te Rateneinzugsverfahren durch den/die Gerichtsvollzie-
her/in nach den Vorschriften des 8. Buches der ZPO ausge-
richtet ist und somit eine Gläubigerkonkurrenz nur im Rah-
men des „Prioritätsgrundsatzes“ zu lösen ist.

● Ein Vollstreckungszugriff auf die ratenweise eingezoge-
nen Geldbeträge des Schuldners ist daher durch Gläubi-
ger, die der Vereinbarung nicht zustimmen, nicht mög-
lich und der Schuldner kann sicher sein, dass die von ihm
an den/die Gerichtsvollzieher/in gezahlten Raten auch
tatsächlich an den Gläubiger abgeführt werden, für den
sie bestimmt sind.

I. DieVornahme der förmlichen Zustellung geschieht über-
wiegend durch die Bediensteten der Deutschen Post AG nach
§ 195 ZPO. Hierbei soll vor allem die Eignung der Deutschen
Post AG als Beliehene nach § 16 Abs. 1 PostG auf den Prüf-
stand gestellt werden, denn diese ist zwangsläufig die hinter
der Aufgabenerfüllung stehende Institution. Zu fragen ist da-
her, ob diese das Erforderliche zu leisten imstande ist.

1. Um die Frage zu beantworten, ob die Deutsche Post AG mit
ihren Bediensteten geeignet ist, die Zustellung von Schriftstü-
cken nach Maßgabe der §§ 166 ff. ZPO vorzunehmen, muss zu-
nächst ein Blick auf ihre Personalstruktur, ihre betriebliche Or-
ganisation und den konkreten Personaleinsatz geworfen werden:

a) Die Post bedient sich im Zustellbereich heutzutage über-
wiegend Zeitpersonals und kurzfristiger Aushilfen. Eine An-
leitung in alle anfallenden Aufgaben erfolgt rein praktisch, in-
dem der Anzulernende einem Postzusteller, der diese Tätigkeit
schon einige Zeit ausgeübt hat, zwischen 6–10 Tage auf des-
sen Zustellgang folgt. Er erhält zudem einen Arbeitsbehelf, in
dem zum Thema Sendungen mit Postzustellungsurkunden2)
10 Seiten Information im DIN A 5 Format enthalten sind und
zusätzlich 17 abgelichtete Postzustellungsurkunden mit Stan-
dardausfüllungen, zwei Ablichtungen, wie mit den Schrift-
stücken zu verfahren ist, eine Ablichtung von einer ausgefüll-
ten Benachrichtigungskarte. Über die informatorische und

Praxisprobleme bei der Zustellung von Schriftstücken mit Zustellungs-
urkunden im Sinne der §§ 166 ff. ZPO durch Bedienstete der

Deutschen Post AG1)
Von Frank-Rüdiger Heinze, Bielefeld

1) Der Verfasser ist Volljurist und hat einschlägige Erfahrung als
Zusteller von 11/2 Jahren und hat sämtliche dargebotene Beispielsfälle
höchstpersönlich erlebt.

2) Empfehlenswert ist, zur besseren Verfolgung und zum besse-
ren Verständnis einzelner Bemerkungen eine Blanko-Postzustellungs-
urkunde heranzuziehen.
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didaktische Qualität lässt sich streiten. Aber unbestreitbar ist,
dass der Gegenstand für sich allein genommen schon extrem
kompliziert ist. Zudem ist das Urkundsformular auch für das
versierte Auge derart unübersichtlich, dass es einem schwin-
delig werden kann. Dazu kommt eine Vielzahl von Rechts-
begriffen, die manch ein Neumitarbeiter überhaupt wohl zum
ersten Mal vernommen haben dürfte und von deren Inhalt je-
der so sein eigenes laienhaftes – jedenfalls nicht juristisch fun-
diertes – Verständnis entwickelt. Bei seiner Einstellung wird
dem Zusteller gesagt, es gehöre zur Dienstpflicht, den obener-
wähnten Arbeitsbehelf zu studieren und einen Selbsttest vor-
zunehmen. Zu diesem Thema sind 4 Fragen formuliert, zu De-
tails; das soll zu seiner Befähigung genügen. Wer trotz dieser
zahlreichen Hilfsmittel dennoch ein Problem haben sollte, der
könne sich im übrigen vertrauensvoll an seine Kollegen und an
die Vorgesetzten wenden. Dass von diesen keiner eine juristi-
sche Vorbildung hat, dürfte nicht überraschen. Ein ZPO-Kom-
mentar wird nicht vorgehalten. Spezielle Dienstunterweisun-
gen gibt es zu vielen Gegenständen, aber nicht zu Problemen
der förmlichen Zustellung. Auf die strafrechtliche3) Bedeu-
tung bei dieser spezifischen Sendung, die dem Zusteller bei
unkorrekter Behandlung droht, wird nirgends hingewiesen.
Immerhin wird im Arbeitsbehelf an kaum wahrnehmbarer
Stelle im Kleindruck darauf hingewiesen, dass im Falle der
zivilrechtlichen Haftung der Deutschen Post AG gegebenen-
falls ein Rückgriff auf die Zustellkraft erfolgt.

b) Zu den „unvermeidlichen“ Arbeitsabläufen gehörte es,
dass die Schriftstücke mit Postzustellungsurkunden stets am
Ende der morgendlichen Sortierung verteilt werden. Der Post-
zusteller holt sie sich aus den Fächern seines diestägigen Lauf-
bezirks in der hektischsten Phase seiner Tätigkeit überhaupt.
Das allein kann schon fatale Folgen haben. Beispiel: Ein Zu-
steller läuft den Bezirk erstmalig und nur für einen Tag. Er be-
kommt ein Schriftstück mit Zustellungsurkunde für eine kürz-
lich verzogene Person, die einen Nachsendeantrag wegen Um-
zugs gestellt hat, der aber – weshalb auch immer – nicht an der
richtigen Stelle steckt. Wenn an dem Briefkasten und dem
Klingelschild jedoch noch sein Name steht, dann nimmt das
Geschehen folgenden weiteren Verlauf: Der Postzusteller wird
den Empfänger nicht antreffen.Von daher wird der Postzustel-
ler aufgrund des Anscheins, der Empfänger habe dort noch sei-
ne Wohnung, eine Benachrichtigungskarte ausfüllen und in
den Briefkasten einwerfen. Das Schriftstück wird er niederle-
gen und die Urkunde entsprechend ausfüllen. Dieses natürlich
auch durch die Nachlässigkeit des Empfängers mitveranlasste
Vorgehen wird von der Postseite nicht zu korrigieren sein.

Man kann dies jetzt sicher keinen Fehler nennen. Denn der
Nachsendeantrag hat nach dem undifferenzierenden Hinweis
auf der Benachrichtigungskarte keine Gültigkeit. Daher ist
eine Niederlegung in solch einem Falle zweifelsohne korrekt.
Entgegen dem undifferenzierenden Benachrichtigungskarten-
hinweis gilt dies nach dem Arbeitsbehelf sicher nur für den
vorübergehenden Nachsendeantrag. Bezüglich des Nachsen-
deantrags wegen Umzugs, ist die Aussage etwas „schwam-
mig“. Dazu heißt es im Arbeitsbehelf, dieser sei ein Anhalts-
punkt zur Weitersendung. Der Verfasser hielt es so, dass er
diesen Anhaltspunkt je nach Weitersendungsvermerk bearbei-
tete, also entweder mit Rubrumsänderung auf der Urkunde
und dem Schriftstück und Weitersendung oder Behandlung als
unzustellbar mit Adressmitteilung zur Rückgabe an den beauf-
tragenden Absender.

Nun kommt allerdings noch ein weiteres Problem hinzu,
nämlich ist der Amtsgerichtsbezirk und Landgerichtsbezirk
mit der kommunalen geographischen Gliederung identisch,
einmal vorausgesetzt, der Postzusteller kennt die letztere. Der
erfahrene Jurist weiss, dass die Gerichtssprengel nicht mit den
kommunalen Grenzen übereinstimmen, was historische Ursa-
chen hat und nicht angepasst wird. Weiss dies auch die Som-
merferienaushilfskraft?

c) Das, was innerbetrieblich bei Postzustellungsurkunden
überprüft wird, ist, ob die Urkunde, gesetzt den Fall, alles sei
korrekt vorgegangen, dann vollständig ausgefüllt wurde. Dann
bekommt der betreffende Postzusteller beispielsweise die Ur-
kunde zurück auf den Tisch, wenn man die Uhrzeit mit 9.45
Uhr angegeben hatte, anstatt vor der 9 noch eine 0 zu schrei-
ben. Gut – man korrigiert diesen Fehler und das war’s. Aller-
dings gibt es auch hier eine „Grauzone“. Die liegt in der alltäg-
lichen Situation, dass der Postzusteller entweder durch Urlaub
oder Krankheit kurz- oder langfristig verhindert ist, die Kor-
rektur vorzunehmen, oder wenn die Kraft aus der Zustellung
insgesamt ausgeschieden ist.

2. Um die Frage zu beantworten, ob die Deutsche Post AG
mit ihren Bediensteten geeignet ist, die Zustellung von Schrift-
stücken nach Maßgabe der §§ 166 ff. ZPO vorzunehmen,
muss ferner auf rechtlich und faktisch schwierige und schwie-
rigste Sachverhalte abgestellt werden, die den Bediensteten
begegnen.

Vorbemerkung: Naturgemäß machen diese spezifischen
Sendungen neben der Tagespost und der Vielzahl von zu ver-
teilender Werbewurfsendungen nur einen geringfügigen
Bruchteil aus, sind aber gemessen daran vom zu betreibenden
Aufwand für den Zusteller überproportional „lästig“.

a) Erwachsene Familienangehörige

(1) Falls der Adressat nicht angetroffen wird, ist noch im-
mer ein umstrittenes Thema, ob der nichteheliche Lebenspart-
ner ein zur Familie gehörender Hausgenosse ist, an den in der
Wohnung eine Ersatzzustellung erfolgen kann. Die Zustell-
kräfte, die der Verfasser diesbezüglich angesprochen hatte,
verneinten dies ausnahmslos und befinden sich in prominenter
Gesellschaft4).

Was sind eigentlich die Prüfkriterien, nach denen Postbe-
dienstete beurteilen sollen, wer Ehegatte und wer nichteheli-
cher Partner ist. Insbesondere abweichende Nachnamen sind
nach dem deutschen zivilrechtlichen Namensrecht auch unter
Ehegatten nach § 1355 Abs. 1 S.3 BGB zulässig. Der Arbeits-
behelf sagt, es sei zulässig, an nichteheliche Partner eine Er-
satzzustellung vorzunehmen, und orientiert sich ohne Zweifel
an den Vorgaben des 8. Zivilsenats des BGH. Danach hat der
Zusteller noch zusätzlich zu prüfen, ob die angetroffene Per-
son, sofern sie denn nichtehelicher Partner ist, in einem Fami-
lienverband mit dem Empfänger lebt. Dann habe eine Ersatz-
zustellung auch an ihn zu erfolgen. Wie soll der Postbediens-
tete aber abklären, ob ein Familienverband existiert? Ganz
gleich, wie sich der Zusteller entscheidet, er macht es verkehrt.

3) Zur Verwirklichung der Falschbeurkundung im Amt gemäß
§ 348 StGB genügt bereits bedingter Vorsatz, Tröndle, StGB, 48.Aufl.,
§ 348 Rdnr. 9; m. a. W., der Tatbestand ist bei einer geringen Schwelle
des bewussten Handelns bereits verwirklicht.

4) Hartmann in Baumbach ZPO, 58.Aufl., 2000, § 181 Rdnr. 12,
und Wolst in Musielak ZPO, 1999, § 181 Rdnr. 5 sehen dies mit unter-
schiedlichen Begründungen so. Dagegen treten Roth in Stein-Jonas
ZPO, §§ 91-252, 21. Aufl., Bd. 2, 1993, § 181 Rdnr. 13, und Stöber in
Zöller ZPO, 21.Aufl., 1999, § 181 Rdnr. 10, und Grziwotz, Nichtehe-
liche Lebensgemeinschaft, 3.Aufl., 1999, § 5 (S.166) Rdnr. 59 a. E.;
der 8. Zivilsenat des BGH in BGHZ 111, 1, 5 f und OLG Schleswig,
Urt.v.7. 4. 1999, NJW 1999, 2602 f mit ganz beachtlichen Argumenten
– allerdings gegen den Wortlaut der Norm – für die Zulässigkeit ein.
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(2) Ist der Empfänger Ausländer, verkompliziert sich die
Situation nochmals, wenn die angetroffene erwachsene Per-
son, die nicht der Zustellungsadressat ist, selbst nicht der deut-
schen Sprache mächtig ist. Aber selbst wenn sie deutsch
spricht, ist der Zusteller denn überhaupt in der Lage, festzu-
stellen, ob eine Gemeinschaft zwischen Mann und Frau aus
z. B. fernöstlichen Kulturen der Ehe gleichwertig ist, also was
wir in unserem Kulturkreis als Ehebund ansehen. Völlig un-
realistisch wäre jedenfalls die Annahme, der Postbedienstete
ließe sich irgendwelche Legitimationspapiere zeigen und
selbst wenn er auf diese abwegige Idee verfallen würde, wer
kann schon arabischen Schriftzeichen Bedeutung zuweisen.
Nehmen wir an, die angetroffene Person sei nichtehelicher Le-
benspartner. Wie sieht es dann mit der Prüfung des Zusam-
menlebens in einem Familienverbund aus. Woran hat sich der
an der Wohnungstüre stehende Postbedienstete dann zu orien-
tieren. Für all diese Fälle sieht der Arbeitsbehelf keine Ant-
worten vor und dennoch ist es doch der Alltag und nicht etwa
zuvernachlässigende Seltenheiten. Aber klar ist ebenso, dass
eine Ersatzzustellung durch Niederlegung immer erst nach
erfolgloser Ersatzzustellung an Angehörige in Betracht
kommt; dies ergibt der Wortlaut des § 182 ZPO eindeutig. Das
bedeutet, der Postbedienstete kann es sich nicht leicht machen
und bei Problemen mal eben die gelbe Benachrichtigungskarte
zücken.

(3) Dieses angesprochene Phänomen der Unsicherheiten
zieht sich natürlich so fort. Wer ist mit wem verwandt, wer ist
erwachsen im Sinne des Gesetzes oder wer wohnt dauerhaft
mit dem Empfänger zusammen und was sind die Prüfkriterien
dafür. All dies beruht auf der situativen Einschätzung des
Postbediensteten. Was ist aber der Maßstab für eine hinrei-
chende Erkundigung? Wer hält im Konfliktfall den Arm
schützend über ihn? Dazu noch ein Grenzfall: Angenommen,
der Empfänger wird nicht angetroffen, wohl aber und nur des-
sen Kind, von dem der Postbedienstete annimmt, er sei noch
nicht erwachsen im Sinne der Vorschrift. Er kann nunmehr
eine Benachrichtigungskarte ausfüllen und diese in den Brief-
kasten einwerfen. Wie aber, wenn ein solcher nicht existiert?
Dürfte er die Karte auch dem als nicht erwachsen befundenen
Kind geben5)? Dürfte er die Karte am Kind vorbei durch die
geöffnete Wohnungstüre in die Wohnung werfen? Dürfte er
die Karte an der Wohnungstüre befestigen und wie ist es im
Konfliktfalle, wenn der Adressat der Benachrichtigungskarte
behauptet, er könne sich an keine solche Karte erinnern, die
müsse wohl, wenn es sie überhaupt gegeben hat, ein Unbe-
kannter dort entfernt haben. Welche Maßnahmen der Beweis-
sicherung muss ein Postbediensteter für den Fall der Fälle tref-
fen? Diese Fragen können nur aufgeworfen werden, ohne dass
eine letztendgültige Antwort gegeben werden kann.

b) Des weiteren kennt jeder Zusteller mit regelmäßiger
Zustellung im gleichen Bezirk folgende Begebenheit: Er trifft
den Empfänger nicht an oder weiss aus seiner Erfahrung, dass
er den Emfänger nicht antreffen wird. Aber ein ihm sonst
immer das Schriftstück abnehmender Hausgenosse begegnet
ihm auf seinem Zustellgang. Er teilt ihm mit, dass er für ein
Familienmitglied eine Sendung mit Postzustellungsurkunde
habe, bzw. ihn schon benachrichtigt habe. Das Familienmit-
glied sagt ihm, er möge ihm doch das Schriftstück geben. Dies
wird der Postbedienstete im Alltag aus „Kundenfreundlich-
keit“ tun, wenn er nämlich dem Wort „dort“  im Text der Post-
zustellungsurkunde nicht so eine Bedeutung beimisst. Folge
dieser Zustellung ist aber, dass sie unwirksam ist. Der Postbe-
dienstete hätte nämlich nur in der Wohnung die Ersatzzustel-

lung vornehmen dürfen, wie es die Rubrik auch eindeutig aus-
weist. Überdies beurkundet er den Vorgang falsch, weil er
nämlich mit seiner Unterschrift und dem Kreuz unter 4.1, bei
dem es heißt, Ort der Zustellung: unter der Zustellanschrift
wie in 1.3 und dort heißt es: die des Empfängers, gerade dies
behauptet, obwohl es sich tatsächlich anders verhielt. Den ge-
wieften Rechtsanwälten muss es jedenfalls in den Fällen, bei
denen es manchmal darauf ankommt6), zum Standardfragere-
pertoire bei Ersatzzustellungen gehören, wo die Ersatzzustel-
lung tatsächlich erfolgt sei. Zivilrechtlich – von der strafrecht-
lichen Belangung des Zustellers ganz zu schweigen –  läge
damit ein Haftungsfall der Deutschen Post AG vor. Falls die
Deutsche Post AG ihre Zustellkraft in Regress nehmen will,
hätte sie keine unüberwindlichen Hürden zu nehmen.

c) Wie sieht es eigentlich mit der Wohnung aus, wenn sie
leergeräumt ist oder sonst einen länger nicht bewohnten Ein-
druck macht, kann niedergelegt werden? Inwieweit muss der
Postbedienstete hier detektivisch7) vorgehen und wem kann er
trauen, wenn er Auskünfte einholt? Reicht es, wenn er dann
bei Rückgabe des Schriftstücks an den Absender als unzustell-
bar mitteilt, der Empfänger sei unbekannt verzogen. Es eröff-
net sich da eine Grauzone, von vielleicht kostenträchtiger
Dimension. Wie soll er im Nachhinein beweisen, dass er die
nötige Sorgfalt hat walten lassen. Die Erinnerung verblasst
doch im Regelfall nach wenigen Tagen. Muss er sozusagen
noch private Aufzeichnungen vornehmen, um für den Fall der
Fälle gerüstet zu sein. Eines ist sicher: Je unübersichtlicher es
wird, desto höher wird sein Risiko, belangt zu werden.

d) Wie verhält es sich bei dem Versuch der Ersatzzustel-
lung in der Wohnung an einen sich weigernden Familienange-
hörigen, indem dieser mitteilt, der Adressat sei in Haft8) und
kehre nach der Haftverbüßung nicht in diese Wohnung
zurück? Darf/muss er vielleicht sogar weitere Erkundigungen
einziehen, etwa dergestalt, handelt es sich um Untersuchungs-
haft, oder wie lange sitzt die Person schon und noch ein, in
welcher JVA befindet sie sich? Darf der Zusteller den Anga-
ben Glauben schenken und die Angelegenheit als unzustellbar
behandeln. Oder darf/muss er vielleicht sogar das Schriftstück
an Ort und Stelle zurücklassen. Dürfte er niederlegen durch
Benachrichtigung? Wieder steht ihm eine Vielzahl von Hand-
lungsmöglichkeiten offen, bei denen er sich eigentlich nicht in
der richtigen Weise entscheiden kann. Der Arbeitsbehelf
schweigt sich jedenfalls zu diesem keineswegs ungewöhn-
lichen Sachverhalt aus.

e) Wie hat der Postbedienstete vorzugehen, wenn der Emp-
fänger keinen eigenen Briefkasten vorhält, an der Tür auch
seine Anschrift nicht anbringt, aber ein Postfach eingerichtet
hat. Aber der Postbedienstete über das Sonderwissen verfügt,
dass der Empfänger seinen ständigen Aufenthalt dort hat. Darf
er dort die Sendung zurücklassen oder niederlegen? Denkbar
wäre beispielsweise, die Person abzupassen, etwa der Wagen
steht vor der Tür. Ein Problem ist dann noch, dass der Postbe-
dienstete dabei im Blicke haben muss, dass sich bei diesem
Vorgehen keine Verzögerungen ergeben dürfen, weil sich
auch daraus ein Haftungsrisiko entwickelt. Nun soll es sich
wie folgt weiterentwickeln: Die betreffende Person öffnet „be-
wusst“ nicht, sondern wenn geöffnet wird, dann öffnet ein
Hausmitbewohner. Eins ist klar, es kommt nur eine Benach-
richtigung über die Niederlegung in Betracht, insbesondere

5) Hartmann in Baumbach ZPO, 58.Aufl., 2000, § 182 Rdnr. 14.

6) Beispiele sind: Retten in die Verjährung oder ins Anerkenntnis
etc.

7) Stöber in Zöller ZPO, 21.Aufl., 1999, § 181 Rdnr. 7; Roth in
Stein-Jonas ZPO, 21.Aufl., 1993, § 181 Rdnr. 6 (Tatfrage) .

8) Roth in Stein-Jonas ZPO, 21.Aufl., 1993, § 181 Rdnr. 7.
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das Zurücklassen des Schriftstücks ist nicht möglich, weil es
äußerst zweifelhaft ist, ob die betreffende Person sich gewei-
gert hat, das Schriftstück entgegenzunehmen. Nebenbeibe-
merkt: Woher soll der Zusteller wissen, welche Möglichkeiten
ihm eröffnet sind, wenn er bei verweigerter Annahme das
Schriftstück am Zustellungsort zurücklassen will, insbesonde-
re muss er Zeugen hinzuziehen? Der Arbeitsbehelf gibt hierzu
keine Auskunft.

Aber wie ist genau zu verfahren, wenn ersichtlich mehrere
Parteien im Haus wohnen, und nur ein gemeinsamer Brief-
schlitz vorgehalten wird, reicht der Einwurf? Ist die Haustüre9)
im Mehrparteienhaus zugleich Wohnungstüre im Sinne 8.4
der Postzustellungsurkunde, so dass bei fehlenden Briefkasten
ein Durchschieben der Mitteilung oder die Befestigung ge-
nügt? Kann er der öffnenden Person die Benachrichtigungs-
karte abgeben, wann ist dies ein Fall des 8.3 der Postzustel-
lungsurkunde? Wie verhält es sich, wenn diese zwar bereit ist,
das Schriftstück entgegenzunehmen, aber nicht die Benach-
richtigungskarte. Oder darf die Benachrichtigungskarte in das
Postfach gegeben werden?  Ist das Postfach als Empfangsein-
richtung ungeeignet, oder sieht dies die Alternative 8.2 der
Postzustellungsurkunde bei unbefangener Betrachtung nicht
gerade vor10). Wieder hat der Postbedienstete höchst diffizile
Sachverhalte korrekt auseinanderzuhalten und wieder muss er
rechtliche Bewertungen vornehmen, von denen der Verfasser
behauptet, dass er selbst dazu nicht in der Lage ist. Jedenfalls
kann einem Postzusteller schon einmal ganz anders zumute
werden, wenn er sich vergegenwärtigt, dass über ihm eine
zivilrechtliche Haftung schwebt.

f) Wie ist zu verfahren, wenn die Person (Single) des häu-
figeren wegen seiner vorübergehenden Abwesenheit Lageran-
träge gestellt hat? Dürfte dort eine Benachrichtigungskarte
eingelegt werden? Nochmals – bei unbefangener Betrachtung
von 8.2 der Postzustellungsurkunde läge dies nahe11).

g) Wie ist zu verfahren, wenn ein Nachsendeantrag gestellt
ist, der letzte Nachsendetag kurz bevorsteht, eine Nachsen-
dung deshalb aber nicht erfolgt, sondern eine Anschriftenmit-
teilung an den Absender vorgenommen wird, aber wenige
Tage später ein weiterer Nachsendeantrag eintrifft, allerdings
einer, dem der Wegzug von dem vorherigen Nachsendeort zu
entnehmen ist12)? Ist dann von seiten des Postzustellers noch
irgendetwas nachträglich zu veranlassen? Wie verhält es sich,
wenn der Empfänger auf dem Nachsendeantrag ausdrücklich
der Weitergabe seiner neuen Adresse widersprochen hatte?

h) Arbeitsplatzanschriften

Ein weiteres großes praktisches Problem ist die Zustellung
an den Empfänger bei einer Arbeitsplatzanschrift. Das gilt
gleichermaßen für Personen in der freien Wirtschaft, als auch
bei Personen im öffentlichen Dienst. Unter den Gegebenheiten
lässt sich das Schriftstück nur persönlich übergeben. Eine Er-
satzzustellung kommt unter keiner Alternative, und erst recht
nicht in Form der Niederlegung in Betracht, weil sie einen Zu-
stellversuch in der Wohnung des Empfängers voraussetzt, was
ja gerade bei der Arbeitsplatzanschrift in der Regel nicht der
Fall ist13).

(1) Nehmen wir als Beispiel Beschäftigte in einem großen
Krankenhaus. Das ärztliche und pflegerische Personal arbeitet
dann im Schichtdienst. Wenn an diese Personen eine solche
Sendung gerichtet ist, bleibt dem Zusteller keine andere Mög-
lichkeit, als einen Termin zur Audienz zu vereinbaren. Das ist
natürlich allenfalls bei Ober- und Chefärzten möglich, weil de-
ren Sekretärinnen dem Postbediensteten klare Auskünfte ertei-
len können. Auch da bleiben zwei Probleme, das des Urlaubs
und das der kurzfristigen Verhinderung infolge von Erkran-
kung. Alles andere ist – zumeist sinnlose  – Rennerei durch den
Gebäudekomplex, um die betreffende Person aufzusuchen.

(2) Noch komplizierter wird es bei Beschäftigten in öffent-
lichen Institutionen wie etwa Polizisten. Wiederum handelt es
sich um Personen mit Schichtdienst. Nun kommt aber hinzu,
dass diese Personen sozusagen einen mobilen Arbeitsplatz ha-
ben. Es lässt sich zwar meist sicher feststellen, ob die betref-
fenden Personen noch bei gerade dieser Institution eingesetzt
werden, aber deren persönliche Erreichbarkeit ist dem selte-
nen Zufall überlassen. Denn Dienst- und Einsatzpläne würden
dem Postzusteller in diesem Bereich nicht zur Einsicht eröff-
net. Um nicht das Schriftstück als unzustellbar zu behandeln,
wäre für dieses Klientel eine Sonderregelung in der ZPO wün-
schenswert, die es ermöglicht, die Sendungen in den Ge-
schäftsgang der Behörde zu geben, falls die Person bei einma-
ligem Zustellversuch nicht erreichbar war. Gegenwärtig wäre
jedenfalls bei so einem Vorgehen die anschließende Beurkun-
dung eine strafbare Handlung nach § 348 StGB. Denn der
Postzusteller bezeugt, dass die Übergabe persönlich erfolgt sei
gemäss § 195 Abs. 2 S.3 i. V. m. § 418 Abs. 1 ZPO.

(3) Wenn der Zusteller Rat suchend seinen Arbeitsbehelf
durchschaut, so liest er, dass er dem Empfänger die Urkunde
persönlich auszuhändigen habe. Ist das nicht möglich, so habe
er das Schriftstück als unzustellbar zu behandeln. Wann ist es
aber nicht möglich. Zum Beispiel befindet sich die betreffende
Person auf einer Großbaustelle, was ist dann von seiten des
Postzustellers zu veranlassen, hat er in Gruben hinabzusteigen,
auf Rohbauten und Kräne hinaufzusteigen. Ist der Empfänger
ein angestellter Fußballer eines Vereins, muss der Postbe-
dienstete im Sprinttempo hinter einem Profi auf dem Fußball-
platz hinterherlaufen? Oder soll er Termine mit diesem verein-
baren? Eins ist klar, fixe Termine können doch gar nicht ver-
einbart werden, weil ein Postzusteller keine exakten Zeiten
einhalten kann, da dies durch das Postaufkommen und der
Zahl an zu verteilender Werbesendungen sowie innerbetrieb-
liche Vorgänge mitbestimmt wird und daher von Tag zu Tag
variiert. Hat er daher alles mögliche getan, wenn er zweimal in
der Geschäftstelle erschienen ist, auf der sich kein Fußball-
profi aufhält, oder sich zweimal im Bauleitercontainerbüro
einfindet. Was ist zumutbar und daher möglich?

i) GmbH-Probleme

(1) Wie hat der Postbedienstete folgende Varianten zu be-
handeln: Die in der Anschrift als Geschäftsführer bezeichnete
Person behauptet, sie sei als Geschäftsführer abberufen wor-
den, und die GmbH sei überdies „erloschen“. Unter der Adres-
se existiert aber noch „ein“ Unternehmen mit ähnlicher Firma,
aber anderer Rechtsform, also ist noch „ein“ Geschäftslokal
vorhanden. Zudem wohnt der „ehemalige“ Geschäftsführer an
dem in der Anschrift angegebenen Ort. Die Übergabe kann
auch bei Verweigerung der Annahme durch Zurücklassen der
Sendung am Ort der Zustellung erfolgen und der „ehemalige“
Geschäftsführer wehrt sich heftig gegen die Annahme.

Worin bestehen hier also die Probleme:

– Unterstellt die im Rubrum aufgeführte und als vertretungs-
berechtigt bezeichnete Person ist tatsächlich abberufen,

9) Hartmann in Baumbach ZPO, 58.Aufl., 2000, § 182 Rdnr. 11.
10) Hartmann in Baumbach ZPO, 58.Aufl., 2000, § 182 Rdnr. 16.
11) Hartmann in Baumbach ZPO, 58.Aufl., 2000, § 182 Rdnr. 16.
12) Hartmann in Baumbach ZPO, 58.Aufl., 2000, § 182 Rdnr. 15.
13) Als einzige Ausnahme fällt dem Verfasser ein, dass gege-

benenfalls Hausmeister/Innen am Arbeitsplatz auch ihre Wohnung
haben können.
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dann kann an sie nicht zugestellt werden, gleichgültig ob
sie dort wohnt oder nicht. Es kann die Sendung auch nicht
am Ort zurückgelassen werden, selbst wenn die Person dort
wohnt, aber nicht vertretungsberechtigt ist. Genau das war
aber die Lösung, die die Geschäftsstelle des Amtsgerichts
vorsah und auch von allen damit befassten Vorgesetzten
favorisiert wurde.

– Unterstellt die GmbH sei durch entsprechenden Handels-
registereintrag erloschen, so ist sie nicht mehr existent und
konnte auch keinen Geschäftsführer und kein Geschäfts-
lokal mehr haben. Die Angelegenheit hätte als unzustellbar
behandelt werden müssen. Aber die amtsgerichtliche Auf-
fassung mündete ja in die gleichlautende Weisung des Ar-
beitgebers. Folglich mussten weitere Zustellversuche un-
ternommen werden und da der „Vertretungsberechtigte“
nicht mehr öffnete, wurde die Situation jedenfalls nicht
leichter. Der Einwurf von Benachrichtigungskarten wäre
ein in jeder dargebotenen Variante ebenfalls unzulässiges
Vorgehen gewesen.

Aber auch hier liegen doch die Schwierigkeiten sowohl im
Rechtlichen als auch im Faktischen: Wann kann der Postbe-
dienstete einer Auskunft glauben? Ihm wurde beispielsweise
ein Gewerbeabmeldebescheinigung vorgezeigt. Ist eine Firma
erloschen, wenn sie gewerblich nicht mehr tätig ist? Welchen
Aussagewert hat eine Bescheinigung des Gewerbeordnungs-
amtes? Ja, der Jurist weiss es natürlich14). Aber weiß das auch
der Postbedienstete. Der Verfasser war in dieser Hinsicht heil-
froh, als er eines schönen Tages in der Veröffentlichung des
Handelsregisters las, dass die betreffende „GmbH“ von Amts
wegen gelöscht sei. Nun musste er die Sendungen als unzu-
stellbar behandeln.

Und dann kommt noch folgendes hinzu: Wie in diesem Fall
mit entsprechender arbeitgeberseitiger Weisung ausgestattet
wird der Postbedienstete in unfruchtbare, komplizierte, verba-
le Auseinandersetzungen verwickelt; aber das ist noch längst
nicht das Ende der Abscheulichkeiten. Vielmehr neigen man-
che Empfänger zu teilweise rüden, ja handgreiflichen Atta-
cken. Wenn der Postbedienstete sich dann fragt, ob er sich so
behandeln lassen muss, wird er von seinem Arbeitsbehelf wie
folgt belehrt: Zu vermeiden sind Auseinandersetzungen mit
dem Kunden. Aber die Empfänger mit der Neigung zu zuvor
geschilderten Verhaltensweisen erhalten meist in kurzen Zeit-
abständen geradezu eine Flut von förmlichen Zustellungen.
Wer stärkt in solchen Fällen eigentlich den Rücken des Post-
bediensteten?

(2) Wie verhält es sich eigentlich, wenn der Postbedienste-
te im Geschäftslokal niemanden antrifft, aber der zweifelsfrei
Vertretungsberechtigte ihm im offenen Pkw auf seinem Gang
entgegenkommt, kann er ihm das Schriftstück übergeben? Ja,
weil eine Zustellung an diesen Personenkreis wie für jede na-
türliche Person als Empfänger an jedem Orte möglich ist, also
auch außerhalb des Geschäftslokal. Lediglich der abweichen-
de Ort muss vermerkt sein. Eine Variante den der Arbeits-
behelf leider nicht vorgesehen hat.

(3) Oder wie hat der Postbedienstete in folgender Situation
vorzugehen: Er erhält eine Sendung an eine Einzelperson. Das
Geschäftslokal, das der Postbedienstete betritt, ist das einer
GmbH15), deren Geschäftsführer unzweifelhaft die in der An-

schrift angegebene Person ist. Jedoch wird diese selbst nicht
angetroffen, sondern nur Bedienstete (der GmbH). Darf an
diese eine Ersatzzustellung erfolgen? Wie verhält es sich,
wenn sich dort die Gattin aufhält, darf an sie eine Ersatzzustel-
lung erfolgen16)? Darf in diesen Fällen niedergelegt werden?

(4) Zustellungsadressat soll Geschäftsführer einer GmbH
sein, der aber persönlich dem Postbediensteten nicht bekannt
ist und nicht angetroffen wird. Der Sitz der GmbH und deren
Geschäftslokal17) an dieser Stelle lässt sich dem äußeren An-
schein nach als vorhanden ermitteln, das Geschäftslokal ist
aber nicht zugänglich. Aber unter derselben Adresse hat jeden-
falls zweifelsfrei ein erwachsener Familienangehöriger seinen
privaten Wohnsitz. Auch der erwachsene Familienangehörige
wird nicht angetroffen. Ob der Geschäftsführer ebenfalls dort
seinen Wohnsitz hat, ist nicht bekannt. Darf niedergelegt wer-
den? Nein, denn das dürfte der Postbedienstete nur, wenn ein
besonderes Geschäftslokal nicht vorhanden ist. Der Verfasser
hatte dies lange nicht korrekt wahrgenommen und vielleicht
ging und geht es manch einem Amtsbruder ähnlich. Wie würde
die Sachlage aussehen, wenn das Geschäftslokal den Eindruck
vermittelt, dauernd verschlossen zu sein? Vermutlich wäre
dann, unterstellt der Geschäftsführer würde dort wohnen, die
Niederlegung statthaft. Aber es ist doch wieder mit großen
Unsicherheiten behaftet.

 Die Beispiele ließen sich beliebig verlängern und immer
würde wieder ein Dilemma zum Nachteil des Postbediensteten
dabei vor Augen geführt werden. Gleichwohl, der Jurist (aus-
genommen speziell geschulte Gerichtsvollzieher), der von sich
behaupten kann, auch nur die Hälfte der Standardsituationen zu
beherrschen, schon vor dem zieht der Verfasser den Hut.

II. Fazit:

1. Die Postbediensteten sind für diese Aufgaben allenfalls
bedingt geeignet und es sollte angesichts der Bedeutung einer-
seits und der Fülle von Fehlerquellen andererseits entschieden
darüber nachgedacht werden, von wem diese Aufgabe wahr-
genommen werden muss.

2. Ob der Verfasser vor dem Hintergrund des „heutigen“
Wissens, noch einmal bereit sein würde, sich solchen Risiken
auszusetzen, kann er eindeutig mit Nein beantworten. Denn
weder der Verdienst noch die Arbeitsbedingungen im beson-
deren könnten ihn dazu bewegen.

III. Ausblick

Es macht an dieser Stelle keinen Sinn darüber zu spekulie-
ren, wie lukrativ die Verteilung gerade dieser Sendungen ist,
weil dem Verfasser dazu keine einschlägigen Zahlen bekannt
sind. Dennoch sollte eins mit diesem Beitrag schon gezeigt
worden sein, die Strukturen bei der Deutschen Post AG dürf-
ten nicht anders, insbesondere nicht besser, als die bei ihren
Mitbewerbern auf dem Zustellmarkt sein.Von daher wäre es
geradezu einerlei, welches oder welche Unternehmen diese
hoheitliche Aufgabe ausführen. Würde sich ein anderes Unter-
nehmen darum bewerben, müsste unter dem Gesichtspunkt
des Teilhaberechts, das aus dem Gleichheitsgrundsatz des
Art. 3 Abs. 1 GG folgt, auch diesem die Möglichkeit dazu
eröffnet werden. Die Gefahr einer geringeren Gewähr für die
korrekte Ausführung durch andere Unternehmen entsteht
jedenfalls nicht.

14) Soweit der Jurist nähere Informationen  benötigt, ziehe er Happ
(Hrsg.), GmbH im Prozess, insb. § 7 (S. 80 ff.); § 14  (S. 188 ff.) zu
Rate; die Bearbeiter vertreten wohl die richtungsweisenden Ansichten.

15) Zur Frage, welche gesellschaftrechtliche Überlegungen im
Hinblick auf die Rechtsform anzustellen sind: Stöber in Zöller ZPO,
21. Aufl., 1999, § 183 Rdnr. 3 a. E.

16) Roth in Stein-Jonas ZPO, 21. Aufl., 1993, § 181 Rdnr. 5.
17) Zur Frage, was die Anzeichen eines Geschäftslokals sind: Stö-

ber in Zöller ZPO, 21. Aufl., 1999, § 183 Rdnr. 3.



116 DGVZ 2000, Nr. 7–8

R E C H T S P R E C H U N G

§ 844 ZPO; § 172 GVGA

1. Nach § 844 ZPO ist das Vollstreckungsgericht auch dann
nicht verpflichtet, einem Antrag auf Anordnung anderwei-
tiger Verwertung stattzugeben, wenn bei Ablehnung des
Antrages die Verwertung (zunächst) scheitert.

2. Wurde ein GmbH-Geschäftsanteil gepfändet und berei-
tet die Errechnung eines Mindestpreises erhebliche Schwie-
rigkeiten, so kann die beantragte Anordnung der Verstei-
gerung des Geschäftsanteils wegen der Gefahr der Ver-
schleuderung des Schuldnervermögens abgelehnt werden.

OLG Düsseldorf, Beschl. v. 20. 3. 2000
– 3 W 429/99 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

I. Die Gläubigerin betreibt gegen den Schuldner die
Zwangsvollstreckung aus einem rechtskräftigen Urteil des
Landgerichts Lübeck vom 11. April 1995 wegen einer Haupt-
forderung in Höhe von 160 725,00 DM nebst Zinsen und Kos-
ten. Sie hat wegen dieser Forderung unter anderem den angeb-
lichen Anteil des Schuldners am Gesellschaftsvermögen der
Drittschuldnerin gepfändet (Pfändungs- und Überweisungsbe-
schluss vom 10. 6. 1997). Der Schuldner ist mit 49 % am
Stammkapital der Drittschuldnerin beteiligt, die Gläubigerin
mit 51 %. Die Gesellschaft befindet sich seit dem 1. 1. 1994 in
Liquidation. Durch Beschluss des Amtsgerichts Lübeck vom
28. 8. 1996 wurde die Liquidatorin bestellt. Nach dem Gesell-
schaftsvertrag ist die Kündigung des Gesellschaftsvertrages
durch einen Gläubiger der Gesellschaft nicht vorgesehen. Die
Auflösung der Gesellschaft kann nur einstimmig erfolgen.

Mit Antrag vom 23. 4. 1998 hat die Gläubigerin beantragt,
die Verwertung des gepfändeten Geschäftsanteils des Schuld-
ners durch Versteigerung anzuordnen. Sie hat ausgeführt,
sie, die Gläubigerin selbst, habe gegen die in Liquidation
befindliche Drittschuldnerin eine Forderung von mehr als
900 000,00 DM. Demgegenüber stehe nur ein Restguthaben
der Gesellschaft von etwas mehr als 400 000,00 DM. Unter die-
sen Umständen sei ein Restvermögen der Gesellschaft, das un-
ter den Gesellschaftern zu verteilen wäre, nicht vorhanden. Der
zu versteigernde Geschäftsanteil dürfte deshalb nur mit
0,00 DM zu bewerten sein. Sie selbst betreibe auch die Zwangs-
versteigerung in erster Linie, um den Geschäftsanteil selbst er-
steigern zu können und auf diese Weise ohne langwieriges Pro-
zessverfahren die Gesellschaft endgültig zu liquidieren.

Der Schuldner ist dem Antrag der Gläubigerin entgegenge-
treten und hat ausgeführt, mit dem Antrag wolle die Gläubige-
rin verhindern, dass von ihr vorgenommene Manipulationen
der Bilanzen 1993 und 1994 weiter aufgeklärt würden und die
vom Schuldner bestrittene Forderung der Gläubigerin gegen-
über der Drittschuldnerin weiter überprüft werde.

Das Amtsgericht hat nach Einholung eines Gutachtens des
Sachverständigen ... vom 18. 5. 1999 mit Beschluss vom 21. 6.
1999 die Versteigerung des Geschäftsanteils des Schuldners
an der Drittschuldnerin durch den zuständigen Gerichtsvoll-
zieher gemäß § 844 ZPO angeordnet und den Wert des
Geschäftsanteils mit 1,00 DM festgesetzt.

Auf die sofortige Beschwerde des Schuldners hat das Land-
gericht mit dem angefochtenen Beschluss die Entscheidung des
Amtsgerichts vom 21. 6. 1999 aufgehoben und den Antrag der
Gläubigerin zurückgewiesen. Zur Begründung hat es ausge-

führt, die Versteigerung des Geschäftsanteils zu einem Wert
von 1,00 DM verstoße gegen den Verhältnismäßigkeitsgrund-
satz, und zwar auch dann, wenn es – aufgrund der verbindlichen
Zusage der Gläubigerin, den Geschäftsanteil für 30 000,00 DM
zu ersteigern – zu einem Versteigerungserlös von
30 000,00 DM komme. Denn die Forderung der Gläubigerin
würde nur in geringem Umfang getilgt, während andererseits
der Schuldner Gefahr liefe, für 1,00 DM bzw. für
30 000,00 DM seinen Geschäftsanteil zu verlieren, der mögli-
cherweise – was im Zwangsvollstreckungsverfahren nicht ge-
klärt werden könne – bedeutend mehr wert sei. Die Bewertung
des Sachverständigen ... könne nicht zu Grunde gelegt werden,
da in dessen Gutachten eine wirkliche Wertermittlung des Ge-
sellschaftsanteils mangels Überprüfung der Werthaltigkeit der
gegen die Gesellschaft erhobenen Forderungen nicht erfolgt sei.
Angesichts der erheblichen Differenzen zwischen Gläubigerin
und Schuldner bezüglich des Wertes des Geschäftsanteils sei es
der Gläubigerin zuzumuten, vor Verwertung des gepfändeten
Geschäftsanteils die gesellschaftsinterne Auseinandersetzung
im Wege des ordentlichen Prozessverfahrens zu betreiben.

Gegen diese Entscheidung hat die Gläubigerin sofortige
weitere Beschwerde eingelegt, der der Schuldner entgegentritt.

II. Das zulässige Rechtsmittel hat in der Sache keinen Er-
folg. Der Antrag der Gläubigerin, gemäß § 844 ZPO die Ver-
steigerung des Gesellschaftsanteils des Schuldners an der Dritt-
schuldnerin anzuordnen, ist derzeit nicht begründet. Zunächst
muss außerhalb des Zwangsvollstreckungsverfahrens geklärt
werden, ob die Gläubigerin tatsächlich Forderungen in der be-
haupteten Größenordnung gegen die Drittschuldnerin hat.

Die Gläubigerin hat Forderungen gegen die Drittschuld-
nerin in Höhe von 931 000,00 DM behauptet, während der
Schuldner vorgetragen hat, die Höhe der Forderungen liege
um ca. 600 000,00 DM niedriger. Der Sachverständige hat die
Forderungen in der von der Gläubigerin behaupteten Höhe
seinem Gutachten zu Grunde gelegt und ist aufgrund dessen,
bei Aktiva der Gesellschaft in Höhe von 429 000,00 DM,
zu einem voraussichtlichen Liquidationsfehlbetrag von
519 000,00 DM gekommen.

Der Sachverständige hat in seinem Gutachten ausdrücklich
erklärt, die Höhe der der Gläubigerin zustehenden Forderun-
gen nicht überprüft zu haben, da dies nicht Gegenstand seines
Auftrags gewesen sei, wie er auch die Jahresabschlüsse der
Gesellschaft für 1993 und 1994 nicht nachgeprüft habe. Seine
Bewertung des Gesellschaftsanteils des Schuldners – symbo-
lisch – mit 1,00 DM beruht auf der Gegenüberstellung von
Gläubigerforderungen in Höhe von 931 000,00 DM mit den
Aktiva in Höhe von 429 000,00 DM, weil der Sachverständige
– zu Recht – davon ausgeht, dass in einer solchen Situation ein
gedachter Erwerber bei seiner Preisvorstellung eher auf das
Risiko einer höheren Verbindlichkeit abstellen würde als auf
den nicht gesicherten Vorteil einer Verbindlichkeit nur in der
vom Schuldner behaupteten Höhe; der gedachte Erwerber
würde das Risiko einer weiteren Inanspruchnahme auf
598 000,00 DM so lange in sein Preiskalkül einbeziehen, als
ihm nicht eine entsprechende Forderungsverzichtserklärung
der Gläubigerin vorliege.

Es kommt nicht darauf an, dass, wie die Gläubigerin meint,
der Sachverständige auch keine Anhaltspunkte dafür gefunden
hat, dass die Forderungen zu Recht vom Schuldner bestritten
werden. Entscheidend ist, dass der Sachverständige bei der
Wertermittlung von (der Höhe nach) bestrittenen Forderungen
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gegen die Gesellschaft ausgegangen ist und dass die Bewer-
tung des Geschäftsanteils des Schuldners maßgeblich von der
Berechtigung dieser bestrittenen Forderungen abhängt.

Nach § 844 ZPO, das zeigt bereits der Gesetzeswortlaut, ist
das Vollstreckungsgericht nicht verpflichtet, dem Antrag auf
Anordnung anderweitiger Verwertung stattzugeben. Es ist
entgegen der Meinung der Gläubigerin auch dann nicht dazu
verpflichtet, wenn bei Ablehnung des Antrags die Verwertung
(zunächst) scheitert (vgl. OLG Stuttgart DGVZ 64, 182; No-
ack MDR 70, 890; Polzius DGVZ 87, 33, 35). Auch das
Zwangsvollstreckungsrecht unterliegt dem Gebot rechtsstaat-
licher Verfahrensgestaltung; insbesondere ist der Grundsatz
der Verhältnismäßigkeit zu beachten (vgl. nur Zöller, ZPO,
21. Aufl., Rdnr. 29 vor § 704). Das Interesse des Gläubigers
an einer alsbaldigen Befriedigung ist gegen das schutzwürdige
Interesse des Schuldners abzuwägen, der den Pfandgegen-
stand nicht verschleudert sehen möchte (vgl. Stöber, Forde-
rungspfändung, 11. Aufl., Rdnr. 1466). Bestehen erhebliche
Schwierigkeiten für die Errechnung eines Mindestpreises –
und das ist vorliegend der Fall –, so ist im Interesse vor allem
des Schuldners eine Anordnung nach § 844 ZPO abzulehnen
(vgl. OLG Stuttgart a. a. O.; Noack a. a. O.).

Die Entscheidung des Landgerichts ist daher zu Recht und
mit zutreffender Begründung ergangen. Dem Landgericht ist
auch insoweit zuzustimmen, als es die Gefahr der Verschleu-
derung des Schuldnereigentums ebenso für den Fall bejaht hat,
dass ein Versteigerungserlös von 30 000,00 DM erzielt wird.
Auch ein solcher Erlös steht angesichts der um ca.
600 000,00 DM differierenden Bewertungen der streitigen
Verbindlichkeiten außer Verhältnis zu dem dem Schuldner
drohenden Nachteil.

§§ 293, 294 BGB; § 756 ZPO; § 84 GVGA
1. Bei einer Zug-um-Zug-Vollstreckung muss die Gegen-
leistung im Urteil so bezeichnet sein, dass sie eindeutig
identifiziert werden kann.
2. Besteht die von dem Gläubiger zu übergebende Gegen-
leistung aus Computer-Software, so muss aus dem Urteil
zu entnehmen sein, ob lediglich die Rückgabe von Pro-
grammdisketten oder auch die Löschung des Programms
auf dem Rechner des Gläubigers angeboten werden muss,
weil es sich um die Rückabwicklung eines Vertrages han-
delt und demgemäß das Programm für den Gläubiger
nicht mehr nutzbar sein darf.

LG Koblenz, Beschl. v. 18. 11. 1999
– 2 T 689/99 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die gem. §§ 793, 567 ff., 577 Abs. 2 zulässige sofortige

Beschwerde führt in der Sache zum Erfolg. Die gem. § 766
Abs. 2 ZPO statthafte Vollstreckungserinnerung der Gläubi-
gerin ist unbegründet und der Beschluss des Vollstreckungs-
gerichtes vom 28. Oktober 1999 war unter Einstellung des
vorliegenden Zwangsvollstreckungsverfahrens aufzuheben.

Der insoweit zuständige Gerichtsvollzieher hat als Voll-
streckungsorgan selbstständig zu überprüfen, ob die allgemei-
nen Vollstreckungsvoraussetzungen erfüllt sind. Da die Voll-
streckung vorliegend von einer Zug um Zug zu bewirkenden
Leistung der Gläubigerin an die Schuldnerseite abhängt, ob-
liegt dem Gerichtsvollzieher die umfassende Prüfung, ob der
Schuldnerseite die ihr zustehende Leistung in einer den An-
nahmeverzug begründenden Art und Weise angeboten wurde,
d. h. ihr gem. §§ 294 ff. BGB die ihr nach dem Urteil geschul-
dete Gegenleistung tatsächlich in der nach § 756 ZPO gebote-

nen Form nachgewiesen ist (vgl. hierzu Zöller/Stöber ZPO,
20. Aufl., Randziffer 8 zu § 756 m. w. N.). Des Weiteren ist in
Rechtsprechung und Literatur allgemein anerkannt, dass bei
einer Verurteilung zur Leistung Zug um Zug die Gegenleis-
tung hinreichend in der Urteilsform bestimmt sein muss. Dem
Urteil fehlt hierbei die Vollstreckungsfähigkeit, wenn diesem
Erfordernis nicht ausreichend genügt ist (vgl. Zöller/Stöber,
andere Angaben oben, Rdnr. 3 zu § 756 m. w. N., insbeson-
dere Rechtsprechung). Ob es sich um die nach dem Vollstre-
ckungstitel geschuldete Gegenleistung handelt, hat der Ge-
richtsvollzieher zur eigenen Überzeugung zu prüfen. Sofern er
nicht dazu in der Lage ist, die Ordnungsgemäßheit der Leis-
tung festzustellen – auch evtl. unter Hinzunahme eines Sach-
verständigen – hat dieser die Zwangsvollstreckung abzuleh-
nen und es der Gläubigerin zu überlassen, die Ordnungs-
mäßigkeit der Leistung im Wege der Klage vor dem Prozess-
gericht feststellen zu lassen (vgl. Baumbach/Lauterbach/Hart-
mann, § 756 Rdnr. 13 m. w. N.).

Im vorliegenden Falle ergibt sich aus dem vorgelegten Pro-
tokoll des Gerichtsvollziehers vom 26. August 1999 nicht, ob
die danach von dem Gerichtsvollzieher angebotenen 8 Disket-
ten dasjenige ist, was die Gläubigerin der Schuldnerseite Zug
um Zug gegen Erfüllung der Hauptforderung nach dem Urteil
des Landgerichts schuldet. Dies kann vorliegend deswegen
nicht nachgewiesen werden, weil die Schuldnerseite die ihr an-
gebotenen Disketten nicht als die im Urteil bezeichnete Zug-
um-Zug-Leistung anerkannten und weil dass der Zwangsvoll-
streckung zu Grunde liegende Urteil des Landgerichts Koblenz
insoweit keinen vollstreckungsfähigen Inhalt aufweist.

In einem Zug-um-Zug-Urteil muss die Gegenleistung in
der Urteilsformel so bestimmt sein, dass dem Gerichtsvollzie-
her bei der Vollstreckung die Prüfung möglich ist, ob die ihm
von der Gläubigerin übergebenen, der Schuldnerseite anzubie-
tenden Gegenstände der nach dem Urteil geschuldeten Gegen-
leistung nach Vollständigkeit und Richtigkeit entspricht (vgl.
u. a. OLG Frankfurt am Main, JurBüro 1979, 1389).

Nach den §§ 293, 294 BGB ist für einen Annahmeverzug er-
forderlich, dass die geschuldete Leistung auch angeboten wird.
Als Gegenleistung geschuldet ist nach dem Urteil der 1. Zivil-
kammer des Landgerichts Koblenz vom 7. Januar 1999 – Az.:
1 O 162/98 – die Rückgabe der von der Schuldnerseite gelie-
ferten „Parametriesoftware für Feldbus-System ICS MUX“.
Angeboten hatte der Gerichtsvollzieher laut Protokoll insge-
samt 8 Disketten mit den Bezeichnungen „ICS Winconf 24. 9.
1996“ (1 Diskette), „ICS Winconf 4. 6. 997 – Stand: Achema
97“ (4 Disketten), ICS Winconf 3. 2. 1997 setup 1–3“ (3 Dis-
ketten). Es kann hier für das vorliegende Verfahren dahinste-
hen, ob der Gerichtsvollzieher – gegebenenfalls mit Hilfe eines
Sachverständigen –, dessen er sich bedienen müsste, wenn ihm
selbst die erforderliche Sachkunde fehlt (vgl. hierzu LG Stutt-
gart MDR 1982, 416; Zöller/Stöber, andere Angaben oben,
§ 756 Randziffer 8 m. w. N.) – allein aufgrund der in der Ent-
scheidungsformel des Vollstreckungstitels genannten Anga-
ben über das Computerprogramm in der Lage gewesen wäre,
dieses bei Abspielen der Disketten zu identifizieren, worüber
die Parteien im vorliegenden Verfahren streiten. Denn selbst,
wenn das der Fall gewesen wäre und die Gläubigerin ein ent-
sprechendes Sachverständigengutachten vorgelegt hätte oder
eine Erklärung abgegeben hätte, dass auf den angebotenen Dis-
ketten, das im Urteilstenor bezeichnete Computerprogramm
gespeichert wäre, wäre damit nicht der Nachweis erbracht wor-
den, dass die nach dem Urteil geschuldete Gegenleistung an-
geboten worden ist und zwar deshalb nicht, weil sowohl der
Entscheidungsformel des Urteils als auch den zugrundeliegen-
den Gründen nicht zu entnehmen ist, was konkret von der Gläu-
bigerin an die Schuldnerseite herausgegeben werden sollte.
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Es geht im vorliegenden Falle nicht – jedenfalls nicht vor-
rangig – darum, dass die Gläubigerin der Schuldnerseite das
Programm deswegen herausgeben soll, damit die Schuldner-
seite wieder in den Besitz dieses Programmes in Form von
Disketten gelangt, wie es etwa bei der Erfüllung eines sonsti-
gen Kaufvertrages der Fall ist. Es geht vielmehr darum, dass
die Gläubigerin das Programm zurückgibt, dass diese es also
nicht mehr besitzen und zudem auch nicht mehr benutzen kön-
nen soll. Ein Computerprogramm als solches kann alleine im
Wege der Bezeichnung als Software nicht materiell zurückge-
geben werden. Es können insoweit nur Datenträger zurückge-
geben werden, auf denen das Programm gegebenenfalls ge-
speichert ist oder es können die Daten auf dem Rechner selbst
gelöscht werden, so dass diese für niemand mehr nutzbar sind.
Insoweit hat die Gläubigerin in ihrem Schriftsatz vom 13. De-
zember 1999 selbst vorgetragen, das die Schuldnerseite ein
kompiliertes Programm in gepackter Form in Verbindung ei-
ner Installationsroutine geliefert hat. Durch ausführen dieser
Installationsroutine wurde nicht nur das Programm entpackt,
sondern auch in die auf dem Rechner selbst vorhandene Wind-
owsumgebung integriert. Hierbei wurden bei dieser Installati-
on des Programmes auch Eintragungen in einzelnen Dateien
des schon vorhandenen Windowsbetriebssystems vorgenom-
men, die nämlich nachfolgend das Zusammenwirken des ge-
lieferten Programmes mit den schon vorhandenen Betriebs-
systemen sicherstellen soll.

Was hier jedoch konkret nach dem Urteil zurückgegeben
werden sollte, kann dem Urteil nicht entnommen werden, auch
nicht durch Auslegung.

Wenn – worum es wohl im vorliegenden Falle geht – ein
Vertrag über die Lieferung eines Computerprogrammes rück-
abgewickelt werden soll, sind verschiedene Möglichkeiten der
„Herausgabe“ bzw. „Rückgabe“ des Programmes sowie der
Parametriesoftware denkbar, die aber im Urteil hätten konkret
festgelegt werden müssen. Wenn das Computerprogramm sei-
nerzeit in der Weise geliefert worden wäre, dass „Original“-
Disketten übergeben wurden, während Daten dann alleine in
die Computeranlage des Erwerbers eingegeben worden sind,
könnte die Rückabwicklung des Vertrages schon in der Weise
erfolgen, dass jedenfalls diese Disketten, die dann auch äußer-
lich als Originaldisketten erkennbar wären, sowie gegebenen-
falls vorhandene, von dem Erwerber angefertigte Sicherungs-
disketten zurückgegeben werden, möglicherweise verbunden
mit der Versicherung, dass alle auf das Programm bezogene
Daten in dem Computer des Erwerbers gelöscht worden sind.
Ein solcher Sachverhalt liegt doch gerade hier nicht vor. Wie
die Gläubigerseite in ihrer Erinnerung vom 16. Dezember
1999 vortrug, wurden lediglich insgesamt 7 „Originaldisket-
ten“ geliefert. Die Gläubigerin hat selbst vorgetragen, dass es
sich bei der mit Nr. 8 unter der Bezeichnung „ICS Winconf
24. 9. 1996“ gekennzeichneten Diskette so verhalte, dass diese
lediglich den Inhalt der Festplatte darstellen solle, die sich auf
den Rechnern bei ihnen fänden.

Mithin war es gerade nicht möglich, den Titel des Urteils
dahingehend auszulegen, dass lediglich Zug um Zug gegen
Herausgabe eines Computerprogrammes durch die Übergabe
von 8 Disketten erfolgen kann. Es kann dementsprechend da-
hinstehen, inwieweit die Beurteilung der Erfüllung einer Ver-
pflichtung Daten zu löschen, Gegenstand einer Zwangsvoll-
streckung durch den Gerichtsvollzieher sein kann, denn im
vorliegenden Falle ist auch nach der Urteilsformel selbst und
auch unter Zuhilfenahme des Inhalts des Urteils gerade nicht
festzustellen, was die Gläubigerin tatsächlich erhalten hat und
was sie im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung
herausgeben konnte. Die Angaben der Parteien im vorliegen-
den Zwangsvollstreckungsverfahren stimmen insoweit auch
nicht überein. Damit ist es aber auch nicht möglich, dass durch

einen Zwangsvollstreckungsversuch des Gerichtsvollziehers
gem. § 756 ZPO und durch das darüber gefertigte Protokoll
nach § 765 ZPO der ausreichende Nachweis erbracht wird,
dass sich die Schuldnerin seitdem im Annahmeverzug be-
findet. Das Urteil des Landgerichts Koblenz weist insoweit
keinen vollstreckungsfähigen Inhalt auf (vgl. auch KG,
Rechtspfl. 1994, S. 309 f.; LG Landau, BGVZ 1995, 87 f., LG
Darmstadt CR 1990, 468).

Die Kammer ist daher der Auffassung, dass es der Gläubi-
gerin obliegt, Klage vor dem Prozessgericht auf Feststellung zu
erheben, dass die der Schuldnerseite angebotene Leistung, die
in dem vollstreckbaren Urteil bezeichnete und geschuldete ist.

Auf die sofortige Beschwerde der Schuldnerseite war dem-
entsprechend der angefochtene Beschluss aufzuheben.

§§ 885, 765 a ZPO; § 180 GVGA

1. Ein Antrag auf Gewährung einer Räumungsfrist ist gem.
§ 765 a Abs. 3 ZPO zurückzuweisen, wenn er später als
2 Wochen vor dem Räumungstermin gestellt wird, sofern
die Gründe, auf die der Antrag gestützt wird, nicht nach
diesem Zeitpunkt entstanden sind.

2. Die Vollstreckung aus einem Räumungsurteil ist gegen
den in der Wohnung lebenden Ehegatten zulässig, auch
wenn dieser im Urteil nicht genannt ist und der andere
Ehegatte, der die Wohnung angemietet hat, dort nicht
mehr wohnt.

LG Mönchengladbach, Beschl. v. 27. 1. 2000
– 5 T 25/2000 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Die sofortige Beschwerde ist zulässig. Der Antrag des
Schuldners vom 4. 1. 2000 ist dahin zu verstehen, dass er im
Rahmen eines Verfahrens nach § 765 a ZPO die Bewilligung
einer Räumungsfrist begehrt und gleichzeitig wegen des un-
mittelbar bevorstehenden Räumungstermins die vorläufige
Einstellung der Zwangsvollstreckung bis zur Entscheidung
über diesen Antrag erstrebt hat. Nur über das zuletzt genannte
Begehren hat der Rechtspfleger des Amtsgerichts entschieden
und damit eine vorläufige Anordnung getroffen, die die Räu-
mung der Wohnung am 4. 1. 2000 bis zur endgültigen Ent-
scheidung über den eigentlichen Vollstreckungsschutzantrag
verhindern soll. Eine derartige vorläufige Anordnung ist ge-
mäß § 765 a ZPO zulässig, jedoch nach herrschender Recht-
sprechung in der Regel entsprechend § 707 Abs. 2 ZPO nicht
anfechtbar. Ein Rechtsmittel ist ausnahmsweise nur dann statt-
haft, wenn das erkennende Gericht einen groben Gesetzesver-
stoß oder einen Ermessensfehler begangen hat. Ein derartiger
offensichtlicher Mangel ist jedoch im vorliegenden Fall fest-
zustellen. Nach § 765 a Abs. 3 ZPO in der seit dem 1. 1. 1999
gültigen Fassung ist ein Räumungsschutzantrag spätestens
2 Wochen vor dem festgesetzten Räumungstermin zu stellen,
es sei denn, dass die Gründe, auf denen der Antrag beruht, erst
nach diesem Zeitpunkt entstanden sind oder der Schuldner
ohne sein Verschulden an einer rechtzeitigen Antragstellung
verhindert war. Diese Zulässigkeitsvoraussetzung für einen
Räumungsschutzantrag hat das Amtsgericht im vorliegenden
Fall nicht beachtet. Der Schuldner hat den Räumungsschutz-
antrag am Tag des anberaumten Räumungstermins gestellt.
Anhaltspunkte dafür, dass ausnahmsweise die verspätete An-
tragstellung nicht auf seinem Verschulden beruht, sind weder
aus der Akte ersichtlich noch von dem Schuldner vorgetragen
worden. Wegen dieses Gesetzesverstoßes geht die Kammer
deshalb ausnahmsweise von der Zulässigkeit der sofortigen
Beschwerde aus.
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Das Rechtsmittel des Gläubigers hat auch in der Sache Er-
folg.

Der Beschluss des Amtsgerichts vom 4. 1. 2000 ist aufzu-
heben und der Antrag des Schuldners vom 4. 1. 2000, soweit er
hiermit die vorläufige Einstellung der Zwangsvollstreckung
wegen des unmittelbar bevorstehenden Räumungstermins er-
strebt hat, zurückzuweisen. Zwar kann nach § 765 a ZPO das
Vollstreckungsgericht eine Maßnahme der Zwangsvollstre-
ckung einstweilen einstellen, wenn diese Maßnahme unter vol-
ler Würdigung des Schutzbedürfnisses des Gläubigers wegen
ganz besonderer Umstände für den Schuldner eine Härte be-
deutet, die mit den guten Sitten nicht vereinbar ist. Diese Vor-
aussetzungen sind jedoch vom Schuldner nicht annähernd dar-
getan. Der Schuldner hat weder substantiiert vorgetragen noch
glaubhaft gemacht, dass er sich seit Erlass des erstinstanzlichen
Urteils vom 22. 11. 1999 ernsthaft und nachhaltig um eine Er-
satzwohnung bemüht hat. Zudem hat der Gläubiger unwider-
sprochen vorgetragen, dass der Schuldner und seine Ehefrau
seit Juli 1999 die Miete nicht mehr vollständig gezahlt haben.
Der Rückstand beläuft sich nach dem Vortrag des Gläubigers
auf zwischenzeitlich 8 556,00 DM. Bei dieser Sachlage sind
keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass die Vollstreckungs-
maßnahme unter voller Würdigung des Schutzbedürfnisses des
Gläubigers für den Schuldner eine ganz besondere Härte be-
deuten, die nicht mit den guten Sitten vereinbar ist. Der Schuld-
ner vermag auch nicht mit dem Einwand gehört zu werden, dass
der Gläubiger nicht aus dem Urteil des Amtsgerichts Mönchen-
gladbach-Rheydt vom 22. 11. 1999 gegen ihn vollstrecken dür-
fe. Die Räumungsvollstreckung erfolgt gemäß § 885 ZPO.
Nach dieser Vorschrift hat der Gerichtsvollzieher den Schuld-
ner des Räumungstitels aus seinem Besitz zu setzen und den
Gläubiger in den Besitz einzuweisen. Zwar ist in Rechtspre-
chung und Literatur umstritten, ob bei einer Räumungsvoll-
streckung der Ehewohnung ein Vollstreckungstitel gegen beide
Eheleute erforderlich ist, wenn – wie im Entscheidungsfalle –
nur ein Ehegatte den Mietvertrag abgeschlossen hatte und die-
ser darüber hinaus selbst nicht mehr in der Wohnung wohnt
(vgl. Zöller, ZPO, 20. Auflage, § 885, Rdnr. 5 a m. w. N.). Die
Kammer schließt sich jedoch der von einigen Gerichten vertre-
tenen Auffassung an, dass auf Grund dieses gegen den Mieter
der Wohnung ergangenen Räumungstitels auch dann die Räu-
mung gegen dessen Familienangehörige durchgeführt werden
kann, wenn der Mieter selbst nicht mehr in der Wohnung lebt
(vgl. z. B. Landgericht Frankfurt DGVZ 1991, 11). Denn an-
gesichts der vertraglichen Regelung übt der Ehegatte oder Fa-
milienangehörige die tatsächliche Sachherrschaft nicht selbst-
ständig, sondern unselbstständig für den Vertragspartner aus.
Das gilt auch, wenn die eheliche Lebensgemeinschaft aufge-
hoben ist. Denn es kann nicht in die Hände des Mieters gelegt
werden, die Besitzverhältnisse an der Wohnung einseitig durch
Auszug abzuändern. Es ist einem Gläubiger nicht zumutbar,
sich über die tatsächlichen Verhältnisse innerhalb der Mieträu-
me zu informieren, in die er weder Einsicht nehmen kann noch
darf. Der Gerichtsvollzieher ist vorliegend somit berechtigt,
aus dem Räumungstitel vom 22. 11. 1999 auch gegen den
Schuldner, der derzeit allein in der von seiner Ehefrau ange-
mieteten Wohnung lebt, nach § 885 ZPO zu vollstrecken.

§ 807, 900, 765 a ZPO; § 185 a GVGA
Der Gerichtsvollzieher ist nicht berechtigt, von Amts
wegen die Einleitung des Offenbarungsverfahrens gegen
einen suizidgefährdeten Schuldner abzulehnen, da dies der
Entscheidung über einen Antrag nach § 765 a ZPO oder
einen Widerspruch gem. § 900 Abs. 4 ZPO vorbehalten ist.

LG Düsseldorf, Beschl. v. 14. 2. 2000
– 19 T 7/2000 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Der Gerichtsvollzieher hat die Abnahme der eidesstattli-
chen Versicherung – jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt – zu
Unrecht unter Berufung auf eine angebliche Gefährdung des
Schuldners durch eine zu befürchtende Selbsttötung abge-
lehnt. Denn ein Absehen von der Durchführung des Versiche-
rungsverfahrens kommt im vorliegenden Falle nicht von Amts
wegen in Betracht. Dies ergibt sich ohne weiteres aus § 765 a
Abs. 1 ZPO, wonach die Unzulässigkeit einer Vollstreckungs-
maßnahme, die für den Schuldner eine mit den guten Sitten
nicht zu vereinbarende Härte bedeutet, in einem auf Antrag
des Schuldners einzuleitenden besonderen Verfahren geltend
zu machen ist. Eine Einstellung bzw. Ablehnung der Zwangs-
vollstreckung von Amts wegen scheidet in derartigen Fällen
aus. Es ist vielmehr Sache des – wie sich aus dem Verfahren
30 M 684/97 (= 19 T 467/98) ergibt – durchaus rechtskundi-
gen Schuldners, sich auf eine angebliche Unzulässigkeit der
Zwangsvollstreckung wegen der hiermit für ihn verbundenen
Auswirkungen zu berufen. Ein eventueller Vollstreckungs-
schutzantrag wäre dabei zusammen mit dem Widerspruch
nach § 900 Abs. 4 ZPO zu stellen und von dem Vollstre-
ckungsgericht zu bescheiden. Von Amts wegen haben die
Vollstreckungsorgane alleine die Verfahrensfähigkeit des
Schuldners zu prüfen, an der aber – wie sich auch aus dem
Gutachten des Gesundheitsamtes des Kreises Mettmann vom
29. September 1998 ergibt – jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt
kein Zweifel besteht.

Rechtliches Gehör musste dem Schuldner im Beschwerde-
verfahren nicht gewährt werden, da er ohne weiteres die Mög-
lichkeit hat, seine Rechte im Rahmen des Widerspruchsver-
fahrens nach § 900 Abs. 4 ZPO geltend zu machen. Denn die
Kammer hat keine dem Ausgang eines eventuellen Wider-
spruchsverfahrens inhaltlich vorgreifende Entscheidung ge-
troffen, so dass der Schuldner infolge der vorliegenden Ent-
scheidung nicht schlechter steht als er stehen würde, wenn der
Gerichtsvollzieher den Antragsgrundsatz des § 765 a Abs. 1
ZPO von vornherein beachtet und ihn zur Abgabe der eides-
stattlichen Versicherung geladen hätte.

§§ 807, 850 h ZPO; § 185 o GVGA

Ein Schuldner, der im Vermögensverzeichnis angibt, er sei
ohne Einkommen und wohne bei seiner Freundin, die auch
seinen Lebensunterhalt bestreite, hat darüber so erschöp-
fend Auskunft zu geben, dass der Gläubiger prüfen kann,
ob nicht etwa ein verschleiertes Arbeitsverhältnis vorliegt.

LG Bonn, Beschl. v. 7. 3. 2000
– 4 T 126/2000 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Am 9. 7. 1999 gab der Schuldner auf Antrag einer anderen
Gläubigerin die eidesstattliche Versicherung zur Offenbarung
seines Vermögens ab. Dabei erklärte er, außer Rentenanwart-
schaften weder Einkommen noch Vermögen zu haben. Auf die
Frage, wie er seinen Lebensunterhalt bestreite, erklärte er, bei
seiner Freundin zu wohnen. Mit Schreiben an den Gerichts-
vollzieher vom 4. 10. 1999 beantragte die Gläubigerin die Er-
gänzung der eidesstattlichen Versicherung. Das vorliegende
Vermögensverzeichnis sei unvollständig, weil der Schuldner
zwar angegeben habe, dass er umsonst wohne, nicht aber, wie
er seinen sonstigen Lebensunterhalt bestreite. Insbesondere
sei danach zu fragen, welche Geld- oder Naturalleistungen der
Schuldner von seiner Freundin erhalte und welche Dienstlei-
stungen er für seine Freundin erbringe.
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Der Gerichtsvollzieher hat sich geweigert, den Schuldner
zur Ergänzung der eidesstattlichen Versicherung zu laden. Er
hält das Vermögensverzeichnis für vollständig. Das Amtsge-
richt hat die hiergegen gerichtete Erinnerung der Gläubigerin
mit Beschluss vom 3. 2. 2000 zurückgewiesen.

Die sofortige Beschwerde ist gem. § 793 ZPO statthaft,
auch im Übrigen zulässig und in der Sache erfolgreich.

Der Schuldner ist verpflichtet, das Vermögensverzeichnis
vom 9. 7. 1999 zu ergänzen, weil es nicht vollständig ist. Zwar
lässt sich die Erklärung des Schuldners, er wohne bei seiner
Freundin, dahin auslegen, dass ihm von dieser nicht nur die
Wohngelegenheit, sondern auch sonstige Leistungen zur De-
ckung seiner elementaren Lebensbedürfnisse zugewendet
werden. Andererseits kann nicht ausgeschlossen werden, dass
er als Gegenleistung Dienstleistungen in Haus und Garten
oder auch in einem eventuellen Erwerbsgeschäft seiner Freun-
din in einem solchen Umfang erbringt, dass eine Pfändung ei-
nes verschleierten Arbeitseinkommens im Sinne von § 850 h
ZPO in Betracht kommt (vgl. LG Halle, JurBüro 1998, 606;
LG Aurich, JurBüro 1998, 553; LG Freiburg, JurBüro 1983,
272, Schuschke-Walker, Zwangsvollstreckung, 2. Aufl. 1997,
§ 807 ZPO, Rdnr. 18). Die Auffassung von Stöber (Zöller-
Stöber, ZPO, 21. Aufl. 1999, § 807, Rdnr. 26) steht dem nicht
entgegen. Zwar ist Stöber grundsätzlich Recht zu geben, dass
Beiträge zur Haushaltführung in nicht ehelicher Lebensge-
meinschaft üblicherweise nicht vergütet werden. Die Gläubi-
gerin hat aber, und darauf zielen ihre Fragen, ein rechtliches
Interesse zu erfahren, ob der Schuldner Leistungen erbringt,
die ihrem Umfang nach über einen üblichen Beitrag zur Haus-
haltsführung hinausgehen. Damit die Gläubigerin an Hand des
Umfangs der Tätigkeit des Schuldners prüfen kann, ob ein ver-
schleiertes Arbeitsverhältnis vorliegt, wird der Schuldner auch
die Frage zu beantworten haben, ob er regelmäßig ein Kraft-
fahrzeug seiner Freundin benutzt. Die Frage nach einer Kran-
kenversicherung ist wegen pfändbarer Ansprüche auf Erstat-
tung und Krankengeldleistungen von Bedeutung, die Frage
nach Benutzung eines fremden Kontos wegen pfändbarer An-
sprüche des Schuldners gegen den Kontoinhaber auf Heraus-
gabe ihm eventuell zustehender Kontobestände.

§§ 753, 758, 807, 900 ZPO; §§ 61 Nr. 3, 107, 185 a GVGA
Hat der Gläubiger lediglich einen Sachpfändungsauftrag
erteilt, so kann er nicht verlangen, dass der Gerichtsvoll-
zieher gem. § 807 Abs. 1 Nr. 4 ZPO verfährt, wenn er den
Schuldner nicht antrifft; die Veranlassung hierzu ist nur
gegeben, wenn mit dem Sachpfändungsauftrag der Auf-
trag zur Abnahme der eidesstattlichen Versicherung ver-
bunden ist.

LG Tübingen, Beschl. v. 3. 5. 2000
– 5 T 119/2000 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

I. Die Gläubigerin erteilte mit Schreiben vom 9. 6. 1999
dem Gerichtsvollzieher den Auftrag, die Mobiliarzwangsvoll-
streckung beim Schuldner durchzuführen und dabei in der
Weise vorzugehen, dass der Gerichtsvollzieher einmal die
Vollstreckung mindestens 2 Wochen vorher ankündigt, um auf
diesem Wege die Voraussetzungen für die Abgabe einer eides-
stattlichen Versicherung gemäß § 807 Abs. 1 Nr. 4 ZPO zu
schaffen. Der zuständige Gerichtsvollzieher teilte der Gläubi-
gerin am 8. 11. 1999 mit, dass die Zwangsvollstreckung gemäß
Artikel 13 Abs. 2 GG i. V. m. § 758 ZPO eingestellt worden
sei, weil der Schuldner wiederholt nicht habe angetroffen wer-
den können bzw. die Wohnung nicht geöffnet habe, weshalb
zur weiteren Zwangsvollstreckung eine Durchsuchungsanord-

nung des Amtsgerichts erforderlich sei. Ein Protokoll über die
entsprechenden Vollstreckungshandlungen liegt nicht vor.

Mit Schreiben vom 6. 12. 1999 lehnte es der Gerichtsvoll-
zieher ab, die Voraussetzungen des § 807 Abs. 1 Nr. 4 ZPO
herbeizuführen. Die hiergegen von der Gläubigerin gemäß
§ 766 ZPO eingelegte Erinnerung vom 14. 12. 1999 wies das
Amtsgericht mit Beschluss vom 16. 2. 2000 zurück. Hierge-
gen wendet sich die sofortige Beschwerde der Gläubigerin
vom 22. 2. 2000.

II. Die sofortige Beschwerde ist zulässig (§ 793 ZPO), hat
aber in der Sache keinen Erfolg. Im Verfahren des Gerichts-
vollziehers ist kein Fehler in der Art und Weise der Zwangs-
vollstreckung unterlaufen.

Der Gerichtsvollzieher ist entgegen der Auffassung der
Gläubigerin nicht verpflichtet, entsprechend dem ihm erteilten
Auftrag eine beabsichtigte Vollstreckung mindestens 2 Wo-
chen vorher anzukündigen und einen Vollstreckungsversuch
an dem dem Schuldner angekündigten Termin durchzuführen.
Zwar hat das LG Lüneburg (JurBüro 99, 657) bei einem gleich
gelagerten Sachverhalt eine derartige Verpflichtung des Ge-
richtsvollziehers bejaht. Die Kammer vermag sich dieser
Rechtsansicht indessen nicht anzuschließen, weil sie mit dem
klaren Wortlaut des § 807 Abs. 1 ZPO nicht vereinbar ist.

Nach § 807 Abs. 1 ZPO besteht eine Verpflichtung des
Schuldners zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung auch
bei Vorliegen der Voraussetzungen im Übrigen nur dann,
wenn der Gläubiger einen Auftrag gemäß § 900 Abs. 1 ZPO
erteilt hat. Gem. § 900 Abs. 1 S. 1 ZPO beginnt das Offenba-
rungsverfahren erst mit dem Auftrag des Gläubigers zur Be-
stimmung eines Termins zur Abgabe der eidesstattlichen Ver-
sicherung. Voraussetzung zur Offenbarungspflicht gem. § 807
ZPO ist somit ein entsprechender Auftrag. Daraus ist zu ent-
nehmen, dass es für das Tätigwerden des Gerichtsvollziehers
mit dem Ziel der Einleitung eines Verfahrens zur Abgabe der
eidesstattlichen Versicherung eines Auftrages i. S. von § 900
Abs. 1 ZPO bedarf. Einen derartigen Auftrag zur Bestimmung
eines Termins zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung
hat der Gläubiger ausweislich des Auftrages vom 9. 6. 1999
gerade nicht erteilt. Ohne einen solchen Auftrag ist der Ge-
richtsvollzieher aber nicht gehalten, die Voraussetzungen des
§ 807 Abs. 1 Nr. 4 ZPO zu schaffen, weil dadurch noch keine
Offenbarungspflicht des Schuldners begründet werden kann
(so auch AG Wiesbaden, DGVZ 2000, 31).

Eine andere Betrachtungsweise widerspräche im Übrigen
auch den Geschäftsanweisungen für Gerichtsvollzieher. Die
§§ 107 Nr. 6 S. 2, 185 a Nr. 2 d) GVGA setzen für das von der
Gläubigerin vom Gerichtsvollzieher verlangte Vorgehen ei-
nen kombinierten Auftrag i. S. v. § 61 Nr. 3 GVGA voraus,
d. h. einen Auftrag zur Abnahme der eidesstattlichen Versi-
cherung, der mit einem Sachpfändungsauftrag verbunden
wurde. Die Gläubigerin hat jedoch lediglich einen Auftrag zur
Sachpfändung erteilt.

Anmerkung der Schriftleitung:
Gleichlautend hat das Landgericht Wiesbaden, DGVZ

2000, S. 91/92, entschieden. Siehe auch die Anmerkung dazu.

§§ 807, 899, 900 ZPO; § 1 Abs. 1 Nr. 5 RBerG; § 62 GVGA
Die einem Inkassounternehmen erteilte Erlaubnis zur
außergerichtlichen Forderungseinziehung erstreckt sich
(generell) auch auf die Erteilung eines Auftrages zur Ab-
nahme der eidesstattlichen Versicherung gem. § 807 ZPO.

AG Hamburg-Blankenese, Beschl. v. 13. 4. 2000
– 511 M 568/2000 –
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A u s  d e n  G r ü n d e n :

1. Der Gerichtsvollzieher hat die Übernahme des Auftrags
im Hinblick auf die unklare Rechtslage seit Inkrafttreten der
2. Zwangsvollstreckungsnovelle abgelehnt.

Bisher haben das Amtsgericht Remscheid mit Beschluss
vom 4. 5. 1999, Az.: 13 M 1231/99, sowie das Landgericht
Wuppertal mit Beschluss vom 16. 6. 1999, Az.: 6 T 430/99,
Inkassounternehmen nicht für berechtigt angesehen, den nun-
mehr für die Abgabe der eidesstattlichen Versicherung zustän-
digen Gerichtsvollzieher selbst mit der Abnahme zu beauftra-
gen.

Diese Gerichte sind der Auffassung, dass das Verfahren
gemäß den §§ 899 ff. ZPO auch nach Inkrafttreten der
2. Zwangsvollstreckungsnovelle weiter ein „gerichtliches
Verfahren geblieben“ ist. Die Übertragung von Zuständigkei-
ten vom Rechtspfleger auf den Gerichtsvollzieher soll es nicht
rechtfertigen, das Verfahren auf Abgabe der eidesstattlichen
Versicherung ganz oder in Teilen (z. B. bis zu dem Erlass eines
Haftbefehles) als außergerichtliches Verfahren einzuordnen.

Ausgenommen von der durch die Erlaubnisurkunde ge-
deckten Tätigkeit des Inkassounternehmens sei „der Verkehr
mit dem Vollstreckungsgericht“. Bei dem Verfahren zur Ab-
gabe der eidesstattlichen Versicherung soll es sich nicht um
eine bloße Vollstreckungsmaßnahme handeln, d. h. der Ge-
richtsvollzieher soll hier nicht als reines Vollstreckungsorgan
im Sinne des § 154 GVG tätig werden, sondern im Rahmen ei-
nes „vollstreckungsgerichtlichen Verfahrens“ tätig sein. Vor
diesem Hintergrund sei das Inkassounternehmen nicht befugt,
den Gerichtsvollzieher mit der Abnahme der eidesstattlichen
Versicherung zu beauftragen.

2. Die zulässige Erinnerung der Gläubigerin ist begründet.

A. Der Auffassung des Amtsgerichts Remscheid sowie des
Landgerichts Wuppertal kann selbst dann nicht zugestimmt
werden, wenn der ab 1. 1. 1999 eingetretene Wechsel von der
Zuständigkeit des Rechtspflegers (hilfsweise Richters) auf den
Gerichtsvollzieher lediglich ein Wechsel in der funktionellen,
nicht aber in der sachlichen Zuständigkeit bedeutet. Schon
ersteres ist zu verneinen. So vertritt etwa Hintzen/Wolf (Hand-
buch der Mobiliar-Vollstreckung, 2. Aufl. S. 154) zur Über-
gangsregelung folgende Auffassung:

„Da der Gerichtsvollzieher jedoch nicht „Teil des Voll-
streckungsgerichts“ ist, sondern ein selbstständiges Organ der
Gerichtsverfassung und Rechtspflege, trat ab 1. 1. 1999 kein
Wechsel in der funktionellen, sondern in der sachlichen Zu-
ständigkeit ein.“

Ergänzend heißt es bei Zöller-Stöber (21. Aufl., § 753
ZPO, Rdnr. 2): „Die Zwangsvollstreckung, soweit sie nicht
den Gerichten übertragen ist, führt der Gerichtsvollzieher im
Auftrag des Gläubigers durch; gemeint ist damit ein Antrag ...
im Verfahren zur Abnahme der eidesstattlichen Versicherung
(§§ 899–915 h ZPO).“

Auch die Ausführungen von Brox/Walker (Zwangsvoll-
streckungsrecht 6. Aufl., Rdnr. 1133) sprechen eher für einen
Wechsel in der sachlichen, denn lediglich in der funktionellen
Zuständigkeit.

Aus der Bestimmung des § 899 Abs. 2 ZPO kann nichts
Gegenteiliges hergeleitet werden, da diese Vorschrift weitge-
hend als „redaktionell misslungen“ angesehen wird und unter
dem Begriff „Gericht“ der (sachlich) nicht zuständige Ge-
richtsvollzieher verstanden wird, der die Sache dann über die
Vermittlung der Verteilungsstelle für Gerichtsvollzieherauf-

träge an den zuständigen Gerichtsvollzieher weiterleiten soll
(vgl. Brox/Walker a. a. O.).

B. Gegen eine Verfahrenseinschränkung zu Lasten einer
einzelnen Gläubigergruppe (hier: Inkassounternehmen)
spricht auch die Zulassung des so genannten Kombi-Auftrags
(vgl. Ingo Nies, MDR 1999, 531).

Inzwischen werden auch bereits die Möglichkeiten erörtert,
sogar Ablehnungsverfahren gegen den (sachlich) zuständigen
– gegenüber dem Vollstreckungsgericht selbstständigen – Ge-
richtsvollzieher einzuleiten. Bisher ist man allerdings lediglich
den Weg über die §§ 31 und 33 Ziff. 4 Gerichtsvollzieherord-
nung gegangen (vgl. Ingo Nies, MDR 1999, 1424/1425).

Auch die erst am 28. 12. 1998 im Bundesgesetzblatt (Teil I
Nr. 85, S. 3840) veröffentlichte Übergangsregelung zur
2. Zwangsvollstreckungsnovelle in Artikel 8 des Gesetzes zur
Änderung des Einführungsgesetzes zur Insolvenzordnung und
anderer Gesetze zeigt, dass der Gesetzgeber jedenfalls den Zu-
ständigkeitsfragen nicht die nötige Aufmerksamkeit gewidmet
hat (vgl. auch Hornung, DGVZ 1999, S. 33 f.)

Selbst die gesetzliche Regelung in § 900 Abs. 5 ZPO, der-
zufolge der Gerichtsvollzieher die von ihm abgenommene
eidesstattliche Versicherung unverzüglich „bei dem Vollstre-
ckungsgericht“ zu hinterlegen und dem Gläubiger eine Ab-
schrift zuzuleiten hat, spricht für eine eigene sachliche Zustän-
digkeit des Gerichtsvollziehers.

C. Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich eindeu-
tig, dass nunmehr auch der Antrag auf Abnahme der eides-
stattlichen Versicherung zu den unter Artikel 1, § 1 Abs. 1
Satz 2, Nr. 5 Rechtsberatungsgesetz fallenden zulässigen
Tätigkeiten eines Inkassounternehmens, nämlich der außer-
gerichtlichen Einziehung von Forderungen, fällt.

Verfahren, für die der Gerichtsvollzieher nach dem
8. Buch der ZPO zuständig ist, werden nicht als gerichtliche
Verfahren angesehen (vgl. Rennen/Caliebe, Artikel 1, § 1
Rechtsberatungsgesetz, Rdnr. 79; Seitz-Caliebe, Inkassohand-
buch, 3. Aufl., 2000, Rdnr. 1130).

Auch der Schutzzweck des Rechtsberatungsgesetzes recht-
fertigt keine andere Entscheidung.

Ein weiteres Indiz stellt ebenfalls die bewusste Änderung
des Gesetzgebers in § 900 Abs. 1 ZPO dar. (Bisher: „Antrag“,
jetzt: „Auftrag“.) Die vom LG Wuppertal vorgenommene Un-
terscheidung zwischen „bloßen Vollstreckungsmaßnahmen“
sowie „Verfahren mit Entscheidungscharakter“ ist für die vor-
liegende Frage nicht erheblich. Allein relevant ist, ob es sich
(entgegen dem Gesetzeswortlaut weiterhin) um ein vollstre-
ckungsgerichtliches Verfahren oder um ein außergerichtli-
ches Verfahren handelt.

Auch die Regelung des § 8 Rechtspflegergesetz, derzufol-
ge ein vom Richter wahrgenommenes, dem Rechtspfleger
übertragenes Geschäft wirksam ist, zeigt, dass das Offenba-
rungsversicherungsverfahren aus dem Zuständigkeitsbereich
des Vollstreckungsgerichts endgültig ausgegliedert wurde.
Weder Richter noch Rechtspfleger sind sachlich zur Abnahme
der eidesstattlichen Versicherung zuständig. Wäre die Gegen-
auffassung zutreffend, würde es sich hier um das einzige ge-
richtliche Verfahren handeln, das weder in die Zuständigkeit
des Rechtspflegers noch des Richters fällt. Ein solches Gebil-
de hat dem Gesetzgeber mit Sicherheit nicht vorgeschwebt.

D. Vor dem Hintergrund der Entstehungsgeschichte des
Rechtsberatungsgesetzes kann man die Problematik auch un-
ter dem Aspekt des Grundsatzes der Berufsfreiheit (Artikel 12
Grundgesetz) sehen.
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Selbst die Neuregelung anderer Vorschriften, wie bei-
spielsweise des § 825 ZPO, dokumentiert, dass das Kriterium
eigener Ermessensentscheidung des Gerichtsvollziehers nicht
für die Abgrenzung gerichtliche bzw. außergerichtliche Tätig-
keit taugt. Während früher gemäß § 825 ZPO für eine ander-
weitige Verwertung der Rechtspfleger bzw. Richter zuständig
war, ist heute allein der Gerichtsvollzieher hier entscheidungs-
befugt. Auch sonst hat der Gerichtsvollzieher im Rahmen der
Mobiliarvollstreckung „Entscheidungen“ zu treffen.

Vor dem Hintergrund des Artikel 12 Grundgesetz scheint
es nicht gerechtfertigt, eine einmal erteilte Zulassung für alle
außergerichtlichen Tätigkeiten nachträglich auf bestimmte,
nicht ursprünglich dem Vollstreckungsgericht zugewiesene
Tätigkeiten einzuschränken.

E. Auch in der jüngsten Fachliteratur wird das Verfahren
der Abnahme der eidesstattlichen Versicherung durch den Ge-
richtsvollzieher als außergerichtliches Verfahren angesehen.
So heißt es etwa bei Behr (Juristisches Büro 2000, S. 180):

„Das Verfahren vor dem Gerichtsvollzieher ... ist durch
Übertragung auf den Gerichtsvollzieher ein außergerichtliches
Verfahren. Der Gerichtsvollzieher handelt eben nicht als Or-
gan des Vollstreckungsgerichts – sonst wäre er ja das Voll-
streckungsgericht. Der Gesetzgeber hat dem Vollstreckungs-
gericht aber nur den Widerspruch zugewiesen, also ein
Rechtsbehelfsverfahren im weiteren Sinne ... Der Gerichts-
vollzieher als außergerichtliches Organ der Rechtspflege hat
keine Entscheidungskompetenz im Sinne des bisherigen
Rechts; § 154 GVG gibt ihm nur als „Handelnder“ Vollstre-
ckungsaufgaben. Es fehlt an der gerichtsverfassungsrechtli-
chen Qualität der Gerichtsvollzieher-Entscheidungen“ (vgl.
Behr, Juristisches Büro 1998, 231, und Steder, Rechtspfleger
1998, 409/411).

Im Ergebnis können Inkassounternehmen im Rahmen des
außergerichtlichen Forderungseinzugs die Abnahme der ei-
desstattlichen Versicherung insbesondere im Zusammenhang
mit der Sachpfändung betreiben. Die vom LG Wuppertal ver-
tretene Gegenauffasung geht von der unhaltbaren – ja abwegi-
gen – Annahme aus, dass das Verfahren zur Abnahme einer ei-
desstattlichen Versicherung durch den Gerichtsvollzieher ein
gerichtliches Verfahren ist und der Gerichtsvollzieher als Or-
gan des Vollstreckungsgerichts tätig wird, also die Aufgaben
des Vollstreckungsgerichts funktionell (!) wahrnimmt. (So
wohl auch Seip in Anmerkung zu AG Mönchengladbach,
DGVZ 2000, 30).“

In dieselbe Richtung gehen auch die Ausführungen von
David, Die drei eidesstattlichen Versicherungen vor dem Ge-
richtsvollzieher (MDR 2000, S. 198). Dort heißt es unter ande-
rem:

„Zugelassene Inkassounternehmen sind zur außergerichtli-
chen Einziehung von Forderungen befugt (Artikel 1, § 1
Abs. 1 Nr. 5 Rechtsberatungsgesetz). Der Gerichtsvollzieher
ist kein Gericht (vgl. David, Zusammenarbeit mit Inkassoun-
ternehmen, 4. Aufl. 1996, S. 74), sondern selbstständiges
Vollstreckungsorgan ( 753 Abs. 1 ZPO), dem zusätzlich zur
Sachpfändung als weitere Vollstreckungsaufgabe nun auch
die eidesstattliche Versicherung übertragen wurde. Da er
außergerichtlich tätig wird, sind Inkassounternehmen auch be-
fugt, ihn mit der Durchführung eidesstattlicher Versicherungs-
verfahren zu beauftragen. Aus dem „Antrag“ an das Vollstre-
ckungsgericht (§ 900 ZPO a. F.) ist der „Auftrag“ an den Ge-
richtsvollzieher geworden (§§ 900 Abs. 1, 899 Abs. 1 ZPO
n. F.) ... Nach Einführung des so genannten kombinierten Auf-
trags würde es im Übrigen zu einer Verkomplizierung der Ver-
fahren führen, die Inkassounternehmen zwar zur Sachpfän-
dung, nicht aber zum Offenbarungsverfahren zuzulassen. Dies

würde dem Ziel der 2. Zwangsvollstreckungsnovelle – Ver-
einfachung und Beschleunigung – zuwiderlaufen.“

Bei Seitz-Caliebe (Inkassohandbuch 3. Aufl. 2000,
Rdnr. 1130, vgl. oben – dieses Werk war sogar in der Biblio-
thek des hiesigen kleinen Amtsgerichts aufzufinden –) heißt
es:

„Unstreitig erlaubte Tätigkeiten in der Zwangsvollstre-
ckung ... und seit 1. 1. 1999 aufgrund der durch das 2. Gesetz
zur Änderung zwangsvollstreckungsrechtlicher Vorschriften
vom 17. 12. 1997 begründeten Zuständigkeit des Gerichts-
vollziehers für dieses Verfahren auch zum Auftrag zur Einlei-
tung des Verfahrens zur Abnahme der eidesstattlichen Versi-
cherung.“

Auch Viertelhausen (DGVZ 2000, S. 55 f.) beschäftigt
sich mit den „Tätigkeitsgrenzen der Inkassounternehmen in
der Zwangsvollstreckung“ und sieht für ein zugelassenes In-
kassobüro bei der Beauftragung eines Gerichtsvollziehers zur
Abnahme der eidesstattlichen Versicherung „keine besonde-
ren Problemstellungen“.

Weiter heißt es:

„Indem der Gesetzgeber die Zuständigkeit für die Abnah-
me der eidesstattlichen Versicherung vom Vollstreckungsge-
richt auf den Gerichtsvollzieher übertragen hat, fällt ein dahin-
gehender Auftrag des Inkassobüros nunmehr in den außerge-
richtlichen Bereich der Inkassotätigkeit. Demzufolge darf das
Inkassobüro den Gerichtsvollzieher zur Abnahme der eides-
stattlichen Versicherung einschließlich eines Vorgehens nach
§§ 900 Abs. 2 Satz 1, 807 ZPO beauftragen.“

Im Rahmen der Auslegung des Rechtsberatungsgesetzes
kommt derselbe Autor zu der Auffassung:

„Es ist kein Grund ersichtlich, weshalb es gerade bei einem
Auftrag auf Abgabe der eidesstattlichen Versicherung z. B. an
der Sachkunde (des Inkassounternehmens) mangeln sollte.
Eine Erweiterung des Verantwortungsbereichs findet nicht
statt. Eine Gefahr für den Rechtssuchenden wird deshalb nicht
durch diese Inkassotätigkeit heraufbeschworen.“

Der Autor weist später noch darauf hin, dass eine Aufsplit-
tung im Rahmen des Vollstreckungsauftrags zu einem dauern-
den Hin und Her zwischen Inkassobüro und Mandanten führen
würde. Dies sei mit dem Normzweck des Rechtsberatungsge-
setzes nicht vereinbar, insbesondere wenn der Zeitverlust
letztlich zu einem Totalausfall der Forderung führt. Darüber
hinaus werde der klare Wille des Gesetzgebers vereitelt, wenn
bei einem Inkassounternehmen als Gläubiger im Rahmen ei-
nes Pfändungsversuchs nicht auch die Abnahme der eidesstatt-
lichen Versicherung durchgeführt werden könne. Letztlich
werde bei Befolgung der Gegenauffassung nicht der Schutz
des Rechtssuchenden erhöht, sondern verringert.

Auch auf die sprachlich missglückte Fassung des § 899
Abs. 2 ZPO kann sich die Gegenauffassung nicht erfolgreich
stützen.

Die §§ 753 ZPO und 58 Nr. 1 GVGA beweisen, dass der
Gerichtsvollzieher ein selbstständiges Organ der Rechtspflege
ist. Das Vollstreckungsgericht – mit dem das Inkassounterneh-
men keinen Kontakt aufnehmen darf – wird dabei nur auf be-
sonderen Antrag oder Rechtsbehelf hin tätig.

In § 58 Ziff. 1 GVGA (abgedruckt bei Hintzen/Wolf,
Handbuch der Mobiliarvollstreckung 2. Aufl., S. 462) heißt
es, dass der Gerichtsvollzieher zwar der Aufsicht, aber nicht
der unmittelbaren Leitung des Gerichts unterliegt und bei der
ihm zugewiesenen Zwangsvollstreckung selbstständig han-
delt. Wenn es in § 753 ZPO heißt, dass die Zwangsvollstre-
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ckung, „soweit sie nicht den Gerichten zugewiesen ist“, durch
Gerichtsvollzieher durchgeführt wird, ist die Abgrenzung klar
vorgegeben. Hier handelt es sich um sachlich unterschiedliche
Zuständigkeiten (vgl. Müller, DGVZ 1998, 130).

Der Gerichtsvollzieher ist hier auch nicht Janus-köpfig tä-
tig, d. h. einerseits selbstständig und andererseits (zeitgleich)
als Organ des Vollstreckungsgerichts, das nach der
2. Zwangsvollstreckungsnovelle für das Verfahren der eides-
stattlichen Versicherung gar nicht mehr zuständig ist. Nach
der Gegenauffassung ergeben sich hier unlösbare Konflikte.
Soll der Gerichtsvollzieher in seiner Funktion als Organ des
Vollstreckungsgerichts demnächst nach dem GKG abrechnen
dürfen? Soll wirklich in der Terminsbestimmung eines Ge-
richtsvollziehers zur Abgabe der eidesstattlichen Versiche-
rung eine „Entscheidung“ in einem gerichtlichen justizförmi-
gen Verfahren liegen? Will man ernstlich aus der Möglichkeit
des Gerichtsvollziehers, über einen Vertagungsantrag zu ent-
scheiden, auf ein gerichtliches Verfahren schließen, obwohl
dieser Teil seiner Tätigkeit lediglich marginal und als am Ran-
de liegend zu betrachten ist?

F. Soweit die Justizverwaltung sich mit Schreiben des Prä-
sidenten des Amtsgerichts Hamburg vom 14. 12. 1999 „einge-
mischt“ hat (vgl. GV-Info Nr. 10, Jahrgang 2000, März 2000,
S. 2, linke Spalte) – dies soll nicht allgemein, sondern nur in
Einzelfällen geschehen sein –, verkennt sie, ebenso wie das
niedersächsische Justizministerium, dass die angesprochene
Frage nicht von Justizbehörden bzw. Ministerien entschieden
wird, sondern letztlich durch die Vollstreckungsrichter (so
David, MDR 2000, 198 am Ende). Hier mag es vorübergehend
zu einer divergierenden Rechtsprechung kommen, die der Ge-
setzgeber – der dieses Scheinproblem offenbar gar nicht gese-
hen hat – gegebenenfalls durch eine eindeutige Regelung in
der ZPO bzw. dem Rechtsberatungsgesetz klären mag. Für ein
bloßes „Scheinproblem“ spricht auch, dass im Rahmen der
Änderungen der Gerichtsvollziehergeschäftsanweisung und
der Gerichtsvollzieherordnung ab 1. 5. 1999 hierüber kein
Wort verloren wurde (vgl. WE 1999, Heft 7, S. 15/16, sowie
DW 1999, Heft 1, S. 64). Mit welch heißer Nadel die
2. Zwangsvollstreckungsnovelle vom Gesetzgeber gestrickt
wurde, ergibt sich schon daraus, dass eine Übergangsregelung
für Altverfahren bis drei Tage vor Inkrafttreten des Gesetzes
noch nicht einmal im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wurde
und anschließend von zahlreichen Gerichten – die Bundesge-
setzblätter 1998 waren wahrscheinlich beim Binden – nicht
beachtet wurden. So hat etwa das Landgericht Hamburg noch
am 4. 5. 1999 (vgl. WE 1999, Heft 9, S. 15/16, linke Spalte)
nach der bereits überholten Kommentierung von Zöller/Stöber
(§ 899, Rdnr. 7) eine Zuständigkeit des Gerichtsvollziehers
für Altverfahrensanträge angenommen.

Soweit sich die Justizverwaltung darauf beruft, dass sich
die ursprüngliche Erlaubnis für die Inkassounternehmen ledig-
lich auf den damaligen Wirkungskreis der Gerichtsvollzieher
bezog, erinnert dies an kleinliche „Wortklauberei“.

Im Übrigen verwundert es, dass im Stadtstaat Hamburg
sich der Präsident bereits mit Schreiben vom 14. 12. 1999 für
eine Versagung der Erlaubnis im Einzelfall ausgesprochen hat
und seitdem den seiner Dienstaufsicht unterliegenden Inkas-
sounternehmen die Antragstellung untersagt, dies aber erst im
März über GV-Info Nr. 10 den davon betroffenen Gerichts-
vollziehern mitteilt unter Hinweis auf zwei Entscheidungen
aus Remscheid und Wuppertal, die beide dasselbe Verfahren
betreffen (das Aktenzeichen des LG Wuppertal lautet übrigens
richtig: 6 T 430/99). Auch das LG Wuppertal stellt ähnlich
wie die Justizverwaltung für den Inhalt der Erlaubnisurkunde
und dessen Auslegung auf die frühere (!) Rechtslage ab, das

bisherige (!) Tätigkeitsbild und die bisherige (!) Stellung des
Gerichtsvollziehers als reines Vollstreckungsorgan.

Eine solche Betrachtungsweise liefe letztlich darauf hin-
aus, dass die Inkassounternehmen – unterstellt, ihre Erlaubnis-
urkunden wären derart eingeschränkt auszulegen – bei ent-
sprechender Antragstellung eine erweiterte Erlaubnisurkunde
erhalten müssten, die auch die neuen Funktionen des Gerichts-
vollziehers auf Grund der 2. Zwangsvollstreckungsnovelle
mitumfasst. Insoweit erinnert das Vorgehen der Justizverwal-
tung eher an eine „juristische Arbeitsbeschaffungsmaßnah-
me“, denn an eine wirksame Durchsetzung schützenswerter
Interessen der Rechtssuchenden gegenüber Schuldnern, denen
dieser ganze Hickhack vermutlich ziemlich egal ist.

§§ 807, 900 ZPO; § 185 o GVGA

Ergibt sich aus dem vom Schuldner abgegebenen Vermö-
gensverzeichnis, dass ihm zur Bestreitung seines Lebens-
unterhalts monatlich nur ein absolut unzureichender Be-
trag (hier 162,60 DM) verbleibt, so ist er verpflichtet, das
Vermögensverzeichnis durch Angaben darüber nachzu-
bessern, von wem er sonstige Zuwendungen oder Unter-
stützung erhält.

AG Lampertheim, Beschl. v. 15. 2. 2000
– 7 M 184/2000 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Am 12. 1. 1999 errichtete der Schuldner ein Vermögens-
verzeichnis, auf das vollinhaltlich Bezug genommen wird.
Ausweislich dieses Vermögensverzeichnisses verbleiben dem
Schuldner hiernach nach Abzug aller Unkosten 162,60 DM als
monatlicher Lebensunterhalt. Am 9.11. 1999 beantragte die
Gläubigerin daraufhin die Ergänzung des Vermögensver-
zeichnisses vom 12. 1. 1999 wegen eines Teilbetrages in Höhe
von 200,00 DM. Dieser Antrag wurde vom Gerichtsvollzieher
am 5. 1. 2000 zurückgewiesen. Hiergegen legte die Gläubige-
rin am 17. 1. 2000 Erinnerung ein.

Die Erinnerung ist zulässig und begründet. Dabei kann da-
hinstehen, ob das Vermögensverzeichnis vollständig ist oder
nicht. Es besteht nämlich der begründete Verdacht, dass der
Schuldner bei Abgabe der eidesstattlichen Versicherung un-
richtige Angaben gemacht hat. Nach § 807 ZPO ist das Ver-
mögensverzeichnis bei Unvollständigkeit vom Schuldner zu
ergänzen. Nach Auffassung des Landgerichts Stendal im Be-
schluss vom 24. 9. 1999 (Az.: 25 T 300/99), der sich das er-
kennende Gericht voll anschließt, gilt diese Ergänzungspflicht
jedoch nicht nur bei unvollständigen, sondern auch bei unwah-
ren Angaben. Dies liegt darin begründet, dass in diesem Zu-
sammenhang Unvollständigkeit und Unwahrheit des errichte-
ten Vermögensverzeichnisses defacto inhaltsgleich sind. Ein
unvollständiges Vermögensverzeichnis ist nämlich zugleich
aufgrund seiner Unvollständigkeit unwahr, ebenso wie ein un-
wahres Vermögensverzeichnis aufgrund der nicht angegebe-
nen Vermögenswerte unvollständig ist.

Es muss demnach bezweifelt werden, dass der Schuldner in
vorliegendem Fall ein wahres und vollständiges Vermögens-
verzeichnis errichtet hat, da nicht ernsthaft angenommen wer-
den kann, dass er von rund 170,00 DM im Monat seinen Le-
bensunterhalt bestreiten kann. Es drängt sich mithin der Ver-
dacht auf, dass der Schuldner noch weitere Einnahmen bezieht,
die er in seinem Vermögensverzeichnis noch nicht angegeben
hat. Möglicherweise wird der Schuldner von Familienmitglie-
dern unterstützt im Rahmen von gesetzlichen Unterhaltsver-
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pflichtungen, was allerdings dem Gläubiger gegenüber bei Er-
richtung des Vermögensverzeichnisses anzugeben ist.

§§ 807, 900 ZPO; § 185 a GVGA

Die Ladung des Schuldners zur Abgabe der eidesstattli-
chen Versicherung durch den für die Wohnung des Schuld-
ners zuständigen Gerichtsvollzieher erfordert den Nach-
weis, dass die Vollstreckung auch in dem vorhandenen Ge-
schäftslokal des Schuldners erfolglos geblieben ist.

AG Hamburg-Harburg, Beschl. v. 1. 3. 2000
– 617b M 559/2000 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Zu Recht hat der Gerichtsvollzieher die Ansetzung eines
Termins zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung abge-
lehnt, da eine Unpfändbarkeitsbescheinigung oder ein gem.
§ 807 I Ziff. 3 oder 4 ZPO erfolgloser Pfändungsversuch im
Geschäftslokal Reeperbahn ... nicht vorliegt.

Mangels Unpfändbarkeitsbescheinigung hinsichtlich des
Geschäftslokales Reeperbahn hat die Gläubigerin nicht glaub-
haft gemacht i. S. d. § 807 I Ziff. 2 ZPO, dass eine Befriedi-
gung durch Pfändung nicht vollständig erlangt werden kann.
Ein Vollstreckungsversuch unter der bekannten Anschrift
Reeperbahn ... ist der Gläubigerin zumutbar.

§§ 807, 900 ZPO; §§ 185 a, 185 o GVGA

Die Nachbesserung einer eidesstattlichen Versicherung
kann nur verlangt werden, wenn der Gläubiger die fehlen-
den bzw. unvollständigen Angaben nicht nur bezeichnet,
sondern die Fehlerhaftigkeit auch glaubhaft macht; ein auf
reine Ausforschung gerichteter Fragenkatalog reicht hier-
für nicht aus.

AG Lindau, Beschl. v. 21. 12. 1999
– M 2261/99 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Die Gläubigerin vollstreckt gegen den Schuldner wegen
einer Geldforderung. Auf ihren Antrag hat der Schuldner am
16. 7. 1999 bei der Gerichtsvollzieherin ein Vermögensver-
zeichnis erstellt und dessen Richtigkeit an Eides statt versi-
chert. Auf weiteren Antrag der Gläubigerin hat der Schuldner
am 29. 10. 1999 das Vermögensverzeichnis ergänzt. Unter
Ziff. 11 hat er angegeben, Arbeitseinkommen bei der
Fa. ... AG in ... in Höhe von 7 000,00 DM netto pro Monat zu
beziehen.

Mit Anwaltsschriftsatz vom 10. 11. 1999 hat die Gläubige-
rin weitere Nachbesserung begehrt und hierzu einen Katalog
von 12 Fragen aufgestellt, zu denen der Schuldner ergänzende
Angaben machen soll. Dies hat die Gerichtsvollzieherin mit
Schreiben vom 17. 11. 1999 abgelehnt. Hiergegen wendet sich
die Gläubigerin mit ihrem Schreiben vom 2. 12. 1999, das sie
im Weigerungsfalle (der durch Vorlage an das Gericht einge-
treten ist) als Beschwerde gegen die Ablehnung durch die Ge-
richtsvollzieherin behandelt wissen will.

Der Antrag der Gläubigerin, den Schuldner anhand des
Fragenkatalogs im Schriftsatz vom 10. 12. 1999 zur Ergän-
zungsoffenbarung vorzuladen, wurde von der Gerichtsvollzie-
herin zu Recht abgelehnt. Die Einleitung des Nachbesserungs-
verfahrens auf Antrag des Gläubigers setzt voraus, dass dieser
die fehlenden bzw. unvollständigen Angaben nicht nur be-

zeichnet, sondern die Fehlerhaftigkeit erforderlichenfalls
glaubhaft macht. Hieran fehlt es bezüglich sämtlicher 12 Fra-
gen des genannten Katalogs. Die Fragen in Ziffern 1 mit 8 sind
vom Arbeitgeber des Schuldners ggf. im Rahmen der Dritt-
schuldnererklärung nach Pfändung des Arbeitseinkommens
zu beantworten.

Soweit die Gläubigerin nunmehr vorträgt, der Schuldner
sei bei der angegebenen Arbeitgeberin nicht bekannt, sind die
Anforderungen an eine Glaubhaftmachung nicht erfüllt. Der
Schuldner hat angegeben, bei der ... AG in ... zu arbeiten. Die
Gläubigerin trägt vor, in mehreren Abteilungen der ... telefo-
nisch angefragt zu haben. Daraus ergibt sich zum einen, dass
die Gläubigerin nicht beim selbstständigen Unternehmen
... AG angefragt hat. Ferner ergibt sich daraus, dass in mehre-
ren Abteilungen (also nicht in allen) angefragt wurde. Schließ-
lich ist die Wiedergabe telefonisch eingeholter Auskünfte
ohnehin kein taugliches Mittel der Glaubhaftmachung. Der
Gläubigerin bleibt es selbstverständlich unbenommen, durch
Einholung und Vorlage einer nachvollziehbaren schriftlichen
Auskunft ein späteres Ergänzungsbegehren glaubhaft zu ma-
chen und dadurch ein neues Nachbesserungsverfahren einzu-
leiten.

Die Fragen Ziffern 9 mit 11 haben – wie die Gerichtsvoll-
zieherin zu Recht ausführt – reinen Ausforschungscharakter.
Sie beruhen auf der spekulativen Erwägung, dass der Schuld-
ner die im Zusammenhang mit diesen Fragen aufgeführten
Umstände verschleiert. Dies ist zwar keinesfalls abwegig,
bleibt gleichwohl Spekulation und kann somit – mangels
Glaubhaftmachung konkreter Anknüpfungstatsachen – eben-
falls nicht zum Gegenstand eines Nachbesserungsverfahrens
gemacht werden.

§§ 900, 133 ZPO; § 185 b GVGA

Hat der Gläubiger die mit der Ladung zur Vermögens-
offenbarung dem Schuldner zuzustellenden Abschriften
seines Antrages nicht mit eingereicht, so kann der Ge-
richtsvollzieher diese von dem Gläubiger nachfordern und
die Erledigung des Auftrages so lange zurückstellen.

AG Lahr, Beschl. v. 11. 4. 2000
– M 24/2000 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Im Erinnerungsverfahren steht in Streit, ob die Gerichts-
vollzieherin für den Fall, dass die Gläubigerin den EV-Antrag
und Anlagen nur einfach vorlegt, im Interesse einer zügigen
und Kosten sparenden Zwangsvollstreckung verpflichtet ist,
die für die Zustellung an den Schuldner erforderlichen Doppel
selbst durch Fertigung von Kopien zu erstellen oder ob die Ge-
richtsvollzieherin berechtigt ist, die Ausführung des Zwangs-
vollstreckungsauftrages von der Vorlage der fehlenden Dop-
pel durch die Gläubigerin abhängig zu machen.

Das Gericht folgt der letztgenannten Auffassung.

Gemäß § 185 b GVGA muss der Gerichtsvollzieher dem
Schuldner bei der Ladung je ein Überstück des Auftrages und
der Forderungsaufstellung beifügen. Darüber hinaus gilt auch
insoweit der allgemeine Grundsatz des § 133 ZPO, wonach
die Partei, hier die Gläubigerin, die erforderliche Anzahl von
Abschriften beizufügen hat. Reicht die Partei Schriftsätze den-
noch nur einfach ein, so besteht im Zivilverfahren für die Ser-
vice-Einheit die Möglichkeit, die fehlenden Doppel bei der
Partei anzufordern oder aber selbst herzustellen, wobei die da-
bei entstehenden Kosten erstattungsfähig sind.
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Diese Wahlmöglichkeit hat grundsätzlich auch der Ge-
richtsvollzieher. Nach der derzeit geltenden Rechtslage ist je-
doch nicht gesichert, dass er für den Fall, dass er die erforder-
lichen Doppel selbst herstellt, die dabei anfallenden Kosten er-
setzt erhält. Nach dem Beschluss des Amtsgerichts Freiburg
vom 22. 10. 1999 (82 M 13766/99) besteht insoweit kein Er-
stattungsanspruch. In dem von der Gläubigerin vorgelegten
Aufsatz „Die Kosten des eidesstattlichen Versicherungsver-
fahrens etc.“ DGVZ 2000 1 ff., wird die Erstattungsfähigkeit
der entsprechenden Kosten diskutiert und von den Verfassern
bejaht. Soweit ersichtlich, ist diese Rechtsfrage aber noch
nicht abschließend geklärt. Bei dieser Sachlage kann nach
Auffassung des Gerichts der Gerichtsvollzieherin nicht zuge-
mutet werden, auf eigene Kosten die erforderlichen Doppel
herzustellen. Der Gläubigerin ist zuzugeben, dass dies unter
Umständen zu einer Verzögerung des Zwangsvollstreckungs-
verfahrens führen kann. Die Verpflichtung der Gerichtsvoll-
zieherin, zügig und Kosten sparend zu vollstrecken, kann je-
doch nach Auffassung des Gerichts nicht dazu führen, dass die
Gerichtsvollzieherin deswegen verpflichtet wäre, das Risiko
auf sich zu nehmen, für die Herstellung von Doppel keinen
Kostenersatz zu erhalten.

§ 1006 BGB; § 885 ZPO; § 180 GVGA

Wird an vom Gerichtsvollzieher eingelagertem Räu-
mungsgut Eigentum Dritter geltend gemacht, so darf der
Gerichtsvollzieher die betreffenden Gegenstände an den
Dritten nur herausgeben, wenn der Schuldner hierzu seine
Zustimmung erteilt; andernfalls muss er den Dritten auf
den Weg der Herausgabeklage verweisen.

AG Essen, Beschl. v. 23. 2. 2000
– 32 M 634/2000 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Die Erinnerungsführer tragen vor, dass sie die Eltern und
Erben der am 10. 9. 1999 verstorbenen A. G. seien. Die Erb-
lasserin habe gemeinsam mit dem Schuldner die Wohnung un-
ter der Anschrift des Schuldners bis Mai 1999 bewohnt. Nach
ihrem Auszug habe der Schuldner diverse Gegenstände, über
die sich die der Antragsschrift beigefügte Inventarliste verhält,
nicht herausgegeben, obwohl es sich insoweit sämtlich um
Eigentum der Erblasserin gehandelt habe. Trotz Einverständ-
nisses der Gläubigerin habe der Gerichtsvollzieher im Räu-
mungstermin am 16. 2. 2000 die Herausgabe der Gegenstände
an die Erinnerungsführer verweigert und die Gegenstände in
die Pfandkammer gebracht, wo sie aufbewahrt werden. Die
Erinnerungsführer beantragen,

den Gerichtsvollzieher anzuweisen, die in der beigefügten
Liste mit der Überschrift „Inventar/Gegenstände G. aufge-
führten Gegenstände, die in der Pfandkammer der Gerichts-
vollzieher Essen in der Mathildenstr. in Umzugskartons mit
der Aufschrift „G. ...“ aufbewahrt sind, an die Erinnerungsfüh-
rer herauszugeben.

Die Erinnerung ist zulässig, insbesondere ist ein Rechts-
schutzbedürfnis der Erinnerungsführer gegeben.

Die Erinnerung ist aber unbegründet. Der Gerichtsvollzie-
her hat sich rechtlich einwandfrei verhalten.

Die Erinnerungsführer gehörten nicht zur Familie im Sinne
des § 885 Abs. 2 ZPO, so dass nach dieser Vorschrift eine
Herausgabe an sie nicht zu erfolgen hatte. Dies gilt selbst
dann, wenn sie voll in die Rechtsstellung der Erblasserin auch
insoweit eingetreten wären, da auch die Erblasserin nicht zur
Familie gehörte. Dabei kann dahinstehen, ob für nicht eheliche

Lebensgefährten dieser Familienstatus im Sinne des § 885
Abs. 2 ZPO grundsätzlich zu bejahen ist. Die Erblasserin war
jedenfalls schon aus der Wohnung ausgezogen, nämlich schon
seit Mai 1999, so dass sie jedenfalls nicht zur Familie im Sinne
dieser Vorschrift gehörte.

Wie sich aus § 885 Abs. 3 Satz 2 und § 885 Abs. 4 ZPO
neuer Fassung ergibt, hat der Gerichtsvollzieher grundsätzlich
die Sachen nur dem Räumungsschuldner herauszugeben. Auf
dessen Eigentum und Besitzrecht kommt es nicht an. Dies er-
gibt sich schon nach dem Wortlaut der Vorschriften. Zwischen
dem Gerichtsvollzieher und dem Schuldner besteht ein öffent-
lich-rechtliches Verwahrungsverhältnis. Auch für den bürger-
lich rechtlichen Verwahrer ist im Übrigen anerkannt, dass,
wenn er konkurrierender Ansprüche des Hinterlegers und des
Eigentümers ausgesetzt ist, der Anspruch des Hinterlegers
Vorrang hat (vgl. BGH NJW 79; 1203).

Die möglicherweise herrschende Meinung (AG Hannover
DGVZ 71, 14; KG DGVZ 75, 22; Schüler DGVZ 72, 129 und
Noack Rpflg 68 Seite 42), dass ein Dritter sein Eigentums-
recht im Wege der Erinnerung nach § 766 ZPO geltend ma-
chen könne, ist abzulehnen.

Es ist nicht Aufgabe des Vollstreckungsgerichts, über ma-
teriell-rechtliche Ansprüche der Parteien zu befinden. Dafür ist
das Prozessverfahren vorgesehen. Die Prüfungs- und Entschei-
dungskompetenz des Vollstreckungsgerichts geht nicht weiter
als die des Gerichtsvollziehers. Nach der gesetzlichen Funkti-
onsteilung kann der Streit zwischen dem Schuldner und dem
Dritten über das materielle Recht an den verwahrten Sachen nur
im ordentlichen Verfahren vor dem Prozessgericht entschieden
werden (LG Koblenz DGVZ 78, 11; Thomas Putzo § 885
Rdnr. 17). Die Erinnerungsführer müssen daher vor dem Pro-
zessgericht auf Herausgabe gegen den Schuldner klagen. Dies
ist auch möglich, wenn sie tatsächlich Eigentümer sind und der
Schuldner kein Besitzrecht im Sinne des § 986 BGB hat. Im
Rahmen des § 985 BGB reicht der mittelbare Besitz aus (vgl.
Palandt, § 985 Rdnr. 3). Ein solcher mittelbarer Besitz ist auf
Grund des öffentlich-rechtlichen Verwahrungsverhältnisses
zwischen Gerichtsvollzieher und Schuldner zu bejahen. Ein
entsprechender Herausgabetitel kann dann gem. § 886 ZPO da-
durch vollstreckt werden, dass die Erinnerungsführer den An-
spruch des Schuldners gegen den Gerichtsvollzieher aus den
§ 885 Abs. 3 Satz 2 bzw. § 885 Abs. 4 ZPO pfänden. Der Ge-
richtsvollzieher wird dann die Sachen an die Erinnerungsführer
ohne weiteres herausgeben, soweit es sich um unpfändbare Sa-
chen handelt (vgl. § 885 III ZPO). Im Übrigen wird er die Sa-
chen allerdings nur gegen Erstattung der Transport- und Lager-
kosten herausgeben (vgl. § 885 Abs. 4 ZPO). Denn nur inso-
weit besteht ein Anspruch des Schuldners gegen den Gerichts-
vollzieher. Dem Gerichtsvollzieher steht insoweit gegen den
Eigentümer im Übrigen auch ein Verwendungsersatzanspruch
gem. § 994 ff. BGB (analog) zu. Sollte die Einwirkung eines
Titels und eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses in-
nerhalb der 2-Monatsfrist des § 885 Abs. 4 ZPO, also vor der
drohenden Versteigerung nicht mehr möglich sein, haben die
Erinnerungsführer auch die Möglichkeit, eine einstweilige
Verfügung gegen den Schuldner auf Herausgabe zur Verwah-
rung durch den Gerichtsvollzieher zu erwirken. Auf Grund die-
ser einstweiligen Verfügung würde dann der Gerichtsvollzie-
her die Sache weiter verwahren, so dass es zur Versteigerung
nicht käme. Die Erinnerungsführer wären insofern dann aller-
dings vorschusspflichtig hinsichtlich der weiteren Lager-
kosten, die durch die Verwahrung des Gerichtsvollziehers im
Rahmen der einstweiligen Verfügung entstehen.

Dagegen dürfte eine Drittwiderspruchsklage im Sinne des
§ 771 ZPO nicht zulässig sein, da das Räumungsgut nicht Ge-
genstand der Zwangsvollstreckung ist, sondern nur im Rah-
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men der Zwangsvollstreckung verwahrt wird. Im Übrigen ist
der Gläubiger, gegen den sich eine Drittwiderspruchsklage
richten müsste, insofern gar nicht beteiligt (vgl. Münchener
Kommentar zur ZPO § 885 Rdnr. 32).

Im Erinnerungsverfahren nach § 766 ZPO könnte das
Eigentumsrecht der Erinnerungsführer nur dann geltend ge-
macht werden, wenn eine ausdrückliche Zustimmung des
Schuldners zur Herausgabe an die Erinnerungsführer vorliegt
oder wenn der Schuldner sich trotz Aufforderung nicht dazu
erklärt, ob er der Herausgabe zustimmt, und das Eigentum der
Dritten offensichtlich ist und keinerlei Anhaltspunkte für ein
Besitzrecht des Schuldners bestehen.

Eine Zustimmung des Schuldners liegt offenbar im vorlie-
genden Fall nicht vor. Ein offenbares Eigentum der Erinne-
rungsführer als Rechtsnachfolger der verstorbenen A. G. ist
ebenfalls nicht gegeben. Dem steht zunächst die Eigentums-
vermutung des § 1006 BGB entgegen, wonach Eigentum des
Schuldners vermutet wird. Auch die eidesstattliche Versiche-
rung der Erinnerungsführer ist insofern völlig unsubstantiiert.
Es ist weder dargelegt, inwieweit die Erblasserin Eigentüme-
rin geworden ist bzw. war und woher die Erinnerungsführer
eine entsprechende Kenntnis haben. Dies gilt im Übrigen auch
hinsichtlich der Frauenkleidung. Auch diese muss nicht von
der bereits im Mai 1999 ausgezogenen Erblasserin, sondern
kann auch von einer anderen Frau stammen.

Anmerkung der Schriftleitung:

Der Entscheidung ist zuzustimmen. Zu überlegen wäre al-
lerdings, ob es in derartigen Fällen nicht zweckmäßiger ist,
den Räumungsschuldner bei fortdauernder Weigerung auf Ab-
gabe einer Willenserklärung (Zustimmung zur Herausgabe)
zu verklagen, weil diese mit Rechtskraft des Urteils als abge-
geben gilt (§ 894 ZPO) und den Umweg über den Pfändungs-
und Überweisungsbeschluss erspart.

§§ 885, 750 ZPO; §§ 66, 180 GVGA

Aufgrund eines gegen den Geschäftsführer einer GmbH
ergangenen Räumungsurteils kann die Zwangsräumung
mit Wirkung gegen die GmbH nicht erfolgen, wenn diese
im Räumungstitel nicht genannt ist; auch wenn der Ge-
schäftsführer Mieter und die GmbH Untermieterin der ge-
nutzten Räume ist.

AG Bln.-Tempelhof-Kreuzberg, Beschl. v. 30. 3. 2000
– 35 M 5218/99 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Die Gläubigerin hat einen Räumungstitel gegen Herrn H.
erwirkt. Dieser war Mieter der herausverlangten Räume. Mit
Zustimmung des damaligen Eigentümers hat Herr H. die Räu-
me an die von ihm selbst als Geschäftsführer betriebene o. g.
GmbH untervermietet.

Der zuständige Gerichtsvollzieher weigert sich, gegenüber
dieser GmbH aus dem gegen Herrn H. gerichteten Titel zu
vollstrecken.

Damit handelt er in Übereinstimmung mit dem Gesetz;
denn dieses sieht vor, dass als Schuldner der Vollstreckung
nur derjenige zu behandeln ist, der im Titel als solcher genannt
ist. Es ist unstreitig, dass die GmbH im Titel nicht genannt ist.

Von der eben bezeichneten Regel macht man keine Aus-
nahme, wenn es um Räumung geht und der Schuldner diese
Räume nicht allein nutzt. Alle die Räume Nutzenden müssen

im Titel genannt sein, solange sie dies aus eigenem Recht tun
und nicht als Angehörige oder Angestellte kein eigenes Be-
sitzrecht geltend machen.

Das gilt nur dann nicht, wenn der Schuldner Personen in
die von ihm genutzten Räume aufgenommen hat, ohne den
Vermieter zu informieren; denn er könnte sonst durch eine sol-
che Aufnahme die Räumung verhindern. Diese Voraussetzung
für eine Räumung ohne Titel ist hier nicht gegeben, weil die
Gläubigerin wusste, dass die Räume durch die von Herrn H.
vertretene GmbH genutzt werden.

Dem Umstand, dass der im Titel genannte Schuldner die
GmbH vertritt, ist unerheblich, weil dies nichts an der juristi-
schen Selbstständigkeit der GmbH ändert.

Aus der Tatsache, dass der Schuldner in Verfahren um den
Erlass von einstweiligen Verfügungen davon gesprochen hat,
dass er (selbst) die Räume nutzt, kann nichts gefolgert werden;
denn diese Angabe ändert nichts an dem Besitz der vom
Schuldner vertretenen GmbH. Diese Erklärungen wurden vom
Schuldner nicht als Vertreter der GmbH abgegeben und kön-
nen deshalb nicht dahin ausgelegt werden, dass für diese auf
das Recht zur Nutzung der Räume verzichtet werde.

§§ 750, 753 ZPO; § 75 GVGA

Bestehen berechtigte Zweifel daran, ob die im Schuldtitel
als Schuldner bezeichnete Person mit derjenigen identisch
ist, gegen die der Gläubiger die Vollstreckung beantragt, so
hat der Gerichtsvollzieher die Vollstreckung abzulehnen
und es dem Gläubiger zu überlassen, für die notwendige
Klärung zu sorgen.

AG Göppingen, Beschl. v. 1. 3. 2000
– 1 M 1411/1999 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Die Weigerung des Gerichtsvollziehers die Zwangsvoll-
streckung gegen die Schuldnerin wegen Zweifel an der Identi-
tät des Vollstreckungsschuldners durchzuführen, ist rechtlich
nicht zu beanstanden.

Vollstreckungsschuldner ist gem. § 750 ZPO grundsätzlich
derjenige, der nach Maßgabe des Vollstreckungstitels oder der
vollstreckbaren Ausfertigung der Träger der titulierten Ver-
pflichtung ist (vgl. Rosenberg/Gaul/Schilken, Zwangsvoll-
streckungsrecht, 10. Auflage, § 32 I 2.).

Im Vollstreckungsbescheid des Amtsgerichts Stuttgart
vom 29. 12. 1998 ist der Vollstreckungsschuldner als Herr ...
bezeichnet. Die Bezeichnung des Vollstreckungsschuldners
unterscheidet sich deutlich von der als Vollstreckungsschuld-
nerin bezeichneten Frau ..., wohnhaft in 73037 Göppingen. Er-
geben sich aufgrund der unterschiedlichen Bezeichnung der
im Vollstreckungstitel genannten Person und der als Schuld-
nerin bezeichneten Person Zweifel an der Identität des richti-
gen Vollstreckungsschuldners, so hat der Gerichtsvollzieher
im Rahmen seiner Identitätsprüfung die Auslegung des Voll-
streckungstitels selbstständig vorzunehmen, und zwar nach
allgemeinen Auslegungsgrundsätzen und unter Würdigung
der Gesamtumstände. Da der Grundsatz der Formalisierung
der Zwangsvollstreckung nicht die eigentliche Identitätsprü-
fung umfasst, können auch für die Abklärung der Personeni-
dentität außerhalb des Vollstreckungstitels liegende Tatsachen
erheblich sein und berücksichtigt werden. Allerdings sind
Vollstreckungsorgane keine Ermittlungsorgane. Der Gläubi-
ger, zu dessen Lasten Unklarheiten hinsichtlich der Vollstre-
ckungsvoraussetzungen gehen, hat einen vollständigen Voll-
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streckungsantrag mit den erforderlichen schriftlichen Nach-
weisen einzureichen. Aufgrund dieses vollständigen Antrags
kann der Gerichtsvollzieher Nachforschungen über die Identi-
tät des Schuldners anstellen, sofern die tatsächlichen oder
rechtlichen Umstände Schwierigkeiten nicht bereiten, keinen
unzumutbaren Zeitaufwand erfordern und den Vollstre-
ckungszweck nicht gefährden. Für den Gerichtsvollzieher
kommt neben der Einsicht in ein öffentliches Register wie das
Einwohnermeldeamtsregister auch die Befragung der Schuld-
nerin in Betracht. Hier hat die Befragung der Schuldnerin er-
geben, dass diese weder in Geschäftsbeziehungen zu der Gläu-
bigerin gestanden, noch Mahnungen, Mahnbescheide oder den
Vollstreckungsbescheid erhalten haben soll. Die Einsicht in
das Einwohnermeldeamtsregister hat außerdem ergeben, dass
die Schuldnerin seit 10. 12. 1994 in Göppingen wohnhaft,
nicht aber in der von der Gläubigerin angegebenen Anschrift
in D. gemeldet gewesen ist. Da unter der im Vollstreckungs-
bescheid angegebenen Anschrift in D. der Bruder der Schuld-
nerin wohnt oder gewohnt hat, bestehen durchaus Zweifel an
der Identität der Schuldnerin mit der im Vollstreckungsbe-
scheid bezeichneten Person. Diese Zweifel an der Identität des
wahren Vollstreckungsschuldners werden nicht durch die An-
gaben der Schuldnerin und der Auskunft aus dem Einwohner-
meldeamtsregister beseitigt, sondern vielmehr genährt.

Bestehen aber Identitätszweifel, so geht die ungenaue Be-
zeichnung des Schuldners zu Lasten desjenigen, der den Titel
vollstrecken will.

Da auch das Vollstreckungsgericht kein Ermittlungsorgan
der Gläubigerin ist, mag diese selbst einen neuen Vollstre-
ckungsantrag stellen, sobald sie nach Einsicht der Mahnakten
die bisher bestehenden Zweifel an der Identität des wahren
Vollstreckungsschuldners zu beseitigen vermag.

§ 811 Nr. 5 ZPO; § 121 GVGA

Der ein Handwerk betreibende Schuldner, der für die Aus-
übung seines Gewerbes einen Pkw und einen Klein-Bus be-
nutzt, kann nicht darauf verwiesen werden, dass der Klein-
Bus für seinen Betrieb ausreichend sei und der Pkw des-
halb der Pfändung unterliege.

AG Brühl, Beschl. v. 19. 8. 1999
– 44 M 856/99 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Die Gläubigerin vollstreckt aus einer notariellen Urkunde
eine Geldforderung.

Der Schuldner betreibt ein Elektrogewerbe und benutzt
hierfür einen ...-Bus und einen ...-Pkw.

Der Gerichtsvollzieher verweigert eine Pfändung des Pkw
unter Hinweis auf § 811 ZPO. Hiergegen richtet sich die Erin-
nerung der Gläubigerin, die vorträgt, der Schuldner benötige
für den Betrieb nur ein Fahrzeug. Der von der Gläubigerin
finanzierte und ihr sicherungsübereignete Pkw sei deshalb zu
pfänden.

Der zulässigen Erinnerung konnte nicht stattgegeben wer-
den. Nach überwiegender Ansicht greift § 811 Nr. 5 ZPO auch
gegenüber dem Sicherungseigentümer ein (vgl. Zöller,
20. Aufl. § 811 Rdnr. 7, m. w. N.). Einen Herausgabetitel bzgl.
des Wagens – ihm gegenüber würde der Schutz des § 811 ZPO
enden – besitzt die Gläubigerin offensichtlich nicht.

Dass der Schuldner sowohl den ...-Bus als auch den Pkw
zur Ausübung des Gewerbes benutzt, hat der Gerichtsvollzie-
her nachvollziehbar angegeben. Dagegen meint die Gläubige-
rin nur pauschal, der Bus genüge.

Dass sich der Betrieb nicht in der Benutzung eines Busses
– an Baustellen eingesetzt – erschöpfen kann, bedarf keiner
näheren Darlegung.

Dem Schuldner ist nicht nur der kümmerlichste Bedarf zu
belassen, sondern das, was er bisher für seine Erwerbstätigkeit
benötigt hat (Baumbach, v. a., 54. Aufl., § 811 Rdnr. 36).

§ 27 a GVKostG; Nr. 9000 GKG-KV

Für die vom Amtsgericht auf Antrag erteilte Abschrift des
Vermögensverzeichnisses hat der Gläubiger auch dann
Schreibauslagen zu zahlen, wenn er zuvor die Gebühr gem.
§ 27 a GVKostG an den Gerichtsvollzieher gezahlt hat.

AG Neustadt a. Rbge., Beschl. v. 20. 12. 1999
– 11 M 10787/99 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die Gläubigerin hat bei dem Gerichtsvollzieher den Antrag

gestellt, den Schuldner zur Abgabe der eidesstattlichen Ver-
sicherung zu laden. Der Gerichtsvollzieher erhob Kosten und
Auslagen und sandte den Antrag an das Vollstreckungsgericht
weiter, da der Schuldner die eidesstattliche Versicherung
bereits abgegeben hatte. Das Vollstreckungsgericht setzte für
die Übersendung der Protokollabschrift Schreibauslagen von
10,00 DM an. Hiergegen richtet sich die Erinnerung der Gläu-
bigerin.

Die Erinnerung ist nach § 5 Abs. 1 GKG zulässig. Die
Erinnerung ist aber nicht begründet. Der Kostenansatz ist
nach Nr. 9000 des Kostenverzeichnisses zum GKG gerecht-
fertigt, wonach grundsätzlich Schreibauslagen zu erheben
sind. Das gilt auch für die Abschrift des Vermögensver-
zeichnisses. Dem steht nicht entgegen, dass bereits der Ge-
richtsvollzieher Kosten und Auslagen erhoben hat. Die Ge-
bühr nach § 27 a GVKostG fällt an, wenn der Gerichtsvoll-
zieher bei Prüfung eines Antrages auf Abnahme der eides-
stattlichen Versicherung feststellt, dass die Versicherung
schon früher abgegeben wurde (AG Mainz, DGVZ 1999,
141; Hartmann, Kostengesetze, 29. Aufl., § 27 a GVKostG,
Rdnr. 8). Der Gerichtsvollzieher ist berechtigt, neben der
Gebühr Auslagen zu erheben (vgl. nur AG Neustadt, DGVZ
1999, 123, 124). Gibt der Gerichtsvollzieher daraufhin den
Antrag an das Vollstreckungsgericht ab, so entsteht dort
nicht noch einmal die Gebühr nach Nr. 1644 Kostenver-
zeichnis, wie sich aus Nr. 1644 a) Kostenverzeichnis aus-
drücklich ergibt. Auslagen nach Nr. 9000 Kostenverzeichnis
werden dagegen erhoben. Abs. 4 zu Nr. 9000 Kostenver-
zeichnis bestimmt Auslagenfreiheit nur, wenn eine Gebühr
nach Nr. 1643 oder 1644 Kostenverzeichnis zu erheben ist.
Eine entsprechende Anwendung auf den Fall, dass sich der
Gläubiger zuvor an den Gerichtsvollzieher gewandt hatte, ist
nach dem Gesetz weder vorgesehen noch geboten. Vielmehr
ist grundsätzlich davon auszugehen, dass Auslagen nach
dem GKG auch dann anzusetzen sind, wenn Kosten und
Auslagen nach dem GVKostG erhoben wurden. Das gilt
auch für die Auslagen nach Nr. 9000 Kostenverzeichnis
(Winterstein, Kostenrechtliche Änderungen durch die
2. Zwangsvollstreckungsnovelle, DGVZ 1998, 54, 56).

Die Erinnerung ist daher zurückzuweisen. Gem. § 5 Abs. 6
GKG ist das Verfahren gebührenfrei, Kosten werden nicht
erstattet.
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■ B U C H B E S P R E C H U N GEN
Der Nachweis des Gläubigerrechts im Konkursantragsverfahren
Von Michael Schulte, 1. Aufl. 1999, 114 S., DIN A5, Broschur,
St. Augustin: Gardez! Verlag (Rechtswissenschaft im Gardez!; 9),
ISBN 3-89796-002-8, 44,90 DM.
Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens wird von Gläubi-
gerseite nicht selten als Druckmittel eingesetzt, um den Schuldner zur
Zahlung zu veranlassen. Dabei muss der Gläubiger gem. § 14 InsO
seine Forderung und den Eröffnungsgrund glaubhaft machen. Die
Probleme, die insbesondere bei der Glaubhaftmachung der Gläubiger-
forderung auftreten, sind vorwiegend Gegenstand der vorliegenden
Arbeit, die 1998 als Dissertation fertiggestellt wurde und sich deshalb
noch an § 105 I KO orientiert, was jedoch ihrer Aktualität keinen Ab-
bruch tut, da die Bestimmungen der §§ 14, 17 InsO dem § 105 KO ent-
sprechen. Im Übrigen geht der Verfasser sowohl auf die neue InsO
und die Materialien derselben bereits ein; ebenso auf die Gesamtvoll-
streckungsordnung.
Die Arbeit enthält zunächst eine interessante Zusammenstellung und
Wertung der in Literatur und Rechtsprechung vertretenen Meinung
zur Frage der Glaubhaftmachung der Gläubigerforderung, die insbe-
sondere für den Schuldner schwerwiegende Folgen haben kann und
dem Konkurs-/Insolvenzgericht eine dem Erkenntnisverfahren ähnli-
che Entscheidung abverlangt. Dabei wird besonders der Frage nachge-
gangen, ob ein bereits vorliegender Vollstreckungstitel die Glaubhaft-
machung erleichtert und welche Anforderung an die Glaubhaftma-
chung des Konkurs-/Insolvenzgrundes der Zahlungsunfähigkeit zu
stellen sind.
Der Verfasser kommt zu dem Ergebnis, dass Zurückhaltung bei der
Konkurs-/Insolvenzeröffnung geboten ist, wenn die Gläubigerforde-
rung nicht tituliert ist und vom Schuldner bestritten wird, da das Kon-
kurs-/Insolvenzgericht sich die erforderliche volle Überzeugung vom
Bestehen der Antragsforderung im Insolvenzverfahren nicht verschaf-
fen könne. Dagegen sei das Verfahren zu eröffnen, wenn über die For-
derung des Gläubigers ein vollstreckungsfähiger Schuldtitel vorliege,
sofern die Vollstreckung nicht eingestellt worden sei.

ABC der pfändbaren und unpfändbaren beweglichen Sachen
Praktikerhandbuch für den Vollstreckungsaußen- und -innendienst
des Bundes, der Länder, der Städte, Gemeinden, Landkreise, der Orts-
krankenkassen und sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechts.
Von Oberamtsrat a. D. Hans Röder, Hanau. 10. und 11. Erg.-Liefe-
rung. Gesamtwerk mit allen Ergänzungen eingeordnet, 2 536 Seiten,
Format DIN A5, in zwei Plastikordnern, 159,– DM. ISBN 3-7922-00-
19-8, Verlag Reckinger & Co., Siegburg.
In den vorliegenden Ergänzungslieferungen erörtert der Verfasser die
Auswirkungen der 2. Zwangsvollstreckungsnovelle und der Insol-
venzordnung auf die Praxis der Vollstreckung. Insbesondere die Über-
tragung des Verfahrens zur Abnahme der eidesstattlichen Versiche-
rung auf den Gerichtsvollzieher sind ausführlich behandelt. Ebenso
deren Auswirkungen auf die Verwaltungsvollstreckung; auch soweit
das Verfahren den Vollstreckungsbehörden selbst übertragen ist. Neu
aufgenommen wurden ausführliche Kapitel über Taschenpfändung
und Kassenpfändung sowie eine Musterdienstanweisung für Voll-
streckungsbedienstete. Rechtsprechung und Schrifttum wurden einge-
arbeitet und so das Gesamtwerk erneut auf aktuellen Stand gebracht.
Das gilt auch für die im Anhang enthaltenen Gesetzes- und Verwal-
tungsvorschriften.
Bewundernswert ist, mit welcher Energie und Sorgfalt der schon viele
Jahre im Ruhestand befindliche Verfasser die für das gesamte Voll-
streckungswesen relevanten Materialien zusammenträgt und verarbei-
tet. Es gibt kaum ein weiteres Werk, das in dieser Dichte und Komple-
xität bis ins kleinste Detail die für die Vollstreckung erforderlichen
Kenntnisse vermittelt.
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